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wegen: Feststellung gemäß Punkt 6 des Arbitration Agreements vom Mai 2005
K L A G E B E A N T W O R T U N G
im Schiedsgerichtsverfahren
1-fach, 1 Halbschrift

87 Beilagen ./1 bis ./87
Gleichschriften werden den beiden anderen Schiedsrichtern 

sowie den Parteienvertretern direkt übermittelt

I. Einleitung:
1. In der umseits angeführten Schiedsgerichtssache wurde mit verfahrensleitender Verfügung des Schiedsgerichts, der Prokuratur zugestellt am 06.07.2005, die beklagte Partei Republik Österreich aufgefordert, dem Schiedsgericht bis zum 17.08.2005 Klagebeantwortung zu erstatten.

2. Innerhalb der offenen Frist zur Erstattung der Klage wurde seitens Maria V. Altmann, George Bentley, Trevor Mantle sowie Francis Gutmann, jeweils vertreten durch Rechtsanwalt E. Randol Schoenberg und durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Gulner, eine Schiedsgerichtsklage vorgelegt, wogegen die rechtsfreundliche Vertretung von Prof. Nelly Auersperg, MD, PhD, Rechtsanwalt William S. Berardino, mit Eingabe an das Schiedsgericht vom 27.07.2005 mitteilte, dass seine Mandantin keine Schriftsätze erstatten werde, jedoch für das Tribunal verfügbar und diesem gegenüber kooperativ sein werde, soferne dies erforderlich und vernünftig sei, und jedenfalls das Verfahren beobachten und sich an den Schiedsspruch gebunden erachten werde.

Wenngleich Prof. Nelly Auersperg, MD, PhD, in der Schiedsgerichtsklage laut Anführung der klagenden Parteien lediglich als „Verfahrensbeteiligte“ geführt wird, so ist sie doch auf Grund des Arbitration Agreement und des Schiedsrichtervertrags Partei des Schiedsverfahrens, sodass sie als klagende Partei zu bezeichnen ist und so auch von der beklagten Partei geführt wird, insbesondere auch deswegen, da sie sich als an den Schiedsspruch gebunden darstellt. 
3. Die beklagte Partei legt nun in Erwiderung der Schiedsgerichtsklage der erst- bis viertklagenden Parteien nachfolgende

Klagebeantwortung

vor, wobei das Klagsvorbringen und –begehren der erst- bis viertklagenden Parteien ausdrücklich bestritten wird, soferne es in weiterer Folge nicht außer Streit gestellt wird. 

II. Vorbemerkung:
1. Zu Recht wird in der Präambel der vorliegenden Klage „auf den außergewöhnlichen Umfang dieser Angelegenheit“ hingewiesen, wobei die erst- bis viertklagenden Parteien (in Hinkunft: die klagenden Parteien) selbst diesem Umfang keinesfalls Rechnung tragen, weder bei der Darstellung des Sachverhaltes noch jener der Rechtslage. Hinzukommt, dass sowohl die Klage, als auch das Privatgutachten von o.Univ.Prof. Dr. Rudolf Welser und a.Univ.Prof. Dr. Christian Rabl sowie die weiters vorgelegte Zusammenfassung von Rechtsanwalt E. Randol Schoenberg und der Report von Prof. Jonathan Petropoulos auf einem alten Stand der Quellen aufbauen und weitere, wesentliche Quellen entweder unerwähnt lassen oder bewusst ignorieren.
Auffällt nämlich, dass die Sachverhaltsschilderung all jene Aspekte und Dokumente ausblendet, die tatsächlich den außergewöhnlichen Umfang widerspiegeln, und dass die Erörterung der Rechtslage sich auf die Lehrmeinung von o. Univ. Prof. Dr. Rudolf Welser (in Hinkunft: Welser/Rabl) reduziert, der die ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes entgegensteht. In concreto geht es jedoch bei der Darstellung der Rechtslage nicht darum, Lehrmeinungen zum Durchbruch zu verhelfen, sondern von den Schiedsrichtern anzuwendendes österreichisches Recht darzustellen.

2. Gemäß dem Arbitration Agreement, Punkt 6, in der verbindlichen, englischen Originalfassung lauten die dem Schiedsgericht vorliegenden Fragen ("Issues Presented"):
"The issues presented to the Panel shall be:  Whether, and in what manner, in the period between 1923 and 1949, or thereafter, Austria acquired ownership of the Arbitrated Paintings, Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II, Apple Tree I, Beech Forrest (Birch Forrest), and Houses in Unterach am Attersee; and whether, pursuant to section 1 of Austria’s Federal Act Regarding the Restitution of Artworks from Austrian Federal Museums and Collections dated 4th December 1998 (including the subparts thereof), the requirements are met for restitution of any of the Arbitrated Paintings without remuneration to the heirs of Ferdinand Bloch-Bauer."
Oder in der deutschen Übersetzung: "Vorgelegte Streitfragen: Die dem Schiedsgericht vorgelegten Streitfragen sind die, ob und in welcher Weise im Zeitraum zwischen 1923 und 1949 oder danach Österreich Eigentum an den Gemälden Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II, Apfelbaum I, Buchenwald (Birkenwald) und Häuser in Unterach am Attersee erworben hat und ob gemäß § 1 des Österreichischen Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen vom 4. Dezember 1998 (samt dessen Unterpunkten) die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe der Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer gegeben sind."
3. Trotz des "außergewöhnlichen Umfang(s) dieser Angelegenheit“ ist daher umgekehrt auch darauf zu verweisen, dass lediglich diese beiden Fragestellungen (Eigentumserwerb der beklagten Partei und Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Kunstrückgabegesetz 1998) Gegenstand dieses Schiedsverfahrens sind, sodass alle anderen vorliegenden Dokumente, summaries und reports, welche den für das Schiedsgericht relevanten Sachverhalt überschießen, irrelevant sind und nur zur unnötigen Ausdehnung des Prozessstoffes dienen; das Schiedsgericht hat sich daher auch lediglich auf den Sachverhalt für die vorgelegten Streitfragen und die daran anknüpfenden Rechtsfragen zu konzentrieren, historische Wertungen und Analysen, wie sie insbesondere im Summary and Factual Background of Ferdinand Bloch-Bauer Klimt Case von E. Randol Schoenberg und im Report von Professor Jonathan Petropoulos enthalten sind, sind daher grundsätzlich unbeachtlich.
Festzuhalten ist auch, dass sich die Ausführungen in dieser Klagebeantwortung auf die im Testament von Adele Bloch-Bauer erwähnten Gemälde von Gustav Klimt beziehen, die Ausführungen in Summary und Report betreffend das Portrait "Amalie Zuckerkandl" sind (zur Zeit) nicht streitgegenständlich.
4. In der Sachverhaltsdarstellung der Klagebeantwortung wird dargestellt und nachgewiesen werden, dass Adele Bloch-Bauer selbst Eigentümerin der klagsgegenständlichen Bilder gewesen ist und darüber durch Anordnung eines Vermächtnisses zugunsten der nunmehrigen Österreichischen Galerie Belvedere verfügt hat. Weiters wird dargestellt, dass dieser Verfügung bereits ihr überlebender Gatte im Verlassenschaftsverfahren durch Anerkenntnis sowie durch Übergabe des Gemäldes Schloß Kammer am Attersee 1936 entsprochen hat und dass der zur Vertretung legitimierte Anwalt der Erben und langjährige Freund der Familie, Dr. Gustav Rinesch, 1948 ausdrücklich die Legatsanordnung von Adele Bloch-Bauer sowie die dazu korrespondierenden Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer anerkannt hat. Abschließend wird ausgeführt werden, dass die Anerkenntniserklärung Dris. Rinesch ex 1948 vollkommen losgelöst von der Frage der Restitution von anderen Kunstgegenständen erfolgt ist und dass auch noch in den 60iger Jahren Dr. Robert Bloch-Bauer (nachfolgender Familienname Bentley), der Bruder der Klägerin Maria V. Altmann, neuerlich bestätigt hat, dass die gegenständlichen Bilder auf Grund des Legats von Adele Bloch-Bauer an die Österreichische Galerie Belvedere gegangen sind.

5. In der Darstellung der Rechtslage wird das österreichische Recht zu den dem Schiedsgericht vorgelegten Fragen beschrieben und nachgewiesen werden, dass die Republik Österreich rechtmäßiger Eigentümer der schiedsverfahrensgegenständlichen Gemälde allein schon auf Grund des Testaments von Adele Bloch-Bauer ex 1923 ist und die Voraussetzungen für eine unentgeltliche Rückgabe an die klagenden Parteien gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen vom 04. Dezember 1998, BGBl. I 1998/181, nicht gegeben sind.
6. Zum Beweis für das Vorbringen der beklagten Partei werden vorerst die im Beilagenverzeichnis angeführten Urkunden genannt. Weiters wird ein Gutachten von o. Univ.Prof. Dr. Heinz Krejci, welches im Auftrag der beklagten Partei erstellt worden ist, vorgelegt und wird überdies auch auf die Zusammenfassung unter dem Titel „Summary and Factual Background of Ferdinand Bloch-Bauer Klimt Case“ sowie auf den "Report" von Prof. Jonathan Petropoulos kurz eingegangen werden.

Gemäß Präambel der Schiedsgerichtsklage dienen sowohl Summary als auch Report dazu, sich "einen Überblick über die Umstände und Hintergründe der gegenständlichen Causa" zu verschaffen, wozu grundsätzlich zu bemerken ist, dass im Schiedsverfahren selbst lediglich auf die beiden dem Schiedsgericht gemäß Punkt 6 des Arbitration Agreement vorliegenden Fragen und auf die von den Parteien hiezu erstattenden Ausführungen und Beweismittelvorlagen abzustellen ist, nicht jedoch auf darüber hinausgehende Zusammenfassungen und Berichte, die historisch wertende und vom gegenständlichen Fall losgelöste Ausführungen enthalten und deren Inhalt wohl Thema historischer Forschung ist. Aufgabe des Schiedsgerichtes ist es, die vorliegenden Rechtsfragen zu lösen, aus parteiischem Interesse vorgetragene Überlegungen zur Zeitgeschichte haben dabei unbeachtet zu bleiben.
7. Der Übersicht wegen wird die Klagebeantwortung im Schiedsgerichtsverfahren gemäß dem nachfolgenden 
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III. Sachverhalt:
Der Sachverhaltserzählung der klagenden Parteien wird Nachfolgendes gegenübergestellt:
1. Adele Bloch-Bauer und ihre Zeit:
Adele Bauer wurde am 9. April 1881 als Tochter des Wiener Bankiers Moritz Bauer und dessen Gattin Jeanette Bauer, geborene Honig, in großbürgerliche Verhältnisse hineingeboren und heiratete am 19.12.1899 den in Wien bereits als Großindustriellen und „Zuckerbaron“ bekannten Ferdinand („Ferry“) Bloch, welcher 1864 im böhmischen Jungbunzlau als Sohn des Zuckerfabrikanten David Bloch und Marie Straschnow geboren wurde. Die Ehepartner verbanden mit behördlicher Zustimmung am 19. Februar 1917 ihre Familiennamen zum gemeinsamen Familiennamen Bloch-Bauer, womit einerseits der Bedeutung der Dynastie der „Zuckerbarone“ sowie andererseits dem gesellschaftlichen Status von Adele Bloch Rechnung getragen werden sollte.

Ferdinand Bloch-Bauer hatte zwei Brüder, den nicht weiter interessierenden Louis, welcher später nach Paris übersiedelte, und den zwei Jahre älteren Gustav, welcher auch als Rechtsanwalt tätig und überdies mit Therese, der älteren Schwester von Adele Bloch-Bauer, verheiratet war; auch diese Familie führte in weiterer Folge den Familiennamen Bloch-Bauer.

Während die Ehe zwischen Adele und Ferdinand Bloch-Bauer letztendlich kinderlos blieb (ein Kind verstarb kurz nach der Geburt), entsprangen der Ehe von Gustav und Therese Bloch-Bauer fünf Kinder, darunter die Klägerin Maria V. Altmann, die 1907 geborene Luise (nachfolgend) Gattin, welche in der Klage durch Francis Gutmann, geboren 1934, sowie durch die fünftklagende Partei Prof. Nelly Auersperg, MD, PhD, geboren 1928, repräsentiert wird, sowie Robert (nachfolgend) Bentley, geboren 1903, welcher in weiterer Erbfolge durch die klagende Partei George Bentley, geboren 1938, sowie auf Grund eines Übereinkommens vom 11.10.1998 gleichsam auch von der klagenden Partei Trevor Mantle „repräsentiert“ wird. 
Die Bankierstocher und Industriellenfrau Adele Bloch-Bauer, welche mit Universitätsprofessor Dr. Julius Tandler, dem nachherigen Stadtrat von Wien, sowie dem nachmaligen Staatskanzler Dr. Karl Renner engstens befreundet war, war eine hochgebildete, politisch äußerst interessierte Frau, welche neben der Führung eines „Wiener Salons“ ihr Interesse insbesondere in der modernen Kunst des Fin de siècle erblickte und aus diesem Interesse heraus intensive Beziehungen zu Künstlern und Kunst dieser Zeit, insbesondere auch zu Gustav Klimt, pflog. 

Wie bereits angeführt, wurde Adele Bloch-Bauer am 9. April 1881 als Bankierstochter geboren, ihr in Bayern gebürtiger Vater war Generaldirektor des Wiener Bankvereins, wohl einer der größten Banken der Österreich-Ungarischen Monarchie, und Präsident der Orientbahnen. Moritz Bauer verstarb am 02. Mai 1905 64-jährig an den Folgen einer Lungenentzündung in Meran und hinterließ seinen Kindern Rafael, der später nach New York auswanderte und dort Karriere als Bankier machte, Eugen, welcher Bergrat war und 1916 in Wien starb, sowie der 1874 geborenen Therese, welche später Dr. Gustav Bloch-Bauer heiraten sollte, sowie Adele ein namhaftes Vermögen.
Adele Bloch-Bauer war also von Geburt aus wohlhabend. Mit Einantwortungsurkunde des Bezirksgerichtes Margarethen vom 23. März 1923 wurde der Nachlass nach der am 30. September 1922 in Bad Ischl verstorbenen Mutter, der "Bankiersdirektorswitwe Frau Jeanette Bauer“, ihr und ihrer Schwester Therese Bloch-Bauer auf Grund des Testaments der Mutter vom 15. April 1915 je zur Hälfte eingeantwortet und die Abhandlung für beendet erklärt. In der Todesfallsaufnahme, errichtet am 02.Oktober 1922 in Bad Ischl, wird unter anderem das Vermögen von Jeanette Bauer unter Punkt 17, „Ist ein Vermögen vorhanden und worin besteht es?“, mit 

„I.
     Barschaft K 400.000
I. Wertpapiere per circa 100.000 K in Verwahrung des Wiener Bankverein

II. Kontoguthaben per circa 4.000.000 K ebenda

III. Pretiosen, Kleider, Wäsche.

Die Wohnungseinrichtung ist Eigentum der Kinder der Erbin nach dem erbl. Ehegatten Moriz Bauer. Die Erbgebühren sind durch die Wirtschaftsobjekte (?) II. und III. sichergestellt. – Die Verstorbene war auf den Todesfall nicht versichert – die Abhandlung wird schriftlich gepflogen."
beschrieben. Adele Bloch-Bauer selbst verfügt in ihrem Testament vom 19. Jänner 1923 – unabhängig von der Wertung ihrer Verfügung die klagsgegenständlichen Bilder betreffend – äußerst großzügig über ihr Vermögen durch Legate in Höhe von je 50.000 Kronen zugunsten des Wiener Arbeitervereines „Kinderfreunde“ und des Wiener Vereines „Die Bereitschaft“ sowie eben über die klagsgegenständlichen Bilder und das Bildnis Schloß Kammer am Attersee sowie über ihren Schmuck und weist die Todesfallsaufnahme des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien, A II 14/25, vom 14. Februar 1925, unter Pt. 17, „Ist ein Vermögen vorhanden und worin besteht es?“ aus:
"Das Vermögen besteht in der Hälfte des Hauses in Wien I. Elisabethstraße 18, dann in Effekten u. Guthaben beim Wiener Bankverein in Wien und beim allgemeinen böhmischen Bankverein in Prag.

Als Erbenmachthaber schreitet Herr Dr. Gustav Bloch-Bauer Rechtsanwalt in Wien, I., Stubenbastei Nr. 2, ein."
Adele Bloch-Bauer war also selbst äußerst begütet und finanziell unabhängig; sie konnte und wollte es sich durchaus leisten, neben ihrem gesellschaftlichen, politischen und sozialen Interesse auch die sie besonders interessierende zeitgenössische Kunst finanziell zu fördern. Hinzutritt eine wohl auch persönlich stark ausgeprägte Beziehung zu dem Maler Gustav Klimt, über die zu befinden nicht Gegenstand des Schiedsverfahrens ist.

Jedenfalls kaufte Adele Bloch-Bauer selbst 16 verschiedene Skizzen des Malers Gustav Klimt am 17. Juli 1906 in einer von der Wiener Werkstätte gestalteten Mappe, was aus der Karteikarte der Galerie Miethke hervorgeht. Ob es sich dabei um Vorstudien zu der im Jahre 1907 gemalten Adele Bloch-Bauer I handelt, muss unbeantwortet bleiben, ist jedoch zu vermuten, zumal Gustav Klimt eine Vielzahl von Skizzen hinterließ, welche als Vorstudien zu nachfolgenden Arbeiten kunsthistorisch gewertet werden. Auf der Karteikarte der Galerie Miethke scheint ausdrücklich „Frau Adele Bloch“ (ihr damals noch verbindlicher Name) auf, ein Hinweis auf ihren Gatten ist gegenständlicher Karte jedenfalls nicht zu entnehmen.

In einem Brief an den nicht mit ihr verwandten Julius Bauer vom 22. August 1903, also vor Ankauf der Skizzen von Gustav Klimt und vor Herstellung des Bildnisses Adele Bloch-Bauer I (1907), schreibt sie neben vielen privaten Erwähnungen u.a. folgende hier interessierende Bemerkung:

„Mein Mann hat sich dann entschlossen mich von Klimt porträtieren zu lassen, der aber erst im Winter an´s Werk schreiten kann. So müssen halt meine Eltern Geduld haben.“
Vorangegangen war die Überlegung der Kinder von Moritz und Jeanette Bauer, anlässlich des Hochzeitstages der Eltern diesen ein gemeinsames Geschenk zu präsentieren, wovon man aber nachfolgend wieder abkam. Jedenfalls geht aber aus dem Brief hervor, dass es sich hiebei um ein Geschenk auch von Adele Bloch (-Bauer) handelte, da Geschenke von Kindern zum Hochzeitstag der Eltern wohl von den Kindern auch bezahlt werden.

In einem weiteren Brief an den damaligen Direktor der Österreichischen Staatsgalerie, Regierungsrat Dr. Haberditzl, vom 09. November 1919 schrieb Adele Bloch-Bauer:

„Sehr geehrter Regierungsrat! 

Heute Nachmittag sprach ich den Kunsthistoriker Dr. Eissler. Er bat mich ihm für einige Tage die eine meiner, von Klimt gemalte Landschaft, zu borgen. Dieses Werk soll polychrom von der Staatsdruckerei reproduziert werden u. in einem Buch Dr. Eisslers erscheinen. Ich habe meine Einwilligung gegeben und Herrn Dr. Eissler versprochen Sie zu bitten ihm eine Landschaft zu borgen. Ich glaube Dr. Eissler möchte jene Landschaft haben welche ich in Klimt´s Nachlass kaufte u. welche, da sie unfertig war unter Glas gegeben wurde. Dr. Eissler versprach, das Bild wie seinen Augapfel zu hüten und es nach paar Tagen wieder zu Ihnen zu senden.

Ich hoffe sehr geehrter Herr Regierungsrat Ihnen keine Scherereien zu machen. Ich glaube aber es dem Andenken meines teueren Freundes Klimt schuldig zu sein ein Werk von seiner Hand der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ich verbleibe, sehr geehrter Herr Regierungsrat Ihre aufrichtig ergebene 

Adele Bloch Bauer“

Es verwundert, warum Adele Bloch-Bauer den Direktor der damaligen Österreichischen Staatsgalerie ersuchen musste, „eine meiner, von Klimt gemalte Landschaft“ dem Kunsthistoriker Dr. Eissler zu borgen, wobei sie davon ausgeht, dass es sich dabei um jene Landschaft handle, welche sie in Klimts Nachlass „kaufte“, doch wird dies dadurch erklärt, dass sich die gegenständlichen Bilder, nämlich genau jene, welche auch im Testament von Adele Bloch-Bauer erwähnt werden, bereits zu diesem Zeitpunkt erstmals und bis zur Fertigstellung des Palais Bloch-Bauer (Elisabethstraße Nr. 18) in der Österreichischen Staatsgalerie befinden. Es handelt sich übrigens bei diesem Bild um das Gemälde Häuser in Unterach am Attersee.
Gemäß Eintragung im Index 1919 der Österreichischen Staatsgalerie zu laufender Nummer 143 sind dort unter der Bezeichnung "Bloch-Bauer, Deponierung von sechs Bildern von Klimt" bereits diese Bilder, nämlich die beiden Portaits und die vier Landschaften von Adele Bloch-Bauer erfasst, worüber der Direktor der Österreichischen Staatsgalerie, Regierungsrat Dr. Haberditzl, am 12. April 1919 nachfolgende Empfangsbestätigung ausstellt:
„Die unterzeichnete Direktion der österreichischen Staatsgalerie bestätigt hiemit sechs Gemälde und zwar zwei Porträts und vier Landschaften von  G u s t a v  K l i m t  aus dem Besitze von Frau Bloch-Bauer, Wien IV. Schwindgasse 10, in das Depot der österreichischen Staatsgalerie in Verwahrung genommen zu haben mit der Berechtigung diese Kunstwerke als Leihgabe auszustellen.“

Von dem von Adele Bloch-Bauer eingeräumten Recht, diese Kunstwerke als Leihgabe auszustellen, macht die Österreichische Staatsgalerie in weiterer Folge Gebrauch und stellte vier der Bilder, nämlich Adele Bloch-Bauer I, Buchenwald, Schloß Kammer am Attersee und Apfelbaum nachfolgend als "Leihgaben aus Privatbesitz", gemäß der Publikation der Österreichischen Staatsgalerie „Neuerwerbungen 1918 – 1921“, erschienen im Kunstverlag Anton Schroll und Co., aus.

Vor dem Hintergrund dieser Dokumentenlage ist es zumindest ungewöhnlich, dass die klagenden Parteien unter Pt. 2.1. apodiktisch, also von schlagender Beweiskraft und "ohne wenn und aber" ausführen, dass Ferdinand Bloch-Bauer Gustav Klimt mit der Herstellung der klagsgegenständlichen Bilder beauftragt, den Werklohn bezahlt habe und die Bilder in seinem Besitz und Alleineigentum gestanden seien. Diese Ausführungen sind umso ungewöhnlicher, da als einziges Beweismittel hiefür der Akt A II 14/25 des BG Innere Stadt Wien und nicht näher spezifizierte vorzulegende Urkunden angeführt sind. Weiter hilft hier auch nicht die Ausführung, dass „das Eigentumsrecht von Ferdinand Bloch-Bauer … im Verlassenschaftsverfahren nicht bestritten“ worden sei, zumal sich die Frage stellt, wer dies tun hätte sollen, zumal eben Ferdinand Bloch-Bauer verspricht, „die verschiedenen Bitten" seiner verstorbenen Gattin "getreulich zu erfüllen". 
Adele Bloch-Bauer selbst kaufte Skizzen von Gustav Klimt, bezeichnete in ihrem Schreiben die gegenständlichen Bilder als "meine" Bilder", welche "ich in Klimt's Nachlass kaufte", gibt für die Reproduktion ihre „Einwilligung“ und bestätigte auch der Direktor der Österreichischen Staatsgalerie, diese „aus dem Besitze von Frau Bloch-Bauer" übernommen zu haben. Die gewählte Sprache ist unmissverständlich, Adele Bloch-Bauer spricht ihr Eigentum an und wird dies auch von dritter Seite bestätigt. Klar ist damit auch, dass davon sämtliche klagsgegenständlichen Bilder sowie auch das Gemälde Schloß Kammer am Attersee umschlossen sind, es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass sie finanziell in der Lage war, diese Bilder zu erwerben, dies auch tat und nach außen auch ihr Eigentum kundtat. Ferdinand Bloch-Bauer spielte hiebei keine Rolle, unabhängig davon, dass sie beide eine Leidenschaft für Kunst teilten, wenngleich nicht für dieselbe Stilrichtung: Währende Ferdinand Bloch-Bauer sein Interesse primär auf die Kunst des 19. Jahrhunderts richtete, interessierte sich sein Gattin mehr für die zeitgenössische Malerei.
Beweis:
Artikel von Dr. Salomon Grimberg „Art & Antiques“ vom Sommer 1986 
(Beilage ./1);
Artikel von.Dr. Stephan Koja und Andreas Kugler, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 09. Mai 2003 (Beilage ./2);
Testament von Jeanette Bauer vom 15. April 1915, kundgemacht am 03. November 1922, BG Margarethen (Beilage ./3);
Todfallsaufnahme von Jeanette Bauer, errichtet am 02. Oktober 1922, BG Bad 
Ischl (Beilage ./4);
Einantwortungsurkunde, A I 445/22 des BG Margarethen vom 23. März 1923 
(Beilage ./5);
Todfallsaufnahme von Adele Bloch-Bauer, errichtet am 14. Februar 1925, A II 14/25 des BG Innere Stadt Wien (Beilage ./6);
Karteikarte der Galerie Miethke vom 17. Juli 1906 (Beilage ./7);
Ausschnitt aus dem Werk von Alice Strobl über Gustav Klimt, Band V, „Gustav Klimt, Die Zeichnungen 1878 – 1918“, S. 224 (Beilage ./8);
Brief von Adele Bloch an Julius Bauer vom 22. August 1903 (Beilage ./9);
Brief von Adele Bloch-Bauer an Direktor Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 09. November 1919 (Beilage ./10);
Index der (K.K.) Österreichischen Staatsgalerie in Wien aus 1919 
(Beilage ./11);
Empfangsbestätigung des Direktors Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 12. April 1919 (Beilage ./12);
Ausschnitt aus dem Werk „Österreichische Staatsgalerie, Neuerwerbungen 1918 – 1921", des Kunstverlages Anton Schroll & Co“ (Beilage ./13);
weitere Beweise vorbehalten
2. Adele Bloch-Bauer und ihr Testament:

Adele Bloch-Bauer verstarb im Alter von 43 Jahren am 24. Jänner 1925 an Encephalitis; fast auf den Tag genau zwei Jahre vorher, nämlich am 19. Jänner 1923 setzte sie handschriftlich ihren letzten Willen auf. Dieser lautet, wie folgt:


„Mein letzter Wille.

Bei klarem Bewusstsein und unbeeinflusst verfüge ich für den Fall meines Todes wie folgt:

I.

Zum Universalerben meines gesammten Vermögens setze ich meinen Ehegatten, Ferdinand Bloch-Bauer ein.

II.

Für den Fall dass mein Ehegatte vor mir sterben sollte, bestimme ich zu meinem Universalerben meinen Schwager Dr. Gustav Bloch-Bauer bezw. falls dieser vor mir sterben sollte, dessen Descendenz.

III.

Ich hinterlasse je fünfzigtausend (50.000) Kê (tsch.Kr.)
1. dem Wiener Arbeiterverein „Kinderfreunde“

2. dem Wiener Verein „Die Bereitschaft“
Die Gebühren dieser Anfälle hat mein Ehegatte als mein Unversalerbe, zu tragen. Da ich überzeugt bin dass mein Ehegatte diese seine Verpflichtung voll erfüllen wird, hat jede Sicherstellung der Ansprüche dieser zwei Vereine zu entfallen. Sollte in der Zeit bis zum Anfalle obiger Zuwendungen einer der genannten zwei Vereine zur Auflösung gelangen, fällt der frei werdende Teil der Wiener Rettungs-Gesellschaft zu.
Meine 2 Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt, bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tode der österr. Staats-Gallerie in Wien, die mir gehörende Wiener und Jungfer Brezaner Bibliothek, der Wiener Volks- u. Arbeiter Bibliothek zu hinterlassen. Ich stelle es der Wiener Volks u. Arbeiter Bibliothek anheim die Bücher zu behalten oder sie zu verkaufen und den Erlös als Legat anzunehmen. Auch für dieses Legat hat jegliche Sicherstellung zu entfallen.

Meinen Schmuck bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Ableben, unseren Neffen Karl, Robert u. Leopold Bloch-Bauer, sowie unseren Nichten Luise und Marie-Victoria Bloch Bauer und unseren Nichten Mira und Bettina Bauer, möglichst zu gleichen Teilen, aufteilen zu wollen.

IV.

Für den Fall dass mein Schwager Dr. Gustav Bloch Bauer, bezw. seine Descendenz meine Erben werden, verpflichte ich ihm bzw. seine Descendenz, je 50.000 Kê den zwei Vereinen „Wr. Arbeiterverein Kinderfreunde und dem Wr. Verein „Die Bereitschaft“, die 2 Porträts und 4 Landschaften von Gustav Klimt an die österr. Staatsgallerie in Wien, meine Wiener u. Jungfer Brezaner Bibliothek der Wiener Volks- und Arbeiter Bibliothek als Legat, gleich nach meinem Tode zu übergeben. 

Dieses Testament habe ich eigenhändig geschrieben und unterschrieben.

Adele Bloch-Bauer
Wien, 19. Jänner 1923

Zu meinem Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen Schwager Dr. Gustav Bloch-Bauer.“

Das Testament von Adele Bloch-Bauer, welches sowohl in der eigenhändig geschriebenen, vierseitigen Form, als auch in Abschrift, jeweils kundgemacht am Bezirksgericht Innere Stadt Wien am 31. Jänner 1925, erhalten geblieben ist, enthält neben der üblichen Eingangsformulierung die Einsetzung ihres Gatten Ferdinand Bloch-Bauer zum Universalerben sowie für den Fall, dass dieser vor ihr sterben sollte, die Bestimmung von Dr. Gustav Bloch-Bauer als Universalerben und für den Fall auch dessen Vortodes die Einsetzung dessen Descendenz. Darüber hinausgehend enthält das Testament mit der Formulierung „Ich hinterlasse“ Anordnungen zugunsten des Wiener Arbeitervereines „Kinderfreunde“ sowie des Wiener Vereines „Die Bereitschaft“, weiters Verfügungen betreffend ihrer Bibliotheken, ihres Schmuckes und eben die im gegenständlichen Fall relevante Formulierung betreffend der klagsgegenständlichen Gemälde sowie des Gemäldes Schloß Kammer am Attersee. 
Wie in den Ausführungen zur Rechtslage noch darzustellen sein wird, handelt es sich bei der im Gegenstand relevanten Formulierung „Meine zwei Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt, bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tode der österr. Staats-Gallerie in Wien, …. zu hinterlassen“ um die Anordnung eines Legats zugunsten der damaligen Österreichischen Staatsgalerie, wenngleich in die höfliche Form einer Bitte gekleidet. Hiezu ist zu bemerken, dass es wohl nicht nur dem gesellschaftlichen Status von Adele Bloch-Bauer, sondern insgesamt dem in gehobeneren Kreisen üblichen Stil entsprach, einander in höflicherer Form zu begegnen, und kann es wohl kaum verwundern, dass Adele Bloch-Bauer diesen Stil auch gegenüber ihrem Ehegatten anwandte. Gerade unter Ehegatten ist es nun einmal nicht üblich, einander mit befehlsforderndem Ton zu begegnen, sondern entspricht es schon der allgemeinen Lebenserfahrung, dass deutlich gemeinte Anordnungen in die Form einer Bitte gekleidet werden, zumal man umgekehrt auch selbst diesen Stil vom Ehepartner erwartet.

Dass Adele Bloch-Bauer grundsätzlich in ihrer gesamten Korrespondenz immer einen überaus höflichen und formvollendeten Stil anwendete, geht auch aus dem Schreiben an den damaligen Direktor der Österreichischen Staatsgalerie, Dr. Franz Haberditzl, vom 19. November 1919 hervor, worin sie ebenfalls in einer als Eigentümerin vollkommen verständliche Anordnung, nämlich ein Bild Dr. Eissler für eine polychrome Reproduktion zur Verfügung zu stellen, einen Ton anwandte, welcher, insbesondere nach heutigem Sprachgebrauch, anachronistisch und übertrieben höflich anmutet. Es ist daher kein Wunder, dass Adele Bloch-Bauer auch in ihrem Testament höflich formulierte, wobei hinzutritt, dass es auch unverständlich ist, warum gerade – folgt man der Argumentation der klagenden Parteien, wonach diese Gemälde im Eigentum von Ferdinand Bloch-Bauer gestanden 
seien -, Adele eine "unverbindliche Bitte" in ihrem Testament äußern sollte, zumal sie dafür auch anderweitig hinreichend im Alltagsleben Gelegenheit gehabt hätte.

Unverbindliche Bitten unter Eheleuten, die einander täglich begegnen, bedürfen nicht der Schriftform und wären auch kurz mündlich auszutauschen möglich. Allein aus dem Umstand, dass sich diese Passage im Testament, sohin in einem bewusst auf das Ableben gerichteten letztwilligen Schriftstück, findet, geht hervor, dass sie eben damit eine konkrete Anordnung und nicht eine zwangslose und unverbindliche Bitte äußern wollte. Es ist auch nicht einsichtig, warum eine als von den klagenden Parteien als "unverbindliche Bitte" empfundene Äußerung Adele Bloch-Bauers sich gerade im Testament finden sollte, wenn sie nur zum Ziel hätte, dass Ferdinand Bloch-Bauer beliebig darüber verfügen könnte. Ratio eines letzten Willens ist aber nicht, Unverbindliches zu äußern, sondern konkret für die Zeit nach dem Ableben zu disponieren. Der Umstand, dass eine solche Formulierung im Testament ausdrücklich festgehalten ist und dass diese mit dem Eröffnungswort „Meine“ beginnt, kann nur darin liegen, dass sie selbst damit eine konkrete Anordnung über ihr Eigentum treffen wollte; für Unverbindlichkeit steht das Alltagsleben zur Verfügung, gerade letztwillige Anordnungen sollen jedoch über den Tod hinaus wirken und daher verbindlich regeln.
Neben der bereits genannten Todesfallsaufnahme vom 14. Februar 1925 sowie der erhalten gebliebenen Einantwortungsurkunde vom 07. Jänner 1926 findet sich in den Akten eine Abschrift, womit Dr. Gustav Bloch-Bauer als Erbenmachthaber und Abhandlungspfleger nach Frau Adele Bloch-Bauer das eidesstättige Vermögensbekenntnis, die Nachlassanweisung und den Testamentserfüllungsausweis vorlegt. Hiebei führt er aus, wie folgt:

„In 2. und 3. Absatz des III. Punktes stellt die Erblasserin an ihren Gatten verschiedene Bitten, die dieser getreul. zu erfüllen verspricht, wenn sie auch nicht den zwingenden Charakter einer testamentarischen Verfügung besitzen.

Bemerkt sei, daß die erwähnten Klimtbilder nicht Eigentum der Erblasserin, sondern des erblasserischen Witwers sind.

Die Neffen und Nichten der Erblasserin die im 3. Absatz des Punktes III aufgezählt sind, haben von dem Inhalte des Testamentes Kenntnis genommen.“

Daraus leiten die klagenden Parteien ihre Argumentation, die klagsgegenständlichen Bilder (und wohl auch Schloß Kammer am Attersee) seien im Eigentum von Ferdinand Bloch-Bauer gestanden, ab, obwohl Adele Bloch-Bauer selbst 

a) mehrmals von ihrem Eigentum spricht und

b) dieses auch von dritter Seite (Dr. Eissler und Dr. Haberditzl) so gesehen wird.

Der Grund für die Angaben des erblasserischen Witwers ist nicht bekannt, zumal auch die Dokumentenlage aus der Zeit vor dieser erstmals aufgestellten Behauptung diese Argumentation nicht stützt. Die beklagte Partei beabsichtigt nicht, über die Motive von Ferdinand Bloch-Bauer im Zusammenhang mit dieser Äußerung zu spekulieren, wenngleich dafür eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht zu ziehen wären. 
Jedenfalls erklärt Ferdinand Bloch-Bauer aber, dass er diese Verfügungen seiner Gattin „getreulich zu erfüllen verspricht“ und nehmen auch „die Neffen und Nichten der Erblasserin“, sohin die Klägerin Maria V. Altmann, ihre Schwester Luise (nachfolgend Gattin) und auch ihr Bruder Robert (nachfolgend Bentley) hievon Kenntnis; hinzutritt, dass Dr. Gustav Bloch-Bauer nicht nur Erbenmachthaber und Abhandlungspfleger nach Frau Adele Bloch-Bauer ist, sondern auch gesetzlicher Vormund der damals minderjährigen Maria V. Altmann.

Höflichkeit dürfte überhaupt ein Grundtenor der Familie Bloch-Bauer gewesen sein, zumal es nachfolgend im Text nach einigen formellen Erklärungen abschließend heißt:
„Zum Schlusse stelle ich die Bitte nach dem angeschlossenen Entwurf die Einantwortung des Nachlasses hinauszugeben“.
Auch die Eingangsformulierung in diesem Antrag beginnt mit einer Bitte.

Dass das eidesstättige Vermögensbekenntnis die im Testament von Adele Bloch-Bauer angeführten Klimtbilder nicht enthält, vermag nicht sonderlich zu verwundern, zumal eben eine detaillierte Aufzählung der Fahrnisse darin nicht enthalten ist; diese werden nur gemäß Punkt 18 „Beiläufiger Wert“ mit einem Wert der Fahrnisse von ca. 10.000.000 K, - neben ungleich höheren Werten von Liegenschaften, Forderungen und Wertpapieren - angegeben; eine detaillierte Aufstellung sämtlicher Fahrnisse von Adele Bloch-Bauer war wohl praktisch gar nicht möglich und letztendlich auch nicht erforderlich. Nur am Rande ist zu erwähnen, dass dieses Vermögensbekenntnis natürlich nicht mehr von Adele Bloch-Bauer selbst stammt.

Jedenfalls wurde mit der bereits zitierten Einantwortungsurkunde A II/14/25-12 vom 07. Jänner 1926 der Nachlass nach Adele Bloch-Bauer dem erblasserischen Witwer Ferdinand Bloch-Bauer auf Grund der zum gesamten Nachlass unbedingt abgegebenen Erbserklärung eingeantwortet, sämtliche Legate finden darin naturgemäß keine Erwähnung mehr.

Beweis:
handschriftliches Testament von Adele Bloch-Bauer vom 19. Jänner 1923, kundgemacht am 31. Jänner 1925 zu A II 14/1925 des BG Innere Stadt Wien (Beilage ./14);
maschinschriftliche Abschrift des Testaments von Adele Bloch-Bauer 
(Beilage ./15);
Einantwortungsurkunde des BG Innere Stadt Wien, A II 14/25-12 vom 07.Jänner 1926 (Beilage ./16);
Anträge an das BG Innere Stadt Wien zu A II 14/25 von Dr. Gustav Bloch-Bauer als Erbenmachthaber und Abhandlungspfleger nach Frau Adele Bloch-Bauer vom 07. Jänner 1926 (Beilage ./17);


weitere Beweise vorbehalten
3. Adele Bloch-Bauer und ihr Gemälde Schloß Kammer am Attersee:
Im Jahr 1936 übergab Ferdinand Bloch-Bauer das vom Testament von Adele Bloch-Bauer umschlossene Bild Schloß Kammer am Attersee an die damals schon so bezeichnete Österreichische Galerie aus dem ursprünglich Klimt gewidmeten Gedächtnisraum im Palais in der Elisabethstraße, in welchem die beiden Portraits sowie die vier Landschaftsbilder von Gustav Klimt nach dem Einzug in dieses Palais Platz gefunden hatten. Die Gründe für diese Übergabe dürften eher pragmatischer Natur gewesen sein, jedenfalls bestätigte Direktor Dr. Franz Haberditzl am 24. November 1936 den Empfang und dankte am 25. November 1936 dem auch als Präsidenten der Österreichischen Zuckerindustrie AG (seit 1922) sowie als Präsidenten des Wiener Künstlerhauses bezeichneten Ferdinand Bloch-Bauer mit folgenden Worten:

„Sehr geehrter Herr Präsident!
Für die gütige Überlassung des Oelgemäldes von G u s t a v  K l i m t „Schloß Kammer am Attersee“ als „Widmung von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer“ bitte ich namens der Oesterreichischen Galerie meinen verbindlichsten und ergebendsten Dank entgegennehmen zu wollen.“

Direktor Haberditzl schließt mit den Worten:

„Herrn Präsidenten in besonderer Verehrung

ergebendster

Unterschrift“

Nicht nur war offenkundig auch Direktor Regierungsrat Franz Haberditzl ein höflicher Mensch und pflegte entsprechende Umgangsformen, sondern dankte er insbesondere für die „Widmung von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer“, woraus sich jedenfalls ergibt, dass es sich nicht – entgegen der Darstellung der klagenden Parteien – um ein Geschenk von Ferdinand Bloch-Bauer (allein) handelte, sondern offenkundig Bezug genommen wurde auch auf die vormalige Eigentümerin Adele Bloch-Bauer.

Hiefür spricht auch, dass es sich eben nicht um ein Portrait von Adele Bloch-Bauer handelte, sodass die Widmung lediglich auch die Bezeichnung der Dargestellten bedeuten könnte, sondern um ein Landschaftsbild, auf welches auch Adele Bloch-Bauer in ihrem Schreiben an Direktor Dr. Franz Haberditzl vom 09. November 1919 mit der Betonung „eine meiner, von Klimt gemalte Landschaft“ Bezug genommen hat. Haberditzl, welcher persönlich den Bloch-Bauers verbunden war und welcher selbst, schwerst körperbehindert ein Förderer der modernen Kunst, insbesondere von Gustav Klimt und Egon Schiele, war und welcher auch für Gustav Klimt Sonderausstellungen durchführte, war der Inhalt des Testamentes natürlich bekannt, ebenso auch seinem damaligen Kustos und Nachfolger, Dr. Bruno Grimschitz, welcher in seiner Stellungnahme vom 01. März 1948 bestätigt:

„Frau Adele Bloch-Bauer besass sechs Gemälde von Gustav  K l i m t: vier Landschaften (Apfelbaum, Buchenwald, Häuser in Kammer, Seeufer mit Häusern in Kammer) und zwei Bildnisse (Frau Bloch-Bauer, sitzend vor goldenem Grund, Frau Bloch-Bauer, stehend vor buntem Hintergrund). Ich verkehrte in ihrem Hause vom Jahre 1919 bis zum Jahre 1938. Sowohl Frau Bloch-Bauer selbst als auch – nach ihrem Tode – ihr Gemahl Präsident Ferdinand Bloch-Bauer erklärten mündlich oftmals, dass die sechs Gemälde Gustav  K l i m t s  der Modernen Galerie in Wien als Legat ihrer Besitzerin zufallen.“

Der dankbare Ton in diesem Schreiben, „die Widmung zur Vervollkommnung der Aufstellung des Klimt-Saales im gegenwärtigen Zeitpunkt“ beruht eben auch darauf, dass die Übergabe des Gemäldes „Schloß Kammer am Attersee“ bereits zu diesem Zeitpunkte in Erfüllung des Legats von Adele Bloch-Bauer geschah; verpflichtet wäre Ferdinand Bloch-Bauer hiezu erst später gewesen.
Für die Annahme eines Geschenks durch Ferdinand Bloch-Bauer besteht sohin kein Anlass. Nicht nur widerstreitet der Text der Widmung einer solchen Annahme, sondern auch der Wissenstand von Direktor Dr. Franz Haberditzl, seines Kustos Dr. Bruno Grimschitz und natürlich auch von Ferdinand Bloch-Bauer; sie alle wussten über das Legat von Adele Bloch-Bauer bezüglich ihrer Klimtgemälde Bescheid. 

Beweis:
Empfangsbestätigung des Direktors Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 24. November 1936 (Beilage ./18);

Schreiben von Direktor Dr. Haberditzl an Ferdinand Bloch-Bauer vom 25. November 1936 (Beilage ./19);

Stellungnahme von Prof. Dr. Grimschitz gegenüber Direktor Dr. Garzarolli vom 1. März 1948 (Beilage ./20);

weitere Beweise vorbehalten

4. Adele Bloch-Bauer und das weitere Schicksal ihrer Bilder:

Einen breiten Raum in der Schiedsgerichtsklage nimmt die Darstellung der Flucht von Ferdinand Bloch-Bauer sowie der Kriegsereignisse im Zusammenhang mit den gegenständlichen Bildern ein und verkennt die beklagte Partei nicht den insbesondere gegenüber der jüdischen Bevölkerung ausgeübten Terror jener Zeit.

Die Republik Österreich selbst wurde am 12. März 1938 von Truppen des deutschen Reiches besetzt, Hitler selbst hat die Okkupation angeordnet, um ein Referendum über die österreichischen Unabhängigkeit, welches für den 13. März 1938 angesetzt war, zu verhindern. Am 10. April 1938 organisierten die Nationalsozialisten selbst unter totalitären Umständen ein sogenanntes „Referendum", welches eine Mehrheit von 99,7 % zugunsten des sogenannten „Anschlusses" erbrachte. Weder war dieses Referendum frei, noch widerspiegelt es die tatsächlichen Verhältnisse des Jahres 1938, zumal unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bereits am 1. April 1938 der erste Transport politische Gefangener, darunter namhafte Vertreter des damaligen Österreich, nach Dachau stattfand. Freilich ist aber auch zu bemerken, dass der „Anschluss“ von Teilen der österreichischen Bevölkerung, wenngleich aus den unterschiedlichsten Gründen, begrüßt wurde.
Die Okkupation Österreichs bedeutete unzweifelhaft einen Bruch von internationalem Recht, insbesondere des Artikel 80 des Friedensvertrages von Versailles. Dessen ungeachtet erhob dagegen lediglich Mexiko Protest, Österreich und Teile der österreichischen Bevölkerung wurden Opfer einer rigorosen Repressionspolitik, die darauf setzte, alles „Österreichische“ zu zerstören; der Name Österreich verschwand von der Landkarte. 

Zwischen 1938 und 1945 war Österreich ein besetztes Land, es handelte es sich dabei nicht um eine Annexion, sondern um eine Okkupation. Dies bedeutete, dass zwar Österreich als Völkerrechtssubjekt zwischen 1938 und 1945 weiterbestand, wenngleich beraubt der Fähigkeit, als souveräner Staat zu agieren. Am 27. April 1945 wurde die Unabhängigkeitserklärung der Zweiten Republik proklamiert, erst von diesem Tage an entwickelte sich wieder ein eigenverantwortliches, demokratisches und rechtsstaatliches Gemeinwesen.

Vorstehende Ausführungen dienen lediglich dazu, den rechtlichen Hintergrund der Zeitperiode zwischen 1938 und 1945 schlaglichtartig darzustellen; Ferdinand Bloch-Bauer, welcher die bevorstehende Machtübernahme der Nationalsozialisten heraufkommen sah, verließ jedenfalls noch vor dem „Anschluss“ Österreich. 
Richtig ist jedenfalls, dass gegen Ferdinand Bloch-Bauer in weiterer Folge auf Grund seiner Selbstanzeige ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wurde; richtig ist auch, dass er selbst auf Grund seiner jüdischen Abstammung und seiner politischen Beziehungen zum vormaligen Schuschnigg - Regime verfolgt wurde.
Wenngleich Rechtsanwalt Dr. Erich Führer NSDAP - Mitglied war (dies geht jedoch nicht aus dem Briefkopf seines Briefpapiers hervor, wo er lediglich als Mitglied des NS - Rechtswahrerbundes ausgewiesen ist) und den Auftrag hatte, das Vermögen von Ferdinand Bloch-Bauer zu verwalten und für das NS - Regime zu verwerten, so ist doch zu vermuten, dass Führer auch von Ferdinand Bloch-Bauer beauftragt war (zumindest führt dies auch die Gegenseite aus) und dieser sich auch des Rechtsanwaltes Führer bediente. So schreibt etwa Dr. Gustav Rinesch in seinen späteren Memoiren, dass Ferdinand Bloch-Bauer sich für den damals prominenten Rechtsanwalt Dr. Erich Führer entschied, dies wohl auch aus der Überlegung heraus, sich umgekehrt auch eines großen „Nazi-Bonzen“ bedienen zu können. Dieses Kalkül von Ferdinand Bloch-Bauer ging nur in wenigen Bereichen auf, so ließ beispielsweise Führer Ferdinand Bloch-Bauer das von diesem besonders geschätzte „Portrait eines Jägers“ von Oskar Kokoschka in die Schweiz zukommen, welches nachfolgend Ferdinand Bloch-Bauer dem Kunsthaus Zürich vermachte.

Ohne die Verstrickung Führers in das 3. Reich relativieren zu wollen, so wurde schon festgehalten, dass sich auch Ferdinand Bloch-Bauer Führer nützlich machen konnte; dass dieser sich in Erfüllung seiner Aufträge für das 3. Reich der damaligen Diktion bediente, bedarf keiner Verwunderung, rein „zynischerweise“ muss es dennoch nicht erfolgt sein.

Richtig ist auch, dass das Vermögen von Ferdinand Bloch-Bauer für das NS - Regime nicht unbedeutend war und das 3. Reich ein Interesse an einer raschen Liquidation hatte. Über die tatsächliche Liquidation der Kunstsammlung findet sich lediglich der Aktenvermerk des damaligen Leiters des Institutes für Denkmalpflege (bis 1934 Bundesdenkmalamt), Dr. Herbert Seiberl, welcher in einem pro domo-Vermerk vom 24. März 1943 festhielt:

„Die Sammlung Bloch-Bauer wurde vom Finanzamt zur Gänze liquidiert. … Die Angelegenheit erscheint als abgeschlossen.

Für ein Porträt von Kokoschka wurde eine Ausfuhrbewilligung gegeben.“
Es handelt sich hiebei um das bereits genannte Portrait von Ferdinand Bloch-Bauer, "Portrait eines Jägers", welches Führer Ferdinand Bloch-Bauer in die Schweiz brachte.
Die weiter darüber hinausgehenden Ausführungen in der Schiedsgerichtsklage betreffend der sonstigen Vermögensverwertung des Vermögens von Ferdinand Bloch-Bauer sind für die dem Schiedsgericht vorliegenden Rechtsfragen unerheblich. Dazu wird noch in der Sachverhaltsdarstellung zum Themenkomplex der Restitution nach 1945 der Vollständigkeit wegen kurz Stellung genommen werden.
Dass auch die Gemäldesammlung „sofort in die Reichsliste der nationalen wertvollen Kunstwerke“ aufgenommen worden sei, trifft – unabhängig davon, dass diese Liste  bis zum Ende des 2. Weltkrieges unvollständig blieb – lediglich auf die klagsgegenständlichen Gemälde Buchenwald (Birkenwald) sowie Apfelbaum zu. Diese Eintragung stellt allerdings per se noch keine Einziehungshandlung dar und ergibt sich überdies auch aus der Begehung vom 28. Jänner 1939 im Palais von Ferdinand Bloch-Bauer, dass zumindest die Gemälde Adele Bloch-Bauer I und Adele Bloch-Bauer II nicht zur Ausfuhr gesperrt waren. 
Ferdinand Bloch-Bauer selbst gelang es jedenfalls noch vor Ausbruch des 2. Weltkrieges nach Zürich zu kommen, wo er bis zu seinem Tode am 13. November 1945 im Hotel Bellerive au Lac lebte. Dass er dort  nicht „mittellos“ gewesen ist, auch in der Schweiz über ein gewisses Vermögen verfügte, ist gesichert anzunehmen, zumindest hatte er exzellente Kontakte, wenngleich es ihm natürlich unmöglich war, bestimmenden Einfluss auf sein Vermögen zu nehmen.

Der Darstellung der Übergabe des Gemäldes Adele Bloch-Bauer I und Apfelbaum an die moderne Galerie durch Dr. Erich Führer gegen Übergabe des Bildnisses Schloß Kammer am Attersee ist insofern zu widersprechen, als darin ausdrücklich von dem von Ferdinand Bloch-Bauer „geschenkte“ (n) Werk Schloß Kammer am Attersee gesprochen wird; wie bereits weiter oben ausgeführt weist allein die von Direktor Dr. Franz Haberditzl angesprochene Widmung dieses Bildnisses, welches tatsächlich 1936 von Ferdinand Bloch-Bauer übergeben wurde, darauf hin, dass dieses Werk jedenfalls „als Widmung von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer“ übergeben wurde, sodass von einem Geschenk von Ferdinand Bloch-Bauer keine Rede sein kann. Auch die nachfolgende Darstellung, wonach Führer das Testament von Adele Bloch-Bauer vom 19. Jänner 1923 zu dieser Zeit, nämlich 1941, nicht bekannt gewesen sei, steht im klaren Widerspruch zu dem selbst von den klagenden Parteien zitierten Schreiben von Führer vom 03. Oktober 1941 an Prof. Grimschitz, zumal er in diesem Schreiben ausführt:
„Bezugnehmend auf unsere mündliche Unterredung vom vergangenen Dienstag den 30. September l.J. beehre ich mich mitzuteilen, dass ich in Vollzug der szt. letztwilligen Verfügung der Frau Adele Bloch-Bauer die bisher in der Wohnung des Herrn Ferdinand Bloch-Bauer aufbewahrten Bilder und zwar

Klimt, Damenbildnis und

Klimt, Obstgarten

den testamentarischen Bestimmungen zufolge der Modernen Galerie zur Verfügung stelle.“
Der Akt der Galerie trägt die Bezeichnung: „Vermächtnis Frau Adele Bloch-Bauer“.
Dass Führer das Testament nicht bekannt gewesen sei, erschließt sich jedenfalls auch nicht aus dem von den klagenden Parteien zitierten Schreiben des Genannten vom 29. November 1957 an die Direktion des Städtischen Museums, steht aber jedenfalls im krassen Widerspruch zu dem selbst auch von den klagenden Parteien zitierten, obigen Schreiben. Führer spricht ausdrücklich vom „Vollzug der szt. letztwilligen Verfügung der Frau Adele Bloch-Bauer“ und übergibt in Vollzug dessen die beiden Bilder. Klar ist hiemit aber auch, dass Grimschitz, mit welchem gemäß dieses Schreibens am 30. September 1941 eine mündliche Unterredung gepflogen wurde und welcher in seinem Aktenvermerk vom 01. März 1948 auch nochmals bestätigte, dass das Legat von Adele Bloch-Bauer der Österreichischen Staatsgalerie bekannt gewesen war, jedenfalls auch von diesem Legat wusste. Grimschitz war vor dem „Anschluss“ bereits in der vormaligen Österreichischen Staatsgalerie als unmittelbarer Mitarbeiter des Direktors Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl beschäftigt und führte in weiterer Folge die moderne Galerie bis etwa Herbst 1945. Obwohl vom NS - Regime in diese Funktion eingesetzt, verband ihn dennoch eine enge Beziehung mit dem vormaligen Direktor, den er auch in der Kriegszeit in der Direktionswohnung wohnen ließ und mit dem er auch in all den Jahren in unmittelbarem Kontakt stand. Sowohl Haberditzl als auch Grimschitz war daher das Testament von Adele Bloch-Bauer bezüglich des Legats wie bereits ausgeführt bekannt. Aus dem von den klagenden Parteien zitierten Schreiben von Führer vom 03. Oktober 1941 (dessen) Unkenntnis des Testamentes abzuleiten, erscheint jedenfalls fragwürdig. Richtig hingegen ist, dass Ferdinand Bloch-Bauer zu diesem Zeitpunkt noch lebte, allerdings auch mit Erich Führer in Kontakt stand.
Das Gemälde Schloß Kammer am Attersee, welches von Dr. Erich Führer an Ingeborg Ucicky verkauft worden war, kam erst im Jahr 1949 im Rahmen eines Rückstellungsvergleiches mit Gustav Ucicky (ein unehelicher Sohn von Gustav Klimt) in die (dann) Österreichische Galerie, dies auch mit Zustimmung der Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer. Das Bild Buchenwald (Birkenwald) wurde von Führer 1942 trotz Kenntnisses des Testamentes von Adele Bloch-Bauer an die Wiener Städtischen Sammlungen verkauft, dies auf Grund eines von Dr. Führer in dem bereits zitierten Schreiben vom 29. November 1957 genannten, „dringlichen Ersuchen des Herrn Dir. Wagner“ (Städtisches Museum). Am 23. November 1948 wurde dieses nachfolgend an die Österreichische Galerie ausgefolgt, dies unter ausdrücklicher Berufung auf das Testament von Adele Bloch-Bauer. Die Ausfolgung geschah allerdings erst gegen Zahlung jener Summe, welche für den Ankauf dieses Bildes ausgelegt wurde, nämlich um den Betrag von S 5.000,--.
Das Portrait Adele Bloch-Bauer II hingegen wurde von Dr. Erich Führer 1943 an die moderne Galerie um den Betrag von RM 7.500,-- verkauft, obwohl sowohl Führer als auch Grimschitz das Testament von Adele Bloch-Bauer bekannt war; Hintergrund war eine Weigerung der Finanzbehörde, welche dieses Bild mit Pfändung belegt hatte und nur gegen Bezahlung der Summe die Zustimmung zur Aufhebung der Pfändung erteilte. In einer Aktennotiz vom 25. Februar 1948 heißt es nämlich hiezu: „Weiters hat die Österreichische Galerie das zweite Porträt (stehend) am 1.3.1943 von Dr. Führer um RM 7.500,-- gekauft. Dieser Betrag wurde deshalb bezahlt, weil sonst die Finanzbehörde … nicht die Zustimmung gegeben hätte.“
Dies wird weiters auch durch die Stellungnahme von Prof. Dr. Grimschitz gegenüber seinem Nachfolger vom 01. März 1948 bestätigt, wobei das Begleitschreiben bereits festhält:

„Mit diesen Zeilen überreiche ich Ihnen schriftlich meine Stellungnahme zur Erwerbsfrage der Gemälde von Gustav  K l i m t  aus dem Besitze der verstorbenen Frau Adele Bloch Bauer, Wien I., Elisabethstraße 18.“
Aus dem diesem Schreiben beigelegten Aktenvermerk, auf welchen noch gesondert Bedacht zu nehmen sein wird und in welchem auch Grimschitz den Kenntnisstand der Österreichischen Galerie bezüglich des Legats von Adele Bloch-Bauer bestätigt, geht bezüglich des Gemäldes Adele Bloch-Bauer II hervor, dass zwischen Grimschitz und Führer das Testament von Adele Bloch-Bauer erörtert worden ist, dass aber Führer dennoch „die Ansprüche der … Galerie“ ablehnte, sodass es letztendlich zu dem Ankauf kam.

Nur der Vollständigkeit wegen ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass das Gemälde Häuser in Unterach am Attersee erst am 12. April 1948 durch Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch aus der Wohnung von Karl Bloch-Bauer übergeben wurde, dies in Entsprechung und Befolgung des Testaments von Adele Bloch-Bauer.

Beweis:
Austria´s International legal status between 1938 and 1945 and Austrian Restitution efforts (Beilage ./21);


Austrian legislation for restitution of property and payment of compensation to Holocaust victims Beilage ./22);


Austrian Measures of restitution, compensation and social welfare for victims of national socialism (Beilage ./23);

Artikel von Dr. Robert Holzbauer in der Tageszeitung „Die Presse“ vom 30. Juli 2005 (Beilage ./24);
Pro domo-Vermerk des Leiters des Institutes für Denkmalpflege vom 24. März 1943 (Beilage ./25); 
Anträge betreffend „Apfelbaum“ und „Birkenwald“ vom 11. Juli 1939 für die sogenannte „Reichsliste“ (Beilage ./26);
Pro domo-Vermerk der Begehung vom 28. Jänner 1939 im Palais von Ferdinand Bloch-Bauer vom 02. Februar 1939 (Beilage ./27);
Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Erich Führer an Prof. Grimschitz vom 03. Oktober 1941 (Beilage ./28);
Schreiben von Dr. Erich Führer an die Direktion des städtischen Museums Wien vom 29. November 1957 samt weiterer Korrespondenz (Beilage ./29);


weitere Beweise vorbehalten
5. Ferdinand Bloch-Bauer, RA Dr. Gustav Rinesch und die Restitution:

Ferdinand Bloch-Bauer verbrachte die Kriegsjahre, nachdem er über Prag letztendlich nach Zürich gelangt war, im Hotel Bellerive au Lac, wo er bereits am 08. Oktober 1942 ein Testament verfasste. Dieses Testament verdient deswegen Erwähnung, zumal er in diesem seine Nichte Luise (nachfolgend Gattin) zu seiner Universalerbin bestimmte und im Falle sie die Erbschaft nicht antreten könnte ihre beiden Kinder Nelly (nachfolgend Auersperg) und Franz (nachfolgend Gutmann). Seiner Nichte Maria V. Altmann hinterließ er ein Legat, setzte sich jedoch nicht als Erbin ein. Erst als nach Ende des 2. Weltkrieges und den sich ändernden politischen Verhältnissen in Europa ungeklärt war, ob Luise (damals Baronin Gutmann), welche in Jugoslawien lebte, dieses Land jemals wird wieder verlassen und ihre Erbschaft antreten können, änderte er in seinem Testament vom 22. Oktober 1945 seinen letzten Willen dahingehend, in dem er verfügte:
„Die Haelfte meines mobilen und immobilien Vermoegens hinterlasse ich meiner Nichte Louise Baronin Gutmann geborenen Bloch Bauer wohnhaft z Z. in Zagreb.

Ein Viertel meines mobilen und immobilien Vermoegens hinterlasse ich meiner Nichte Maria Altmann geborenen Bloch-Bauer wohnhaft z.Z. in Hollywood (Calif.)

Ein Viertel meines mobilen und immobilien Vermoegens hinterlasse ich meinem Neffen Robert Bentley (frueher Blochbauer) wohnhaft in Vancouver, B.C. Kanada.“

Basierend darauf stellte das Bezirksgericht Zürich erst am 23. Mai 1947 die sogenannte Erbbescheinigung aus.

Bereits zuvor hatte Ferdinand Bloch-Bauer den Rechtsanwalt Dr. Erwin Lowatschek beauftragt, die Rückgewinnung seines Vermögens, insbesondere der Brucker Zuckerfabrik und seiner Kunstsammlung zu betreiben, wobei er in dem erhaltenen Schreiben vom 30. August 1945 an Dr. Lowatschek zwar ausführlich Aufträge in Zusammenhang mit der Brucker Zuckerfabrik erteilte, bezüglich seiner „weiteren Ansprüche (Palais Elisabethstraße, meine Sammlung, Dr. Führer)“ sich schriftlich gegenüber Dr. Lowatschek nur dahingehend äußerte, „Ihnen detaillierte Instruktionen erteilt“ zu haben. Warum Ferdinand Bloch-Bauer diesbezüglich keine schriftlichen Angaben machte, kann nur vermutet werden, jedenfalls teilte er in einem Brief vom 05. September 1945, gerichtet an Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch, auch nur mit, dass Dr. Erwin Lowatschek „eingehend über alle meine Ansprüche und Forderungen instruiert“ worden sei und „nur im Einvernehmen und jeweils in voller Übereinstimmung mit Herrn Dr. Lowatschek zu handeln“ sei. Über den Inhalt der erteilten Richtlinien können nur Vermutungen angestellt werden, aus der Aktenlage ergibt sich lediglich, dass nach dem Tod von Ferdinand Bloch-Bauer im 82. Lebensjahr am 13. November 1945 in Zürich lediglich nur mehr Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch in Erscheinung trat. 
Der am 03. August 1905 geborene Gustav Rinesch war ein langjähriger Freund der Familie Bloch-Bauer, ja engster Freund von Dr. Robert Bloch-Bauer, mit welchem ihn seit gemeinsamen Studientagen eine Lebensfreundschaft bis zu seinem Tode im Jahre 1985 verband. Dr. Robert Bloch-Bauer war auch jahrelang Sekretär von Ferdinand Bloch-Bauer, sodass er jedenfalls genaueste Kenntnisse der Gedankenwelt und Wünsche von Ferdinand Bloch-Bauer hatte. Nach dem Jus-Studium, während dessen Gustav Rinesch näher mit Robert Bloch-Bauer (nachfolgend Bentley) bekannt wurde und seit dieser Zeit im Hause Bloch-Bauer verkehrte, trat er in die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Beth ein nachfolgend im Sommer 1938 in die Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Kurt Grimm. Auch in den Kriegsjahren war er anwaltlich in Wien tätig, ohne je Parteimitglied zu sein, und es gelang ihm, Distanz zum NS - Regime und gleichzeitig gute Kontakte zu seinem ehemaligen Freundeskreis zu behalten:

So eskortierte er seinen Freund Dr. Robert Bloch-Bauer und dessen Frau Thea nach Ödenburg, für Roberts Schwiegermutter Ada Stern organisierte er kurzerhand zwei Taxis vor dem Wiener Westbahnhof und geleitete seine Klientin persönlich an die Grenze von Liechtenstein. Er kümmerte sich als Anwalt um die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Flucht durch Erreichung von Auswanderungspässen sowie von Visa des Landes, in welche eine Ausreise möglich war. Seine Integrität geht auch daraus hervor, dass er nach 1945 nahezu alle seine ehemaligen Klienten in Restitutionsangelegenheiten vertrat und zu vielen ein freundschaftliches Verhältnis über die Jahrzehnte pflegte. 

Rechtsanwalt Rinesch wurde also nach dem 2. Weltkrieg von Ferdinand Bloch-Bauer mit der Rückgewinnung seines Vermögens beauftragt und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu "dem Restitutionsspezialisten“. Seine Expertise war makellos; bei der Rückgewinnung des Industrievermögens von Ferdinand Bloch-Bauer, insbesondere dessen Anteile an der Brucker Zuckerfabrik AG, und an der Rückgewinnung der Kunstsammlung hatte er maßgeblichen Anteil.
Der Bericht „Eigentumsänderungen in der österreichischen Industrie 1938 - 1945“ der Historikerkommission bescheinigt Rinesch höchste Effizienz bei der Restitution großer Industrieunternehmen und kommt Doz. Dr. Berthold Unfried auf Grund des von Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch im Jahre 1956 erzielten Generalvergleiches zwischen Bloch-Bauer und der Republik Österreich, in welchem die zum damaligen Zeitpunkt noch offenen Fragen der Restitution endgültig abgeklärt werden konnten, zu dem Ergebnis, dass Rinesch ein sehr gewandter Anwalt gewesen ist und der angesprochene Generalvergleich für die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer jedenfalls als günstig zu bezeichnen ist.
Jedenfalls beauftragten bereits am 31. Oktober 1945 Robert Bentley sowie am 31. Dezember 1945 Maria V. Altmann (sowie auch Frederick Altmann) Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch mit ihrer anwaltlichen Vertretung und lag auch eine Vertretungsmacht für Luise Gutmann (nachfolgend Gattin) vor, was sich aus dem Beschluss des LG für ZRS Wien vom 27.8.1947, 50 Nc 305/47, ergibt, wonach Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch zum Abwesenheitskurator von Luise Gattin, verwitwete Gutmann, bestellt wurde (später wurde Rinesch offenkundig auch Vollmacht erteilt). Rinesch selbst beruft sich in seiner gesamten Korrespondenz immer wieder auf die ihm erteilten Vollmachten, beispielsweise auch in dem noch näher darzustellenden Schreiben vom 12. April 1948, und geht auch aus einem Schreiben des genannten Anwaltes vom 28. Jänner 1954 hervor, dass Robert Bentley ihm gegenüber seine Geschwister repräsentierte.
Dies ist auch insofern konsequent, zumal Bentley und Rinesch engstens befreundet waren und Bentley nach dem 2. Weltkrieg immer wieder in Wien aufhältig und wohnhaft war. Luise Gattin hingegen gelang erst Ende der 40-iger Jahre mit ihrem zweiten Gatten (ihr erster Gatte wurde von den Kommunisten erschossen) die Ausreise aus Jugoslawien und gelangte sie über Israel letztendlich nach Kanada; Maria V. Altmann wohnt seit ihrer Flucht aus Wien im Jahre 1938 und einem Zwischenaufenthalt in Großbritannien seit 1940 permanent in den Vereinigten Staaten. 
Es ist daher wohl verständlich, dass die eigentliche Wahrung der Interessen der Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer durch Robert Bentley und Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch erfolgte; dies wird auch von Maria V. Altmann bestätigt, welche in ihrer deposition bezüglich des Verhältnisses zu ihrem Bruder Robert und zu Dr. Gustav Rinesch ausführt:

„Dr. Rinesch was the best friend of my brother Robert and was a great friend of the family. I know him since I can remember anything and he was a very, very nice man for whom had my complete trust.“
(deposition, Seite 48).

„Nothing, I totally entrusted it to my brother Robert and to Dr. Rinesch, I suppose.“

(deposition , Seite 80)
RA Dr. Gustav Rinesch nahm unverzüglich bezüglich der hier nicht weiter interessierenden Brucker Zuckerfabrik sowie bezüglich der Kunstsammlung von Ferdinand Bloch-Bauer Kontakte auf und schrieb noch als rechtsfreundlicher Vertreter von Ferdinand Bloch-Bauer bereits am 28. September 1945 an die Direktion der Österreichischen Galerie zu Handen Herrn Professor Dr. Grimschitz, dass er beauftragt sei, „zunächst Nachforschungen über den Verbleib der einzelnen Stücke der Sammlung anzustellen“ und weiters dankbar wäre, „wenn Sie mir zunächst mitteilen könnten, welche Objekte sich in den Wiener staatlichen oder städtischen Galerien befinden und welche vermutlich nach Deutschland ausgeführt worden sind.“ Tatsächlich war die Kunstsammlung von Ferdinand Bloch-Bauer zersplittert, ein Teil der Sammlung konnte über den Art Collecting Point in München rekonstruiert und rückgebracht werden, ein Teil aus in Österreich befindlichen Sammlungen, ein weiterer Teil war unwiederbringlich verloren. 
Wie bereits erwähnt, verstarb Ferdinand Bloch-Bauer am 25. November 1945, durch seinen Tod wurde das Legat von Adele Bloch-Bauer fällig.
Ab diesem Zeitpunkt betrieb Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch im Namen aller Erben die Rückstellung des gesamten Vermögens von Ferdinand Bloch-Bauer, insbesondere der Brucker Zuckerfabrik sowie der sonstigen Vermögensmassen und der umfangreichen Kunstsammlung. Die Tätigkeit von Rinesch blieb hiebei eingeschränkt auf den Bereich der heutigen Republik Österreich, Restitutionsforderungen bezüglich des umfangreichen Liegenschaftsbesitzes, der Kunstsammlungen und antiken Möbel sowie Unternehmungen auf dem Hoheitsgebiet der damaligen CSSR, blieben aufgrund der Verstaatlichungsmaßnahmen dieses Landes hievon unberührt.

Bezüglich der Restitution in Österreich war aber Rinesch äußerst erfolgreich (vergleiche auch den Artikel von Dr. Robert Holzbauer in der Tageszeitung „Die Presse“ vom 30. Juli 2005), lediglich von Anwalt E. Randol Schoenberg wurde er als "freundlich, aber ineffizient" bezeichnet. Ein ganz anderes Bild zeichnet allerdings der Bericht der Historikerkommission zu "Eigentumsänderungen in der österreichischen Industrie 1938 - 1945" aus dem Jahr 2002, Punkt 12, "Arisierungen und Restitutionen in der Zuckerindustrie", Doz. Dr. Berthold Unfried, in dem Rinesch es als "gewandten Anwalt" gelang, in einem Generalvergleich aus dem Jahr 1957 zu erreichen, dass "die Eigentümer von 1938, allen voran die Bloch-Bauers .....ziemlich sicher nicht weniger zurück" bekamen, "als ihnen 1938/ 39 entzogen worden war." Eingerechnet wurden in diesen Generalvergleich sowohl der Wert der Aktienpakete, Einkommenssteuerschulden aus dem Zeitraum vor 1938 sowie das Palais in der Elisabethstraße und beruhte der lange Zeitfaktor zwischen 1945 und 1957 nicht nur auf der Komplexität gegenständlicher Rückstellungsangelegenheit, sondern auch darauf, dass die Brucker Zuckerfabrik bis 1955 in der sowjetischen Besatzungszone lag und von der Sowjetunion als "Deutsches Eigentum" behandelt wurde. Auch Robert Bentley sowie die Klägerin Maria V. Altmann hatten von den Erfolgen von Rinesch einen äußerst positiven Eindruck, blieb doch Bentley zeitlebens Rinesch freundschaftlich verbunden und bezeichnete auch die Klägerin Maria V. Altmann ihn ihrer deposition als äußerst vertrauenswürdig.
Neben den Rückforderungen und den dazu korrespondierenden Verfahren betreffend das Industrievermögen von Ferdinand Bloch-Bauer beschäftigte sich Rechtsanwalt Rinesch auch mit der Rückgewinnung der umfangreichen Kunstsammlung. 
Es ist auch nicht zu bestreiten, dass in der Nachkriegszeit in Österreich auch jene Tatbestände vorkamen, die letztendlich Anlass für das Kunstrückgabegesetz 1998 gaben.
Fraglich ist jedoch, inwieweit die seitens der klagenden Parteien lediglich allgemein getätigten Ausführungen für den gegenständlichen Sachverhalt von Relevanz sind:
Richtigerweise verweisen die klagenden Parteien darauf, dass es in der Nachkriegszeit auch zu administrativen Missbräuchen bei der Anwendung des Bundesgesetzes über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung, StGBl. Nr. 90/1918, gekommen ist, sohin das Ausfuhrverbotsgesetz als Grundlage dafür genutzt wurde, bei der Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen für Kunstgegenstände nach diesem Gesetz "Einbehalte" für staatliche Sammlungen, zu erzielen. Die klagenden Parteien führen aus, dass auch den klagenden Parteien "keine andere Wahl" übrig geblieben sei als "freiwillig" auf einen Teil des Vermögens zu verzichten, "um wenigsten den übrigen Teil ausführen zu können".
Konsequenterweise setzt dies Ausfuhranträge für die jeweiligen Kunstwerke voraus, erst dann kann von einem do ut des, einem "Einbehalt gegen Ausfuhr anderer Kunstwerke" gesprochen werden.

Rinesch war Rechtsanwalt, ein erfahrender Rechtsanwalt; es verwundert daher nicht, dass er parallel die Rückforderungsinteressen seiner Mandantschaft betreffend des Wirtschaftsvermögens und der Kunstsammlung betrieb, sowie gleichzeitig auch versuchte, Zusätzliches für seine Mandantschaft zu erreichen: 
In seinem Schreiben vom 28. September 1945 an die Direktion der mittlerweile wieder Österreichischen Galerie ersuchte er um Unterstützung bei der Rückgewinnung von Gemälden der vormaligen Sammlung Bloch-Bauer, wobei er auch in der beiliegenden Liste auf zwei Bilder von Gustav Klimt Bezug nahm (Apfelbaum und Buchenwald(Birkenwald)). Auch in der Liste seines Schreibens an das Staatsamt für Volksaufklärung und Unterricht, Bergungsreferat, fanden sich die zwei Gemälde. In seinem Schreiben vom 19. Jänner 1948 wurde Rinesch etwas konkreter und schreibt: 

„Ich vertrete die Erben nach dem im Jahre 1945 verstorbenen Wiener Sammler Ferdinand Bloch-Bauer. In dieser Sammlung befanden sich u.a. drei Gemälde von Gustav Klimt und zwar zwei Porträts Adele Bloch-Bauer und eine Landschaft. Dieselben wurden anlässlich der erzwungenen Liquidation des Bloch-Bauer’schen Privatbesitzes während der Zeit der deutschen Herrschaft durch den Anwalt Bloch-Bauer´s, Herrn Dr. Erich Führer, dem österreichschen Museum übergeben. Die genauen Bedingungen dieser Uebergabe sind mir nicht bekannt.

Ich wäre Ihnen für die Mitteilung dankbar, wie Sie sich zu den Rückstellungsansprüchen meiner Klienten in diesem Fall stellen würden.“
Rinesch stellt also auf jene drei Gemälde ab, welche sich in der Österreichischen Galerie befinden, nämlich Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II und Apfelbaum. Er verweist darauf, dass „die genauen Bedingungen dieser Übergabe“ ihm „nicht bekannt“ seien. Es mag sein, dass Rinesch zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nichts von dem Testament von Adele Bloch-Bauer wusste, es mag aber auch sein, dass er sich lediglich unwissend stellte, um vorerst den Kenntnisstand der Galerie auszuloten. Jedenfalls teilte der Direktor der österreichischen Galerie Dr. Gazarolli in seinem Schreiben vom 16. Februar 1948 unter Bezugnahme auf dieses Schreiben 

„höflich mit, daß Frau Adele Bloch-Bauer in ihrer letztwilligen Verfügung soviel mir bekannt ist, der Österreichischen Galerie sechs Gemälde von Gustav Klimt gewidmet hat. Der Gatte der seinerzeit verewigten Legatarin hat indessen die Österreichische Galerie gebeten, die Bilder bis zu seinem Ableben in seiner Wohnung behalten zu dürfen. Es ist dann, wie ich aus dem Aktenstand entnehme, von der Familie Bloch-Bauer der Österreichischen Galerie ein Bild von Gustav Klimt, eine Sommerlandschaft darstellend, übergeben worden. Mit Zuschrift vom 3. Oktober 1941 hat Rechtsanwalt Dr. Erich Führer auf Grund des seinerzeitigen Legate der Frau Adele Bloch-Bauer zwei in der Wohnung des Herrn Ferdinand Bloch-Bauers befindliche Gemälde von Klimt (u. zw. ein Damenbildnis und einen Obstgarten) der Österreichischen Galerie ausgefolgt, die aber früher in der Österreichischen Galerie verwahrte Sommerlandschaft zurückverlangt und ausgefolgt erhalten. Es fehlen also von dem Legat gegenwärtig der Österreichischen Galerie noch vier Gemälde. Hierüber habe ich vom seinerzeitigen Direktor Prof. Dr. Bruno Grimschitz ein Protokoll abverlangt, das demnächst eintreffen wird. Ich werde mir erlauben dieses in Abschrift zuzumitteln und werde Herrn Doktor bitten müssen, die endliche Erfüllung der letztwilligen Verfügungen der Frau Adele Bloch-Bauer bei den Erben des Herrn Ferdinand Bloch-Bauer anzumelden.“
Dieses auch in Abschrift erhaltene Schreiben erhält unten den Vermerk „26.2.1948“, derselbe Vermerk findet sich auf dem undatierten Schreiben von Rinesch an vermutlich Robert Bentley, zumal dieses Schreiben ebenfalls den gleichen handschriftlichen Datumsvermerk enthält, welcher Robert Bentley zugeordnet wird. 

Beigelegt ist mit derselben handschriftlichen Bemerkung „26.2.1948“ noch ein Aktenvermerk vom 25.2.1948, welcher von Rinesch stammt und in dem dieser festhält: 

„Besuch Prof. Grimschitz, welcher mitteilt, dass ihm das Testament Adele Bloch-Bauer aus dem Jahre 1923 bekannt sei, in welchem diese ihre Klimt-Bilder (2 Porträts und 4 Landschaften) der Österreichischen Galerie legiert hatte. Dieses Testament sei von Ferdinand Bloch-Bauer Grimschitz gegenüber wiederholt anerkannt worden“.
In diesem Aktenvermerk wird weiters der bereits geschilderte und bekannte Werdegang der Bilder festgehalten und findet sich in dem bereits angeführten Schreiben, ohne Datum, von Rinesch an Bentley nachfolgender Absatz: 

„Adele Bloch-Bauer-Klimt-Bilder:
Die Österr. Galerie schreibt mir hierüber laut Anlage IV). Ich habe mit Grimschitz auch darüber gesprochen. (Siehe Aktennotiz Beilage II). Der Wortlaut des Testamentes ist mir leider nicht bekannt, ich hoffe es jedoch noch in den Akten Dr. Führer’s zu finden. … es ist natürlich nicht meine Sache, die Erfüllung des Testamentes zu veranlassen, soweit mir diese Bilder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Bild befindet sich im Privatbesitz Uccicky’s. Sollte das Testament Rechtsgültigkeit haben, werde ich mich mit den Erwerbern dieser Bilder nicht herumraufen, sondern ich überlasse das dem Museum.“

Spätestens zu diesem Zeitpunkt also wusste Rinesch, dass die Österreichische Galerie unter Bezugnahme auf das Testament von Adele Bloch-Bauer Eigentum an gegenständlichen Bildern aufgrund des von Adele Bloch-Bauer verfügten Legates beanspruchte, wobei die Galerie ausdrücklich auf das Testament und auf das Legat Bezug nahm („Legatarin“ „Legat“). 
Rinesch teilte diesen Wissensstand Robert Bentley mit dem ausdrücklichen Bemerken mit, dass bei Rechtsgültigkeit des Testaments er sich mit den Erwerbern, nämlich denjenigen Einrichtungen, die Bilder aufgrund des Testamentes außerhalb der Galerie besitzen, „nicht herumraufen“ werde, sondern dies „dem Museum“, sohin dem eigentlich Berechtigten überlassen werde; er bemerkt auch, dass es nicht seine Sache ist, die Erfüllung des Testamentes zu veranlassen. 

Rinesch räumt also mit unmissverständlicher Deutlichkeit ein, dass bei Vorliegen der Rechtsgültigkeit des Testamentes, woran er allerdings selbst keine Zweifel mehr hatte, die Galerie Eigentumsanspruch nicht nur bezüglich jener Gemälde hatte, die sich bereits in ihrer Verwahrung befanden, sondern auch Eigentumsanspruch bezüglich jener Gemälde, die noch nicht in ihrer Verfügungsgewalt waren. Die ursprüngliche Unwissenheit oder der Versuch von Rinesch, Zusätzliches zu erreichen zu suchen, kommen mit diesem Schreiben bezüglich der weiteren Vorgangsweise in der direkten Korrespondenz mit seiner Mandantschaft zu dem Ergebnis: 
Der Eigentumsanspruch liegt bei der Galerie, die gegenständlichen Bilder sind nicht Gegenstand von Restitutionsforderungen. 

In einem weiteren Schreiben an Robert Bentley vom 11. April 1948 („Mein Schiurlaub in Ober-Gurgl war herrlich“) berichtet Rinesch von einer Wohnungsbegehung in Karl Bloch-Bauers Wohnung und wird in diesem Zusammenhang tatsächlich über Ausfuhr von sonstigen Kunstwerken und dem Verhalten von Österreichischen Einrichtungen hiezu berichtet. Vollkommen losgelöst davon berichtet aber Rinesch folgendes: 

„Bei dieser Gelegenheit kam auch die Angelegenheit der Klimt-Bilder und des Legates Adele B.B. zur Sprache. Ich bin der Meinung, dass man das Denkmalamt und das Museum durch eine Ordnung dieser Sache geneigt stimmen könnte und habe mir daher gestern im Bezirksgericht den Verlassenschaftsakt ausgehoben. 

Laut Testament vom 19.1.23 hat Deine Tante ihre 2 Porträts und 4 Landschaften von Klimt der österr. Galerie in folgender Form vermacht: 
„Meine 2 Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tode der österr. Staatsgalerie in Wien … zu hinterlassen.“

Dies ist zwar nicht die Form eines Legats, jedoch findet sich im Akt eine Erklärung des Onkels, laut welcher er die Bitte seiner Frau zu erfüllen verspricht. Dadurch hat die österr. Galerie zweifellos einen Rechtsanspruch, wie auf ein Legat, erworben und das Testament wird zur Erfüllung gelangen müssen. Du bist ja ohnedies, (Dein Schreiben vom 8.3.) einverstanden, dass es geschieht. 

Ich habe daher gestern auch Dir. Garzarolli der österr. Galerie aufgesucht, welcher übrigens auch bereits die Bilder in der Wohnung Carls besichtigt hat und über das Testament Eurer Tante Bescheid weiss, ebenso über die Erklärung Onkels. Ich habe ihm eine Erklärung abgegeben, dass die Erben Ferdinand B.B.s dessen Willen erfüllen werden, was dankbar zur Kenntnis genommen wurde. Demgemäss muss auch das in der Wohnung Carls befindliche Klimt-Bild (Häuser am Attersee), welches ohnedies nicht zur Ausfuhr beantragt war, dem Museum übergeben werden. Wegen der Rückstellung des im Besitz der Gemeinde Wien, städt. Sammlungen, befindlichen Bildes (Birkenwald) sowie des Bildes, welches Ucicky von Dr. Führer gekauft hat, an das Museum wird sich vereinbarungsgemäss jetzt dieses selbst herumraufen müssen. – Die 6 Bilder werden dann mit Widmungstafeln versehen zusammen in der Galerie aufgehängt werden. 

Hiedurch ist das Museum bereits günstig gestimmt und habe ich gleich die Ausfuhr der übrigen Bilder zur Sprache gebracht. Ohne definitive Zusagen zu haben, vereinbarte ich, dass ich eine Liste sämtlicher Bilder, die wir bereits festgestellt haben gleich zur Ausfuhr eingereicht wird und dass die Ausfuhr sukzessive nach Rücktransport stattfinden kann.“

Klarer und deutlicher geht es wohl nicht: Rinesch bestätigt, das Testament, er bestätigt die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer und er bestätigt, dass die Österreichische Galerie „zweifellos einen Rechtsanspruch, wie auf ein Legat, erworben“ hat „und das Testament wird zur Erfüllung gelangen müssen.“ Keines der gegenständlichen Klimt-Bilder war je zur Ausfuhr beantragt, bezüglich keines der Bilder erfolgte je eine konkrete Rückforderung zur Restitution und drückt Rinesch in diesem Schreiben die ledigliche Erwartungshaltung aus, dass „das Museum bereits günstig gestimmt“ sei, weswegen er hoffe, grundsätzlich bei Ausfuhranträgen auf eine freundlichere Stimmung zu treffen. Eine Junktimierung im Sinne eines do ut des fand nicht statt, lediglich ging Rinesch davon aus, dass durch die Anerkennung des Testamentes von Adele Bloch-Bauer aus dem Jahr 1923 eine positive Grundstimmung für Rückforderungen geschaffen werde. Diese, lediglich in der Motivgrundlage allenfalls gegebene Geneigtheit, entspricht aber keinesfalls den Erfordernissen des Kunstrückgabegesetzes, zumal es eben keine Junktimierung: "Hier Ausfuhrgenehmigung, dort Rückbehalt von zur Ausfuhr beantragten Kunstwerken" widerspiegelt, sondern lediglich seitens Rinesch ein grundsätzliches Wohlwollen der Behörden erwartet wurde, in dem er dem seit 1925 gegebenen Rechtsstatus der Rechtsverbindlichkeit der Legatsanordnung von Adele Bloch-Bauer Rechnung trug. Dass nicht die Galerie, sondern das Bundesdenkmalamt über Ausfuhrgenehmigungen entschied, sei nur am Rande erwähnt. 
Parallel zu diesen Vorgängen ersuchte der Direktor der Österreichischen Galerie Dr. Garzarolli unter Hinweis auf die Aussagen des ehemaligen Direktors Prof. Dr. Bruno Grimschitz im Zusammenhang mit der Rückerlangung der fehlenden Bilder sowie unter Hinweis auf den Anspruch der Österreichischen Galerie „auf die aus dem Legat Adele Bloch-Bauer noch aushaftenden Gemälde von Gustav Klimt“ am 24. Februar 1948 die Finanzprokuratur um Hilfestellung, welche am 06. März 1948 den Verlassenschaftsakt nach Adele Bloch-Bauer übermittelte und bezüglich der Eigentumsfrage nur kurz ausführte, dass die Behauptung des Eigentums durch Ferdinand Bloch-Bauer „ohne nähere Begründung“ erfolgt ist, dass eine Klarstellung sich aber letztlich deswegen erübrige, weil ohnehin die Erklärung vorliegt, dass die letztwilligen Verfügungen getreulich erfüllt werden. Etwa gleichzeitig, nämlich am 01. März 1948, übermittelte Prof. Dr. Bruno Grimschitz seinem Nachfolger, Direktor Dr. Garzarolli, seine Stellungnahme zur Eigentumsfrage der Gemälde von Gustav Klimt, in welcher er insbesondere ausführte:

„Frau Adele Bloch-Bauer besass sechs Gemälde von Gustav  K l i m t:  vier Landschaften (Apfelbaum, Buchenwald, Häuser in Kammer, Seeufer mit Häusern in Kammer) und zwei Bildnisse (Frau Bloch-Bauer, sitzend vor goldenem Grund, Frau Bloch-Bauer, stehend vor buntem Hintergrund). Ich verkehrte in ihrem Hause vom Jahre 1919 bis zum Jahre 1938. Sowohl Frau Bloch-Bauer selbst als auch – nach ihrem Tode – ihr Gemahl Präsident Ferdinand Bloch-Bauer erklärten mündlich oftmals, dass die sechs Gemälde Gustav  K l i m t s  der Modernen Galerie in Wien als Legat ihrer Besitzerin zufallen.“

Weiters schildert Grimschitz in dieser Stellungnahme das weitere Schicksal gegenständlicher Bilder, insbesondere bezüglich der Malversationen von Führer und des Ankaufs des Bildnisses Adele Bloch-Bauer II um RM 7.500,-- und den Verkauf der einen Landschaft an Gustav Ucicky. Sein Schreiben beschließt er mit nachfolgenden Worten:
„Die Tatsache des Legates der Gemälde  K l i m t s  an die Österreichische Galerie können Dr. Richard Ernst, Direktor des staatlichen Kunstgewerbemuseums, und die Burgschauspielerin Maria Mayer bezeugen.“

Die von Grimschitz angeführten Zeugen können nicht mehr befragt werden; allein der Umstand, dass Grimschitz bezüglich seiner Darstellung sich auf Zeugen, die zum damaligen Zeitpunkt ohne Schwierigkeiten zu hören gewesen wären, beruft, machen seine Ausführungen besonders glaubhaft. Bekannt ist, dass er neben Haberditzl bis zum Jahr 1938 permanent den Zugang zum Hause Bloch-Bauer hatte, dass er als Kustos und Verantwortlicher für diese Gemälde eine hohe Expertise und genaue Kenntnis der Provenienz dieser Bilder hatte und dass er – gerade auch zu seiner eigenen Absicherung – sich auf Zeugen beruft. 
So sehr einerseits Garzarolli über diese Sachverhaltsinformation, auch auf Basis des nunmehr vorliegenden Verlassenschaftsaktes durch die Finanzprokuratur, dankbar ist und nunmehr ein klares Bild von dem Legat von Adele Bloch-Bauer zugunsten der Österreichischen Galerie hat, so ist er doch auf der anderen Seite verärgert darüber, dass nicht alle Bilder gemäß dem Legat in der Galerie sind. Bekannterweise befindet sich Buchenwald (Birkenwald) bei den Städtischen Sammlungen Wien, Schloß Kammer am Attersee bei einer Privatperson (Gustav Ucicky) und fehlt auch Häuser in Unterach am Attersee. Garzarolli hat also die Aufgabe, neben den Bemühungen, die teilweise kriegszerstörte österreichische Galerie wiederherzustellen, auch fehlende Bilder und die hier interessierenden fehlenden, Klimtbilder wiederzuerlangen, versteht nicht, „dass selbst während der NS Zeit eine zu Gunsten eines Staatsinstitutes erfolgte, unangreifbare Legatserklärung nicht hätte geachtet werden sollen“, ist verärgert, dass es bezüglich des Ankaufs von Adele Bloch-Bauer II keine Unterlagen gibt, und bemerkt, dass „sich die Angelegenheit zu einer Seeschlage“ auswächst, da auch die Städtischen Sammlungen eine der Landschaften aus dem ehemaligen Besitz Bloch-Bauer gegenwärtig verwahren oder besitzen. Garzarolli ist sich seiner grundsätzlichen Verantwortung für die Sammlung und deren Vollständigkeit durchaus bewusst und ärgert sich darüber, welches Chaos Grimschitz ihm hinterlassen hat. 
Im Hinblick darauf und auch im Hinblick auf seine Verantwortlichkeit als Direktor im Zusammenhang mit der Sammlung ersucht er Grimschitz um Hilfestellung „bei der Entwirrung unübersehbarer Unklarheiten“ und drückt seine Hoffnung aus, „dadurch noch am besten aus diesen nicht eben ungefährlichen Situationen heraus“ zu kommen. (Schreiben an Grimschitz vom 09. März 1948).
Die Wertung der klagenden Parteien dieses Schreibens, einerseits Garzarolli den Wissensstand einer „unverbindlichen Bitte von Adele Bloch-Bauer“ zu unterstellen und andererseits die beschriebene „nicht“ „ungefährlichen Situationen“ im Sinne von notwendigen Abwehrmaßnahmen gegen Dr. Rinesch bzw. gegen die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer zu konstruieren, widerstreitet dem klaren Inhalt dieses Schreibens: Garzarolli war zu diesem Zeitpunkt bemüht, den Informationsstand seines Vorgängers zu erreichen, gleichzeitig verärgert, dass dieser nicht für eine ordnungsgemäße Übergabe des Hauses bezogen auf die gegenständliche Gemälde gesorgt gehabt hatte und überdies auch deswegen besorgt, da er sich nunmehr – ganz im Sinne des bereits zitierten, undatierten Schreibens von Rinesch an Robert Bentley (Beil./45) – „mit den Erwerbern dieser Bilder“ „herumraufen“ könne. In diesem Sinne ist seine Verärgerung und dieses Schreiben zu verstehen, eine Abwehrhandlung von möglichen Ansprüchen der Bloch-Bauer Erben ist daraus nicht zu konstruieren, zumal ihm als auch Rinesch und Grimschitz zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen klar war, dass gegenständliches Legat Rechtsgültigkeit hatte. 

In diesem Sinne berichtet Garzarolli in einem Schreiben vom 24. März 1948 dem Bundesministerium für Unterricht und ersucht am 26. März 1948 das Landesgericht für Strafsachen Wien VIII. um Einvernahme des Dr. Erich Führer, um herauszufinden, an wen er die beiden Landschaften von Gustav Klimt verkauft hat. Am 01. April 1948 schreibt er neuerlich an die Finanzprokuratur, nunmehr wissend, dass Karl Bloch-Bauer über das Landschaftsbild Häuser in Unterach am Attersee verfügt, ersucht weiters um Hilfestellung bei der Rückerlangung des Kaufpreises von RM 7.500,-- aus dem inzwischen beschlagnahmten Vermögen des Erich Führer mit dem Hinweis, dass das Bild Adele Bloch-Bauer II „der österreichischen Galerie als unentgeltliches Legat zusteht“ sowie gegebenenfalls um Hilfestellung bei dem Rückstellungsbegehren bezüglich des Bildnisses Buchenwald (Birkenwald) bei der Direktion der Städtischen Sammlungen in Wien.
Zwar zitieren die klagenden Parteien das Schreiben vom 02. April 1948 von Garzarolli an den damaligen Leiter des Bundesdenkmalamtes, Dozent Dr. Otto Demus, in welchem tatsächlich „aus taktischen Gründen um eine verzögernde Behandlung gebeten wird“, doch übersehen die klagenden Parteien gefliessentlich hiebei den Kontext dieses Schreibens und insbesondere den davor stehenden Absatz, welcher lautet:

„Ausserdem befinden sich in der selben Kollektion noch das Gemälde von Klimt „Seeufer mit Häuser in Kammer“, das infolge eines durch Herrn Präsidenten Ferdinand Bloch-Bauer anerkannten Legates der am 25. Jänner 1925 verstorbenen Frau Adele Bloch-Bauer der Österreichischen Galerie zusteht, ….“

Gerade unter Hinweis auf diese Passage erhält das Schreiben eine andere Bedeutung: Das Legat Adele Bloch-Bauer ist anerkannt, dies unstrittig von allen beteiligten Personen und Einrichtungen. Sämtliche Bilder sind jedoch noch nicht in der Verfügungsgewalt der österreichischen Galerie. Die „verzögernde Behandlung“ soll also sicherstellen, dass dem Testament von Adele Bloch-Bauer und der Legatsanordnung Rechnung getragen wird. Nicht mehr aber auch nicht weniger ist hiemit gemeint. Dass sich diese Formulierung – wie die klagenden Parteien insinuieren – auf „Ausfuhrbewilligungen bezüglich sechs anderer Bilder“ beziehe, ist aus dem Kontext gerissen und negiert jedenfalls den ausdrücklichen Hinweis auf das anerkannte Legat.
Der von den klagenden Partei angeführte Aktenvermerk vom 03. April 1948, richtigerweise pro domo-Vermerk, enthält nicht die Darstellung in der Klage: Laut dieser heißt es: „Dr. Rinesch mitteilen, wenn die K-Bilder (offenbar gemeint Klimt-Bilder) separat beurteilt werden, müssten alle Bilder zurückbehalten werden.“ Nicht nur handelt es sich hiebei um keinen Aktenvermerk in Vorbereitung einer nachfolgenden Besprechung, sondern lediglich um einen internen pro domo-Vermerk, und bezieht sich dieser Vermerk eben ausdrücklich nicht auf Klimtbilder. Der Zusammenhang dieses pro domo-Vermerkes, insbesondere auch der davor stehende Absatz machen deutlich, dass es sich hiebei eben nicht um Klimtbilder, sondern um zwölf („12“) Gemälde/Bilder handelt, die „nicht entzogenes Vermögen gewesen sind und bezüglich welcher gegenständlich ein interner Vermerk angelegt wird.“ Das von den klagenden Partei gedeutete „K“ ist in Wahrheit arabisch 12 und ist auch kein Grund vorhanden, worum in einem internen Aktenvermerk der Namen Klimt nicht ausgeschrieben werden sollte; alle übrigen Akten des Bundesdenkmalamtes enthalten immer konkrete Ausschreibungen, warum hier „ein Geheimnis“ zu machen sei, entzieht sich jeder realen Notwendigkeit, bei Berücksichtigung des Kontextes und Berücksichtigung der Handschrift ist dies eindeutig als arabisch 12 zu lesen; soferne es sich hiebei überhaupt um einen Buchstaben handeln könnte, wäre dies zweifelsfrei ein R und kein „K“. Diese 12 Bilder sind aus dem ansonsten nicht weiter interessierenden Schreiben von RA Dr. Rinesch vom 31. März 1947 an das Bundesdenkmalamt aufgelistet und befinden sich bereits bei Karl Bloch-Bauer; ein Klimtbild ist nicht darunter.

Aus dem angeführten pro domo-Vermerk ist sohin für die klagenden Parteien nichts zu gewinnen, eine Verbindung zwischen der Restitution der Sammlung nach Ferdinand Bloch-Bauer an die Erben und dem Bestehen des Anspruchs des Legates der Österreichischen Galerie auf die von den klagenden Parteien bezeichneten „K. Bilder“ besteht nicht; ein solcher ist weder aus den Akten erschließbar, geschweige denn ersichtlich.

Keineswegs „versuchten die Behörden, den Anschein der Rechtmäßigkeit zu wahren“ – wie die klagenden Parteien vermeinen –, sondern erfolgte die Anerkenntniserklärung Dris. Rinesch vollkommen losgelöst von seinen sonstigen Restitutionsbemühungen.
Mit dem als „Betreff: Legat Adele Bloch-Bauer“ bezeichneten Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an die Finanzprokuratur vom 10. April 1948 teilt dieser mit:

„Eben hat Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch Wien IV. Stalinplatz 10, als Vertreter der Erben nach Präsidenten Ferdinand Bloch-Bauer in einer Ausfuhrfrage von Gemälden bei mir vorgesprochen, wobei auch das Legat der sechs Klimt-Bilder von Frau Adele Bloch-Bauer an die Österreichische Galerie zur Sprache kam. Herr Dr. Rinesch teilte mir im Beisein von Herrn Dr. Franz Balke mit, daß die Erben des Präsidenten Ferdinand Bloch-Bauer das Klimt-Legat anerkennen und daß er uns hierüber einen schriftlichen Bescheid in den nächsten Tagen zukommen lassen wolle. Ausserdem erteilte Herr Dr. Rinesch der Österreichischen Galerie eine schriftliche Vollmacht das in der Wohnung des Herrn Karl Bloch-Bauer in Wien III. am Modenapark 10, hängende Gemälde von Gustav Klimt „Seeufer mit Häusern in Kammer“, das in des Legatskomplex fällt, beheben zu können.“ 

Weiters teilt Garzarolli den Stand seiner Bemühungen, die restlichen Klimt-Bilder aus gegenständlichem Legat zu erlangen, mit und ersucht abschließend gegen Gustav Ucicky die Rückstellungsklage wegen des Gemäldes von Gustav Klimt „Häuser in Kammer“ zu erheben. Tatsächlich ermächtigte am selben Tage Rechtsanwalt Rinesch die Galerie, das fehlende Bild bei Karl Bloch-Bauer zu beheben. Am 12. April 1948 teilt dies Garzarolli Rechtsanwalt Dr. Kurt Grimm mit der Bemerkung mit: Es „steht fest, daß die genannten Erben das Legat ihrer Mutter Frau Adele Bloch-Bauer, sechs Gemälde von Gustav Klimt an die Österreichische Staatsgalerie betreffend, anerkennen und in Durchführung dieser Anerkennung ….“. Am selben Tage wird auch die Übernahme des Bildes bestätigt.
Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch selbst schreibt dann am selben Tag:

„Ich bestätigte die mündliche Vereinbarung, welche ich am 10. April 1948 als Vertreter der Erben nach dem verstorbenen Herrn Präs. Ferdinand Bloch-Bauer, Robert B. Bentley, Maria Altmann und Luise Gatin, mit Ihnen getroffen habe:

Die Erben Bloch-Bauer anerkennen den letzten Willen der im Jahre 1925 verstorbenen Frau Adele Bloch-Bauer vom 19.1.1923 sowie die Erklärung, die der ebenfalls bereits verstorbene Herr Ferdinand Bloch-Bauer zur GZ A II – 14/25 des Bezirksgerichtes Innere Stadt abgegeben hat und mit welcher er sich zur Erfüllung der Bitte seiner verstorbenen Gattin bezüglich der 6 Gemälde von Klimt verpflichtet hat. 

Meine Mandanten nehmen zur Kenntnis, dass der letzte Wille Adele Bloch-Bauer’s bereits zum Teil dadurch erfüllt ist, dass sich die beiden Porträts („Damenbildnis in Gold“ und „Bildnis einer stehenden Dame“) sowie das Gemälde „Apfelbaum“ im Besitz der Österreichischen Galerie befinden. 

Ein weiteres Gemälde, „Birkenwald“, wurde durch den Bevollmächtigten des Herrn Ferdinand Bloch-Bauer, Dr. Erich Führer, im November 1942 zum Preis von RM 5.000.- an die Gemeinde Wien, städtische Sammlungen, verkauft. Ich habe mit der Direktion der Städtischen Sammlungen, Herrn Reg.Rat Dr. Wagner, bereits wegen Rückstellung verhandelt und hat mir die Mag. Abt. 10 am 3.12.1947 schriftlich mitgeteilt, dass sie bereit ist, das Gemälde gegen Rückersatz des Kaufpreises zurückzustellen. 

Ein weiteres Gemälde von Klimt „Kammer am Attersee“ wurde durch Erich Führer ebenfalls im Jahre 1942 an Frau Ingeborg Ucicky um RM 4.000.- verkauft. Ich habe mit dem derzeitigen Eigentümer des Bildes, dem Filmregisseur Gustav Ucicky in Wien IX., Strudelhofgasse 17, wegen Rückstellung bereits korrespondiert. Herr Ucicky beruft sich auf den gutgläubigen Erwerb und lehnt die Herausgabe ab.

Schliesslich habe ich Ihnen als Bevollmächtigter der Erben noch eine Ermächtigung zur Empfangnahme des letzten Klimtbildes, welches Gegenstand des Legates bildet, gegeben. Es ist dies die Landschaft „Häuser in Kammer am Attersee“. Ich bitte, dasselbe in der Wohnung des Herrn Karl Bloch-Bauer, Wien III., Am Modenapark 10, abholen zu lassen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie die Rückstellungsforderungen gegen die Städtischen Sammlungen und Herrn Ucicky jetzt selbst betreiben werden, soweit ich über die Verkäufe Unterlagen aus den Akten liefern kann, stehen sie zur Verfügung. 

Ich habe namens der Erben dankend zur Kenntnis genommen, dass Sie auf den 6 Gemälden, die Gegenstand des Legates Bloch-Bauer bilden, eine entsprechende Widmungstafel anbringen werden. Ich bitte Sie auch, die Durchführung und die Empfangnahme des Legates gelegentlich den Erben, z.H. d. Herrn Robert B. Bentley, 3924 Pine Crescent, Vancouver, B.C. Canada, bestätigen zu wollen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ergebener

(Dr. Rinesch)“
Die klagenden Parteien erblicken in diesem Schreiben eine „Verzichtserklärung“. Unabhängig davon, dass Verzicht und Anerkennung nicht ident sind, bleibt unklar, worauf die klagenden Parteien in diesen Schreiben verzichten hätten sollen, weder durch den Wortlaut noch durch den Sinn dieses Schreibens ist dies gedeckt: Die Erben anerkennen den letzten Willen von Adele Bloch-Bauer sowie die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren, keine Zeile findet sich dahingehend, dass auf irgendetwas verzichtet wird. Im Gegenteil, die Erben bestätigen hiemit ausdrücklich die Rechtmäßigkeit der Legatseinsetzung von Adele Bloch-Bauer sowie die Verbindlichkeit der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer, sie erklären dies ohne Zusammenhalt und vollkommen losgelöst von den Restitutionsbemühungen, die sie gleichzeitig zur Rückgewinnung der Kunstsammlung sowie des Industrievermögens von Ferdinand Bloch-Bauer setzen. Ein Konnex zwischen der Erklärung Dris. Rinesch und Ausfuhrgenehmigungen für andere Kunstwerke ist diesem Schreiben jedenfalls nicht zugrunde liegend, geschweige denn gegeben. Die gegenständlichen Klimtbilder waren weder vorher noch zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstand von konkreten Restitutions- und/oder Ausfuhranträgen und würden es auch einer wohl üblichen advokatorischen Vorsicht widerstreiten, bei Bestehen einer solchen Verbindung diese unerwähnt zu lassen. 
Hätte es diesen Zusammenhang zwischen bewilligten Ausfuhranträgen für andere Kunstwerke und dem Rückbehalt der gegenständlicher Bilder gegeben, so hätte der erfahrene Restitutionsanwalt Rinesch zweifelsfrei darauf hingewiesen, ja dies deutlich zum Ausdruck gebracht und jedenfalls textlich darauf abgestellt. Aber im Gegenteil, gegenständliches Schreiben ist vollkommen losgelöst von den sonstigen Restitutionsbemühungen Dris. Rinesch zu sehen; dass dieser auf Grund der Rechtswirksamkeit der Legatseinsetzung von Adele Bloch-Bauer und damit eines Zuwachses für die Sammlung der Österreichischen Galerie sich ein gewisses Wohlwollen erwartete, welches im Sinne der Interessen seiner Mandantschaft nützbar wäre, kann hingegen als gegeben angenommen werden. In diesem Sinne berichtete er auch Robert Bentley in seinem Schreiben vom 11. April 1948, indem er darauf verwies, dass "das Museum bereits günstig gestimmt sei und er gleich die Ausfuhr der übrigen Bilder zur Sprache gebracht" habe.
Rinesch selbst anerkennt in diesem Schreiben lediglich. Eine Verbindung „Einbehalt gegen Ausfuhr anderer Kunstwerke" liegt nicht vor. Die klagenden Parteien führen in diesem Zusammenhang aus, dass gegenständliche Vereinbarung „Zug um Zug“, nämlich Ausfuhrbewilligungen hinsichtlich der übrigen Bilder der Sammlungen Bloch-Bauer gegen Überlassung der sechs Klimtgemälde, erfolgt sei. Eine „Zug um Zug“ Vereinbarung hätte Rinesch zweifelsfrei festgehalten, jeder Anwalt würde dies allein aus Gründen anwaltlicher Vorsicht tun, um in weiterer Folge für den Fall der Nichterbringung der Leistung der Gegenseite einen Beweis der betreffenden Vereinbarung zu haben. Man kann wohl ernsthaft Rinesch nicht unterstellen, nicht gewusst zu haben, was er tut. Auch die weitere Entwicklung der Restitutionsverfahren zeigt, dass keinesfalls eine „Zug um Zug“-Leistung gegenständlich war. Das in diesem Zusammenhang von den klagenden Parteien zitierte Schreiben an Robert Bentley vom 11. April 1948, in dem Rinesch eingangs vom Schiurlaub in Ober-Gurgl berichtet, drückt klar aus, dass die Anerkenntniserklärung auf Basis des Testaments von Adele und der Erklärung von Ferdinand erfolgte. Er schreibt, dass die Galerie „einen Rechtsanspruch wie auf ein Legat erworben“ hat und „das Testament wird zur Erfüllung gelangen müssen.“ Vor diesem Hintergrund von einer Junktimierung, einer „Zug um Zug“-Leistung zu sprechen, widerstreitet der klaren Aktenlage.
Auch in einem Schreiben von Rinesch vom 11. Mai 1948 hält er gegenüber seinem Kollegen RA Dr. Rudolf Skrein unter Hinweis auf das Testament von Adele Bloch-Bauer sowie die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer fest:

"Meines Erachtens hat daher die Österr. Galerie heute sowohl gegen die Erben Ferdinand Bloch-Bauer's als auch gegen andere Personen, welche Klimt-Bilder aus dieser Sammlung besitzen, den Anspruch auf Herausgabe des Legates." 

Ein Hinweis auf "sein" Anerkenntnis erfolgt nicht, lediglich eine Bezugnahme auf das Testament und die Erklärung im Verlassenschaftsverfahren.

Folgt man der Argumentation der klagenden Parteien, so wundert es auch weiters, warum nicht Rinesch in den nachfolgenden Korrespondenzschreiben ausdrücklich auf die behauptete „Vereinbarung“ abgestellt hat, sondern diese in seinem Schreiben vom 
13. April 1948 an die Österreichische Galerie, zu Handen Direktor Dr. Garzarolli, nicht einmal erwähnte und in einem Schreiben vom selben Tag an das Bundesdenkmalamt lediglich auf die allgemein geänderten Vermögensverhältnisse der Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer hinwies und weiters ausführte:

„Nichtsdestoweniger haben die von mir vertretenen Erben spontan erklärt, dass die 6 in der Sammlung Bloch-Bauer befindlichen Klimt-Gemälde, darunter Werke höchster Qualität, dem Letzten Willen Ferdinand und Adele Bloch-Bauer´s gemäss, der Oesterreichischen Galerie als Legat zufallen sollen. Diese Erklärung ist in Anbetracht der völlig geänderten Vermögensverhältnisse der Familie Bloch-Bauer gewiss dazu angetan, das Interesse unter Beweis zu stellen, welches die Erben Bloch-Bauer an der österreichischen Kunst und an dem österreichischen Musealbesitz nehmen.“
Kein Wort einer Junktimierung, kein Bezug auf eine „Zug um Zug“-Leistung, lediglich Ausdruck einer positiven Erwartungshaltung und, dass auf Grund der Anerkennung von Selbstverständlichem, nämlich des rechtswirksamen Legates von Adele Bloch-Bauer und der hiezu korrespondierenden Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer, man sich Wohlwollen erwarte; den ungestörten Besitz der bereits bei der Österreichischen Galerie Belvedere befindlichen Gemälde werde man achten.
Wie gesagt, wurde bezüglich der gegenständlichen Klimt-Bilder nie ein Ausfuhrantrag gestellt und ist dies nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 eine zwingende Voraussetzung, um überhaupt den Tatbestand der Ziff. 1 erfüllt zu wissen. Die klagenden Parteien negieren großzügig den Gesetzestext und versuchen aus einer von Rinesch geäußerten Erwartungshaltung eine „Zug um Zug“-Leistung zu konstruieren, die jedenfalls der klaren Aktenlage widerstreitet.

Das Gemälde Häuser in Unterach am Attersee wurde am 12. April 1948 aus der Wohnung von Karl Bloch-Bauer der österreichischen Galerie übergeben, mit Beschlussfassung des Gemeinderatsausschusses III vom 18. November 1948 wurde dem "Vorschlag der Städt. Sammlungen auf Rückgabe des der Österr. Staatsgalerie in Wien vermachten Klimtbildes „Birkenwald“ (Buchenwald) aus dem Besitz Bloch-Bauer an die Österr. Staatsgalerie zugestimmt,“ wobei hiefür ein Betrag von S 5.000,-- bezahlt wurde, und kehrte auf Basis eines Rückstellungsvergleichs mit Gustav Ucicky vom 21. März 1949 das noch fehlende Bild Schloß Kammer am Attersee an die Österreichische Galerie zurück. Im Schreiben an das Magistrat der Stadt Wien vom 11. Mai 1948 erwähnt auch Rinesch neuerlich nur das Testament sowie die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer.
In die Bemühungen der Österreichischen Galerie bei Ucicky und den Wiener Städtischen Sammlungen die fehlenden Bilder zurückzuerhalten, war auch Rinesch eingebunden und herrschte zwischen Direktor Dr. Garzarolli und Dr. Gustav Rinesch ein äußerst freundschaftliches Verhältnis. So bedankte Garzarolli sich bei Rinesch am 12. Mai 1948 für sein „rasches Einschreiten bei den Wiener Städtischen Sammlungen und bei Direktor Gustav Ucicky“ sowie für die Zusicherung seiner „unentgeltlichen Vertretung der Oesterreichischen Galerie“ und sicherte ihm weiters zu, die „gleichzeitig eingelangte kleine Terrakotta-Figur durch einen Restaurator des Bundesdenkmalamtes instandsetzen“ zu lassen. Am 
13. Mai 1950 schrieb dann Rinesch an Präsidenten Dr. Demus vom Bundesdenkmalamt, welcher wohl laut den Ausführungen in der Schiedsgerichtsklage der Hauptverantwortliche für die behaupteten "Zug um Zug" Leistungen sein müsste, "ich habe mich überhaupt sehr gefreut, bei Abwicklung dieser ganzen Angelegenheit bei Ihnen eine so verständnisvolle Einstellung gefunden zu haben."
Folgt man den Ausführungen der klagenden Parteien, so müsste nachfolgend sofort „Zug um Zug“ die Rückstellung sämtlicher aufgefundenen Kunstwerke an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer erfolgt sein, da „die getroffene Vereinbarung auch umgehend erfüllt“ wurde (Schiedsgerichtsklage, S. 17, Mitte). Das Gegenteil jedoch ist wahr. Weder gab es eine Vereinbarung, die zu erfüllen gewesen wäre, noch erfolgte eine „Zug um Zug“ Leistung und erweist sich insbesondere aus den nachherigen, jahrelangen Bemühungen Rinesch, die Restitution sämtlicher Kunstwerke und deren Ausfuhr aus Österreich zu erlangen, dass diesen Bemühungen Grenzen gesetzt waren. Als Beispiel ist ein Schreiben Dris. Rinesch an Direktor Dr. Garzarolli vom 22. März 1949 sowie ein Schreiben vom 23. Dezember 1949 (samt Antwortschreiben Garzarollis vom 03. Jänner 1950) zu nennen und brachte er am 
13. Juli 1949 eine Beschwerde an das Bundesministerium für Unterricht gegen den Sperrbescheid des Bundesdenkmalamtes vom 18. Juni 1949, Z. Nr. 626, als Vertreter der Testamentserben nach Ferdinand Bloch-Bauer ein, zumal mit dem angesprochenen Bescheid des Bundesdenkmalamtes sieben wertvolle Gemälde des 19. Jahrhunderts gemäß § 4 des Ausfuhrverbotsgesetzes zur Ausfuhr gesperrt worden waren.

Interessant ist diese Beschwerde aus zweierlei Gründen:

1. zeigt sie, dass keine Vereinbarung zwischen Rinesch und Garzarolli bestand, die kausal eine Verknüpfung zwischen den gegenständlichen Klimtbildern und den Ausfuhranträgen bezüglich der Kunstsammlung von Ferdinand Bloch-Bauer herstellt, zumal eben ansonsten die gegenständliche Beschwerde nicht notwendig gewesen wäre, und

2. betont Rinesch in dieser Beschwerde unter Pkt. 2.) ausdrücklich nochmals das Legat von Adele Bloch-Bauer mit der Ausführung: 

„Wenn auch dieses Legat ursprünglich bereits im Testament der vorverstorbenen Gattin Ferdinand Bloch-Bauer’s vorgesehen war, so hätten die Erben sicherlich die Handhabe gehabt, die Legaterfüllung zu verhindern, weil sich inzwischen die Vermögensverhältnisse der Erblasserin in katastrophaler Weise verändert hatten und auch die übrigen Voraussetzungen der Widmung durch die Ereignisse des Dritten Reiches weggefallen waren.“ 

Er betont also neuerlich das Legat, wobei es dahingestellt bleiben kann, ob eine von ihm in den Raum gestellte Anfechtung rechtlich noch möglich gewesen wäre; zweifelsfrei wollte er aber damit Wohlwollen bei der Behörde für seine Beschwerde erwecken.
Das von den klagenden Parteien in diesem Zusammenhang zitierte Schreiben Dris. Garzarolli an das Bundesdenkmalamt vom 21. Juli 1949 nimmt jedenfalls ebenfalls auf keine Vereinbarung Bezug, sondern bemüht Garzarolli sich nur, Rinesch, mit dem er längst freundschaftlich verbunden war, einen Gefallen zu machen, da zwei der zur Ausfuhr gesperrten Bilder, nämlich „Porträt eines jungen Mannes“ von Franz Eybl und „Ochsengespann mit Bauer“ von Ferdinand Georg Waldmüller "besondere Lieblinge des verstorbenen Präsidenten Ferdinand Bloch-Bauer gewesen sein sollen.“ Das in diesem Zusammenhang von den klagenden Parteien gebrachte Zitat entspricht keiner juristischen Wertung, sondern lediglich praktischer Vernunft Garzarollis, wonach durch die zusätzliche Anerkennung des Testamentes von Adele Bloch-Bauer sowie der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer jegliche weitere rechtliche und faktische Diskussion bezüglich der der Österreichischen Galerie zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden Gemälde von Gustav Klimt vermieden werden konnte, sodass auch die „Seeschlange“ seines Schreibens an seinen Vorgänger Grimschitz vom 09. März 1948 wieder ihren Frieden fand. 
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weitere Beweise vorbehalten
6. Robert Bentley, Luise Gattin und Maria V. Altmann:

Die Ausführungen zu Pt. 2.11 der klagenden Parteien zur Ablehnung des Antrages nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 bedürfen keiner konkreten Erwiderung, zumal sie nichts mit den konkret dem Schiedsgericht vorliegenden Fragen zu tun haben; zu erwähnen ist lediglich, dass gemäß § 3 Abs. 2 Ziff. 2 des genannten Kunstrückgabegesetzes 1998 ein Vertreter der Finanzprokuratur Mitglied des beim Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten eingerichteten Beirates ist, welcher eine beratende Funktion hat. Gemäß Abs. 7 leg.cit. ist für einen Beschluss des Beirates die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, in concreto fasste der Beirat den Beschluss einstimmig bei einer Stimmenthaltung. Ein Rechtsgutachten wurde sohin seitens des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten nicht in Auftrag gegeben.
Wie bereits unter Pt. 5. dargestellt, zogen sich die Bemühungen von Rinesch, Kunstrestitutionen zu erlangen, noch bis Mitte der 50-iger Jahre hin und waren von Erfolg, allerdings auch von langen Verhandlungsführungen geprägt. Kunstgegenstände wurden nicht nur über formellen Antrag restituiert, sondern erfolgten auch durch direkte "Restitution" von der amerikanischen und der britischen Besatzungsmacht. 
Der Übersicht wegen wird auf die beiliegende Aufstellung „Restitution und Ausfuhr von Kunst- und Kulturgütern aus der ehemaligen Sammlung Ferdinand Bloch-Bauer" von Dr. Robert Holzbauer verwiesen, woraus eine Gesamtdarstellung der erfolgten Restitutionen ersichtlich ist.
Rechtsanwalt Dr. Gustav Rinesch war auch bemüht, das umfangreiche Industrievermögen von Ferdinand Bloch-Bauer in Vertretung der Erben zurückzuerlangen, wobei am 
27. Juli 1956 ein Generalvergleich abgeschlossen werden konnte, in welchem sämtliche offenen Forderungen und Gegenforderungen berücksichtigt wurden; auch in diesem Zusammenhang wird auf die beiliegende Aufstellung „Bloch-Bauer: Vermögensentziehung und Restitution (kurze Zusammenstellung, exklusive Kunstwerke)“ von Dr. Robert Holzbauer verwiesen, zumal die damit im Zusammenhang stehenden Fragen nicht streitgegenständlich sind.
Robert Bentley, welcher bis zu seiner Übersiedlung nach Kanada den Namen Dr. Robert Bloch-Bauer führte, war seit 1929 Privatsekretär seines Onkels Ferdinand Bloch-Bauer und war – wie er in der "Eidesstattige(n) Erklärung" am 22. Februar 1956 angab – „über die Vermögensverhältnisse“ seines „Onkels Präsident Ferdinand Bloch-Bauer genau orientiert“. Es verwundet daher nicht, dass Robert Bentley auf Grund dieser genauen Kenntnisse und seiner langjährigen persönlichen Freundschaft zu RA Dr. Gustav Rinesch für die Fragen der Restitutionen aus dem Besitz der Familie Bloch-Bauer die zentrale Ansprechperson war und überdies – wie bereits auch erwähnt – seine Schwestern Luise Gattin und die Klägerin Maria V. Altmann repräsentierte (Schreiben von RA Dr. Gustav Rinesch an das Bundesdenkmalamt vom 28. Jänner 1954). Er hielt Kontakt zur Klägerin Maria V. Altmann sowie auch zu Luise Gattin und stand mit beiden in ständiger Korrespondenz (siehe beispielsweise sein Schreiben an Luise Gattin vom 26. März 1947) und war auf Grund seiner zahlreichen Aufenthalte in Österreich auch diejenige Person, die sich um die Familienangelegenheiten in Österreich kümmerte.

In diesem Sinne gab er auch die eidesstättige Erklärung vom 10. Mai 1954 bezogen auf das Aquarell „Neapel“ von Rudolf von Alt ab, womit ebenfalls klar wieder dokumentiert ist, dass die Restitutionsbemühungen der Familie Bloch-Bauer keineswegs – wie von den klagenden Parteien insinuiert – 1948 ihren Abschluss fanden. In zwei Briefen vom 09. August 1956 und vom 04. Jänner 1957 an seine (erste) Gattin Thea referiert er ausführlich über seine Bemühungen und bezieht sich dabei ausdrücklich auf seinen Bruder Karl, aus dessen Wohnung 1948 das Klimtgemälde Häuser in Unterach am Attersee der Österreichischen Galerie übergeben wurde; von Karl hatte er eine eindeutige Meinung, machte er ihn doch für die Vermögensverluste der Brucker Zuckerfabrik verantwortlich, in dem er ihn als „leichtsinnig“, ja mit „bodenlose(m) Leichtsinn“ behaftet darstellte.
Robert Bentley war also die treibende Kraft im Zusammenhang mit sämtlichen Restitutionsbemühungen und war auch auf der Suche nach einem Bild „Tannenwald“ von Gustav Klimt; in diesem Zusammenhang fragte er neuerlich mit Schreiben vom 02. April 1965 bei dem zu dieser Zeit amtierenden Direktor der Österreichischen Galerie, Prof. Dr. Fritz Novotny, mit folgenden Zeilen an:

„Sehr geehrter Herr Direktor:
Ich hoffe, dass Sie meinen Brief bezgl. des Bildes „Tannenwald“ von KLIMT erhalten haben u. sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.

Meine Geschwister u. ich haetten noch eine kleine Bitte.

Wie Sie wissen, hat meine verstorbene Tante Adele Bloch-Bauer ihre 2 Portraets und 4 Landschaften von KLIMT der oesterr. Galerie hinterlassen. Da wir keine Reproduktionen besitzen, moechten Sie uns einen grossen Gefallen tun, wenn Sie uns als Erinnerung an Tante Adele u. Onkel Ferdinand je ein Farbphoto oder Reproduktion senden koennten, mit gewoehnlicher Post. Aus Korrespondenz mit meinem Anwalt Dr. G. Rinesch konnte ich feststellen, dass bis April 1948 die Oesterr. Galerie die beiden Portraets meiner Tante, sowie die Landschaften „Haeuser am Attersee“ und „Apfelbaum“ erhalten hatte.

Waehrend des Krieges hatte der Anwalt Dr. E. Fuehrer Klimt´s „Birkenwald“ an die Gemeinde Wien, Staedt. Sammlungen und „Sommerlandschaft“ an Gustav Uccicky (Klimt´s unehel. Sohn) verkauft.

Hat die Oesterr. Galerie eigentlich diese beiden Bilder auf Grund von Tante Adele´s Testament zurueck erhalten?

Im Voraus besten Dank fuer Ihre Nachrichten,

mit herzl. Gruessen Ihr ergebener

Unterschrift

Die Klimt Ausstellung im Guggenheim Museum in N.Y. scheint ein grosser Erfolg zu sein, auch diejenige von Schiele in der Galerie St. Etienne.“
17 Jahre nach der von den klagenden Parteien als „Verzichtserklärung“ oder als „Vereinbarung“ dargestellten Erklärung von Rinesch nimmt also Robert Bentley ausschließlich und unmissverständlich lediglich auf das Testament seiner Tante Adele Bloch-Bauer Bezug, kein Wort findet sich über eine Anerkenntniserklärung, kein Wort findet sich über eine Junktimierung im Zusammenhang mit der Ausfuhr von anderen Kunstgegenständen, kein Wort findet sich darüber, dass die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer erpresst worden wären und findet sich auch kein Wort darüber, dass die Österreichische Galerie oder österreichische Behörden im Zusammenhang mit dem Legat und dessen Annahme Unrecht gesetzt hätten. Ganz im Gegenteil, der Ton des Schreibens ist äußerst freundlich, Robert Bentley möchte lediglich sich dahingehend erkundigen, ob dem Letzten Willen seiner Tante Adele Bloch-Bauer tatsächlich durch Erhalt der Bilder „Birkenwald“ und „Sommerlandschaft“, richtig Schloß Kammer am Attersee, Rechnung getragen wurde und ob der Letzte Wille seiner Tante tatsächlich auch vollinhaltlich zur Erfüllung gelangte. Kein Wort über eine Unrechtshandlung, keine Bezugnahme auf die Erklärung des Anwaltes Rinesch aus dem Jahre 1948. Der Ton zwischen Bentley und Novotny war überdies – wie auch zu dessen Vorgänger – durch ausgeprägte Herzlichkeit und Freundlichkeit geprägt, so wurde die Anfrage bezüglich des Bildes „Tannenwald“ von Bentley mit Schreiben von Novotny bereits vom 31. März 1965 dahingehend beantwortet, dass dieses Bild der Galerie Würthle gehöre, wobei er weiters bemerkt:
„Wie ich sehe, haben Sie offenbar die Farbreproduktion aus dem Kalender herausgenommen – wenn Sie es wünschen, kann ich Ihnen gerne ein anderes Exemplar des Farbdrucks als Ersatz schicken (allerdings leider nicht mehr den ganzen Kalender).

Mit den  besten Grüßen

Ihr

Unterschrift“

Die Freundlichkeit des Tones verwundert, wenn man bedenkt, dass die klagenden Parteien von einer „Erpressung“ ausgehen, zumindest Robert Bentley, der Hauptvertreter der Interessen der Erben, sah dies nicht so.
Der Vollständigkeit wegen ist lediglich zu bemerken, dass der Akt der österreichischen Galerie, das Schreiben von Bentley vom 02. April 1965 inkludierend, die Bezeichnung „Reproduktion nach Werken von G. Klimt (Vermächtnis A. Bloch-Bauer)“ trägt.

Auch das Verhältnis zu Luise Gattin war außerordentlich freundschaftlich; so schrieb beispielsweise am 18. März 1960 der bereits genannte damalige Direktor der Österreichischen Galerie, Prof. Dr. Fritz Novotny, an Luise Gattin einen Brief, in welchem er sich für „die 8 Photos nach den Porträtskizzen Gustav Klimts in Ihrem Besitz“ bedankt. „Ich danke Ihnen im Namen der Oesterreichischen Galerie bestens für diese Liebenswürdigkeit. Die Photos sind natürlich für uns im Hinblick auf die Bildnisse von Frau Adele Bloch-Bauer, die wir in unserem Museum haben, von besonderem Interesse.“ Es mag dahingestellt bleiben, worauf sich die 8 Photos nach den Portraitskizzen beziehen, zu erwähnen ist lediglich, dass auch Adele Bloch bereits 1903 Skizzen von Gustav Klimt selbst kaufte. 

Auf den Artikel von Dr. Salomon Grimberg in „Art & Antiques“ vom Sommer 1986 wurde bereits hingewiesen; Dr. Salomon Grimberg, Facharzt für Psychiatrie in Huston/Texas, hat zeitlebens ein großes Interesse für das künstlerische Werk von Gustav Klimt, dessen Lebensverhältnisse und –welt, und stand bis zum Tode von Luise Gattin im Jahre 1998 mit dieser in freundschaftlicher Beziehung. Er veröffentlichte immer wieder Artikel und Leserbriefe, so beispielsweise im Art Newspaper im Februar 1999, worin er ebenfalls ausführt, dass 
„the six (not "seven") paintings by Gustav Klimt that belonged to Adele Bloch-Bauer were donated by her to the Oesterreichsche Galerie in her will in 1923, rather than confiscated during World War II ...“ 
In diesem Artikel nimmt er weiters auf seine Erörterung mit Anwalt Schoenberg Bezug, verweist darauf, dass Robert Bentley ein schriftliches und photografisches Inventar von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer`s Fahrnissen angefertigt hat, dass Dank dieses Inventars Restitutionen erfolgt waren und dass die gegenständlichen Klimtbilder nie zurückgefordert wurden ("The Klimt paintings , however , were never requested."). Er beschreibt weiters, den bereits bekannten Sachverhalt, berichtet, dass er 1983 mit Luise Gattin in Kontakt trat, nachfolgend sie, Robert Bentley und die Cousine Bettina Ehrlich traf und dass Luise Gattin lediglich darüber verwundert gewesen wäre, dass die gegenständlicher Bilder in der Österreichischen Galerie nicht „as gifts from Adele Bloch-Bauer“ gekennzeichnet wurden. In einem Schreiben an David D´Arcy, Publizist in dem genannten Art Newspaper, vom 08. Dezember 1998 schreibt Dr. Salomon Grimberg ebenfalls:

„Adele Bloch-Bauer decided to give her six Klimt paintings to the Austrian Gallery following Klimt`s death – many years before Hitler came to power. It was customary, at the time, for the wife to make a will in the form of request to her husband."
"There was never a question he [Ferdinand] would not leave the Klimt's to Austria, knowing Adele's request."
Er beschreibt weiters seine Beziehung zu Luise Gattin und bemerkt: „Maria Altmann was the least informed about the Bloch-Bauer estate.“ Weiters bemerkt er: 
„… it was always clear the Klimts belonged in Vienna. The clearest thing to a complaint from Baroness Gattin was a question: Why the paintings hang without a tag that says they were a gift from Adele Bloch-Bauer?“

Grimberg steht also klar auf dem Standpunkt, dass auf Grund seines Wissenstandes aus den Gesprächen mit Luise Gattin es für diese vollkommen klar und unstrittig war, dass gegenständliche Bilder 
a) im Eigentum von Adele Bloch-Bauer ursprünglich gestanden waren und dass 

b) sie nunmehr auf Grund des Testaments von Adele Bloch-Bauer der Republik Österreich gehören.

Grimberg beruft sich ausdrücklich auf zahlreiche Einzelgespräche mit Luise Gattin, er beruft sich darauf, von ihr genaue Kenntnisse erhalten zu haben und verfügt darüber wohl auch selbst über Aufzeichnungen. Nicht nur also Robert Bentley war auf Grund seiner Korrespondenz, insbesondere auf Grund des noch vorhandenen Schreibens vom 02. April 1965, überzeugt davon, dass die Republik Österreich Eigentümerin ist, auch Luise Gattin, die Haupterbin nach dem Testament von Ferdinand Bloch-Bauer, bestätigt dies.
Auch die Klägerin Maria V. Altmann hat zumindest im Jahr 1996 in einem Interview mit der Shoa - Foundation von Stephen Spielberg diese Ansicht geteilt. Von der Interviewpartnerin Mary Rothschild am 31. März 1996 befragt, ob sie der Schilderung ihrer Lebensgeschichte noch etwa hinzufügen möchte, fügte sie nach kurzem Zögern an:

„I don’t think so. Maybe, the one thing is that … that …actually it has nothing to do with us, it’s just that …when you asked me about where I spent my summers and I mentioned that place in which Heidrich … which Heidrich took over, and my aunt, who was the sister of my mother, was a very, very…she had a lot of what was called a “salon” she knew a lot of the great people in Vienna, the Strauss’ and Klimt and Gustav Mahler, and she was painted by Gustav Klimt. And the portrait what I have over there is just a poster of the museum in Vienna. She had made a last will which said that it is her wish that the paintings of Klimt would go to the museum in Vienna. She was way ahead of her time. Nobody knew what Klimt would be worth afterwards. And she wanted the paintings to go to the museum in Vienna, and when my oldest brother came to Vienna after the war, he was with the Czechoslovakian Army, he was a captain in the Army, and he had those paintings in his apartment, everything was ruined and lost, but the paintings were there in perfect condition, and he honoured the wish of my aunt to give them to the museum in Vienna. Thinking back, the lawyer now tells us it was a big mistake, because we could have said: you stole everything from us, you took all our paintings, because my uncle had a lot of paintings from Rudolf Alt, who was Hitler’s favourite painter. They stole all that, they took all the international china, the jewels. As a matter of fact, my diamond jewellery went to …they found the man who had taken the jewellery afterwards, and they said whatever happened to the jewellery of Mrs. Bernardo and he said I don’t know, but the necklace of Mrs. Fritz Altmann then went to Mrs. Goering. But by that time it was too late to make the claim, we only had so much time. We never realised in 1945 the value of the Klimts. We thought they were, well, just modern paintings that didn’t mean a thing. So we honoured the wish and gave it to the museum. Now, of course, it is too late to make any claim, at that time we could have done it. We could have said you stole everything from us, we don’t give you the paintings. The one portrait alone is now worth seventeen million dollars. And we would have been there so … you can’t take it away, it travels from Paris to London to New York, and there were eight paintings and she is the model for two of them. But I think material values, jewellery, paintings, don’t count. It’s gone, it’s gone. We are very fortunate that our losses were just material losses and not losses that so many people suffered, other losses.”
oder in deutscher Übersetzung:


„Ich denke nicht. Vielleicht, die eine Sache ist die, dass … dass … eigentlich hat es nichts mit uns zu tun, es ist nur … als sie mich danach fragten, wo ich meine Sommer verbracht habe und ich jenen Ort erwähnte, an dem Heidrich … den Heidrich übernommen hat, und meine Tante, die Schwester meiner Mutter, war eine sehr, sehr … sie hatte sehr viel von dem, was man einen „Salon“ nannte, sie kannte viele große Persönlichkeiten in Wien, die Familie Strauss, und Klimt und Gustav Mahler, und sie ist von Gustav Klimt gemalt worden. Und das Portrait, das ich hier drüben habe, ist nur ein Poster vom Museum in Wien. Sie hatte ein Testament gemacht, in dem sie sagte, dass es ihr Wunsch sei, dass die Gemälde von Klimt an das Museum in Wien gehen sollten. Sie war ihrer Zeit weit voraus. Niemand wusste, was Klimt später wert sein würde. Und sie wollte, dass die Gemälde an das Museum in Wien gehen sollten, und als mein ältester Bruder nach dem Krieg nach Wien kam, war er bei der Tschechoslowakischen Armee, er war Hauptmann in der Armee, und er hatte diese Bilder in seiner Wohnung, alles war kaputt und verloren, aber die Gemälde waren da und in ausgezeichnetem Zustand, und er folgte dem Wunsch meiner Tante, sie dem Museum in Wien zu geben. Rückblickend sagt uns der Anwalt heute, dass es ein großer Fehler war, denn wir hätten sagen können: ihr habt uns alles gestohlen, ihr habt uns alle Gemälde weggenommen, denn mein Onkel hatte viele Gemälde von Rudolf Alt, der Hitlers Lieblingsmaler war. Sie haben das alles gestohlen, sie haben das ganze internationale Porzellan genommen, den Schmuck. In der Tat ging mein gesamter Diamantenschmuck an … Sie fanden den Mann später, der den Schmuck genommen hatte, und fragten ihn, was denn mit dem Schmuck von Frau Bernardo geschehen sei, und er sagte, dass er es nicht wüsste, dass aber die Halskette von Frau Fritz Altmann dann an Frau Göring gegangen sei. Doch zu dem Zeitpunkt war es zu spät, Anspruch zu erheben, wir hatten nur so viel Zeit. 1945 erkannten wir den Wert der Klimt-Bilder nicht. Wir dachten, dass sie, nun ja, einfach moderne Gemälde seien, die keinerlei Bedeutung hätten. So folgten wir dem Wunsch und gaben sie dem Museum. Jetzt ist es natürlich zu spät, irgendeinen Anspruch zu stellen, damals hätten wir das tun können. Wir hätten sagen können: Ihr habt uns alles gestohlen, wir geben euch die Bilder nicht. Das eine Porträt alleine ist heute siebzehn Millionen Dollar wert. Und wir waren sogar dort … man kann es nicht wegnehmen, es reist herum von Paris nach London nach New York, und es gab acht Bilder und sie stand für zwei davon Modell. Ich denke aber, dass materielle Werte, Schmuck, Gemälde nicht zählen. Sie sind weg, sie sind weg. Wir haben das große Glück, dass unsere Verluste nur materiell waren und nicht solche Verluste, die so viele Menschen erlitten haben, andere Verluste."
Die Klägerin Maria V. Altmann war also auch selbst 1996 der Überzeugung, dass die nunmehr klagsgegenständlichen Bilder sowie das Bild Schloß Kammer am Attersee der Österreichischen Galerie gehören.

Eine Rückforderung der klagsgegenständlichen Bilder zuzüglich des Bildes Schloß Kammer am Attersee ist auch durch über 50 Jahre nicht erfolgt, Schloß Kammer am Attersee ist nie zurückgefordert worden.

Beweis:
„Restitution und Ausfuhr von Kunst- und Kulturgütern aus der ehemaligen Sammlung Ferdinand Bloch-Bauer“ von Robert Holzbauer vom Jänner 2002 (Beilage ./72);
„Bloch-Bauer: Vermögensentziehung und Restitution (kurze Zusammen-stellung, exklusive Kunstwerke) von Dr. Robert Holzbauer vom Jänner 2002 (Beilage ./73);
eidesstattige Erklärung von Robert Bentley vom 22. Februar 1956 
(Beilage ./74);
Schreiben von Robert Bentley an Luise Gattin vom 26. März 1957 
(Beilage ./75);
Abschrift einer eidesstättigen Erklärung von Robert Bentley vom 10. Mai 1954 
(Beilage ./76);
Schreiben von Robert Bentley an Thea Bentley vom 09. August 1956 
(Beilage ./77);
 Schreiben von Robert Bentley an Thea Bentley vom 04. Jänner 1957 
(Beilage ./78);
Schreiben von Robert Bentley an Direktor Dr. Novotny vom 02. April 1965 (Beilage ./79); 
Schreiben von Direktor Dr. Novotny an Robert Bentley vom 31. März 1965 (Beilage ./80);
Aktenbogen Österreichische Galerie, Z. 503, aus 1965 (Beilage ./81);
Schreiben von Direktor Dr. Novotny an Luise Gattin vom 18. März 1960 (Beilage ./82); 
Leserbrief von Dr. Salomon Grimberg im Art Newspaper vom Februar 1999 (Beilage ./83); 
Schreiben von Dr. Salomon Grimberg an David D´Arcy vom 08. Dezember 1998 (Beilage ./84);
Transkript der Ausführungen von Maria V. Altmann im Interview mit Mary Rothschild vom 31. März 1996 für die Shoa Foundation in englisch 
(Beilage ./85);
Transkript der Ausführungen von Maria V. Altmann im Interview mit Mary Rothschild vom 31. März 1996 für die Shoa Foundation in deutsch 
(Beilage ./86); 
Einvernahme von Prof. Nelly Auersperg, MD, PhD, p.A. 3519 Point Grey Road, Vancouver, B.C. V6R 1A7,Canada;
zeugenschaftliche Einvernahme von Dr. Salomon Grimberg, dessen Adresse noch bekanntgegeben wird;
weitere Beweise vorbehalten
IV.: zur Rechtslage:

1. Zur Frage der Eigentumsrechte bis zum 13.03.1938:
1.1. Unter Punkt. 3.1. führen die klagenden Parteien aus, „Grundvoraussetzung für die Anwendung des RestitutionsG 1998“ sei „allgemein, dass Ferdinand Bloch-Bauer am 13.03.1938 unbelastetes Eigentum an den klagsgegenständlichen Gemälden hatte.“ Hat nämlich im bereits davorliegenden Zeitraum die beklagte Partei Eigentum oder ein obligatorisches Recht auf Übereignung erworben, so erübrigen sich weiterführende Überlegungen, zumal dann für die Anwendung des Kunstrückgabegesetzes 1998 kein Raum besteht. 
Diese Eingangsformulierung ist aber angesichts der Tragweite der dann vorliegenden Rechtslage lapidar, zumal bei Rechtsverbindlichkeit des Testaments von Adele Bloch-Bauer und damit Rechtswirksamkeit ihres Legats zugunsten der österreichischen Staatsgalerie die Republik Österreich ihren Rechtsanspruch bereits auf die Vorgänge im Jahre 1925/ 26 gründen kann, womit jedenfalls ihr unanfechtbarer Eigentumsanspruch feststeht. Dass dies so ist, wurde bereits ausführlich im Sachverhalt dargestellt.

Richtigerweise beginnen die klagenden Parteien in weiterer Folge ihre diesbezüglichen Überlegungen mit einer Auslegung des Testamentes von Adele Bloch-Bauer vom 19. Jänner 1923 und verweisen darauf, dass bei der Auslegung von letztwilligen Verfügungen „der wahre Wille“ zu erforschen ist. Unrichtigerweise gehen die klagenden Parteien jedoch davon aus, dass „im vorliegenden Fall“ „nur das Testament zur Auslegung herangezogen werden“ könne; richtig ist nämlich vielmehr, dass eben neben dem Testament selbst auch noch die entscheidenden Sachverhaltsinformationen des Ankaufes von Adele Bloch-Bauer von Klimt Skizzen vom 17. Juli 1906 und viel deutlicher und daher aussagekräftiger auch ihr Schreiben an Direktor Dr. Franz Haberditzl vom 09. November 1919 zur Verfügung steht, in welchem sie ausdrücklich eine Landschaft als „eine meiner, von Klimt gemalte Landschaft“ bezeichnet und in diesem Zusammenhang bezüglich des relevanten Gemäldes ausführt:


"Ich glaube Dr. Eissler möchte jene Landschaft haben welche ich in Klimts Nachlass 
kaufte ...."

Adele Bloch-Bauer spricht von ihrem Kauf und von ihrer Landschaft, womit sie vollkommen unmissverständlich und zweifelsfrei ihr Eigentum anspricht. Diese Erklärung lange vor ihrem Testament ist eindeutig und bedarf auch keiner weiteren Interpretation: Adele Bloch-Bauer ist Eigentümerin der klagsgegenständlichen Gemälde von Gustav Klimt.
Richtig ist zwar, dass sie in ihrem Testament die Wortwahl in dem hier interessierenden Punkt III. variiert, mit der Formulierung „ich hinterlasse je 50.000 (fünfzigtausend) K. ´c. (tsch.Kr).“ zugunsten der beiden Vereine „Kinderfreunde“ und „Die Bereitschaft“ ordnet sie Legate ausdrücklich an, doch ist allein aus der sich ändernden Wortwahl zugunsten der klagenden Parteien nichts zu gewinnen:
Dies deshalb, weil erstens Adele Bloch-Bauer gemäß der gesamten, von ihr vorliegenden Korrespondenz stets darauf bedacht war, höflich zu formulieren und Wortwiederholungen zu vermeiden, und zweitens bezüglich der ihr besonders am Herzen liegenden Klimtbilder ihren Gatten in der in ihren Gesellschaftskreisen üblichen höflichen Art adressieren wollte. Es macht eben einen Unterschied, ob man bei ihren Vermögensverhältnissen über für sie vollkommen unbedeutende Beträge an Vereine disponiert oder ob man für lebensbegleitende Kunstwerke, gemalt vom „teueren Freund (es) Klimt“ (ihr Schreiben an Direktor Regierungsrat Dr. Haberditzl vom 09. November 1919), für welche man selbst in zwei Fällen Modell gestanden ist, Legate aussetzt. Ihr Anliegen war nämlich, gerade durch ein Legat an eine öffentliche Sammlung selbst als Föderin von Klimts Kunst der Nachwelt erhalten zu bleiben. Bezüglich eines Geldlegates ist die übliche Form „ich hinterlasse“ angemessen, bezüglich Gegenständen, zu denen eine besonders starke emotionale Beziehung besteht, ist auch eine emotionale Sprache verständlich,  unabhängig davon, dass sie ihren Lebenspartner anspricht und auch hier formuliert: „Meine 2 Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt, bitte ich … zu hinterlassen.“ Sie spricht eben nicht nur aus, dass sie bittet, sie spricht ebenso aus, dass sie hinterlässt. 

Es ist daher unrichtig, wenn die klagenden Parteien auf einen Unterschied zwischen „hinterlassen“ und „bitten“ hinweisen, zumal sie eben auch bezüglich der gegenständlichen Bilder hinterlässt und ein Legat anordnet.

Dass mit einer Bitte logischerweise nichts Unverbindliches, ja Irrelevantes verbunden wird, ergibt sich schon daraus, dass auch einer Bitte der Wunsch nach Erfüllung entspricht. Adele Bloch-Bauer hat eben ihren Ehegatten gebeten, zu hinterlassen, für gänzlich Unverbindliches ist in einem Testament kein Raum, sodass ohne konkreten Anordnungszweck sie jedenfalls jegliche Erwähnung vermieden hätte. Für Unverbindliches wäre auch der Alltag zur Verfügung gestanden, die gegenständlichen Bilder waren aber für sie ein zentrales Element neben der Einsetzung ihres Gatten zum Universalerben, ebenso wie die Disposition über ihren Schmuck, wobei sie sich ebenfalls der Formulierung der Bitte bediente. Bezüglich des Schmuckes wurde aber ein Legat durch die klagenden Parteien nie in Zweifel gezogen.
Auffällt auch, dass die Erblasserin nach der Formulierung

Meine 2 Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt, bitte ich meinen Ehegatten nach seinem Tode der österr. Staats-Gallerie in Wien, die mir gehörende Wiener und Jungfer Brezaner Bibliothek, der Wiener Volks- u. Arbeiter Bibliothek zu hinterlassen."

im selben Absatz formuliert:
"Ich stelle es der Wiener Volks u. Arbeiter Bibliothek anheim die Bücher zu behalten oder sie zu verkaufen und den Erlös als Legat anzunehmen..."

Sie spricht also ausdrücklich davon, dass der Wiener Volks- u. Arbeiterbibliothek anheim gestellt wird, statt der Bücher deren Erlös „als Legat“ anzunehmen. Es bleibt unerfindlich, warum einerseits auf Grund der vorliegenden Textierung bei der Jungfer Brezaner Bibliothek ein Legat akzeptiert wird, bei den klagsgegenständlichen Gemälden jedoch nicht.
Die Erblasserin bittet daher in dem 2. Absatz des Pt. III. ihren Ehegatten, „nach seinem Tode“ „meine 2 Porträts und die 4 Landschaften von Gustav Klimt“ „der österr. Staats-Gallerie in Wien, die mir gehörende Wiener und Jungfer Brezaner Bibliothek, der Wiener Volks- u. Arbeiterbibliothek zu hinterlassen.“ Sie stellt es der genannten Bibliothek anheim, die Bücher zu behalten oder sie zu verkaufen „und den Erlös als Legat anzunehmen“.
Sie bitte also um zweierlei: Es sollen die Klimtbilder der österreichischen Staatsgalerie und ihre beiden Bibliotheken der Wiener Volks- und Arbeiterbibliothek als Legat hinterlassen werden, die Ergänzung, die zugedachten Bücher auch zu verkaufen und "den Erlös als Legat anzunehmen", bezieht sich zwar nur auf die beiden Bibliotheken, doch ändert dies nichts daran, dass die Erblasserin diese Zuwendung als solche bereits als ein Legat versteht. Die klare Bezugnahme auf das Legat bezüglich der Wiener Volks- und Arbeiterbibliothek lässt aber den von den klagenden Parteien gezogenen Umkehrschluss, dass eben durch die Unterlassung der Verwendung des Legates im ersten Halbsatz es sich hiebei lediglich um eine „unverbindliche Bitte“ handle, nicht zu, zumal angesichts des klaren Wortlautes des Testamentes und auch des Umstandes der höflichen Formulierung „bitte ich … zu hinterlassen“ und auch angesichts der Rechtsprechung zur „Bitte“ als letztwillige Anordnung eine lediglich unverbindliche Aussage ausgeschlossen werden kann. Adele Bloch-Bauer bittet zu hinterlassen, ein Befehlston war ihrem Sprachgebrauch fremd, es ist unmissverständlich klar, was sie hiemit ausdrückt; allein durch die Bedienung einer höflichen Anrede gegenüber ihrem Gatten kann nicht geschlossen werden, dass sie Unverbindliches äußern wollte, zumal sie zu den gegenständlichen Bildern eine emotional starke Beziehung hatte.

Unverständlich ist, wieso die klagenden Parteien vermeinen, dass einerseits Adele Bloch-Bauer sich „juristischer Fachausdrücke bedient“ habe, juristisch beraten gewesen sei, aber gerade beim Ausdruck „Legat“ diesen „nicht vollkommen richtig gebraucht“ habe. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum gerade beim letzten Willen Adele Bloch-Bauer, die durchaus über Sprachkompetenz verfügt und möglicherweise auch bei der Verfassung dieses Testaments von ihrem Schwager beraten war, sich nicht im Detail der Wortwahl bewusst war, wobei sie sich auch grundsätzlichen der ihr eigenen Höflichkeit bediente. 

Wie bereits erwähnt hat auch der Erbenmachthaber und Abhandlungspfleger nach Ferdinand Bloch-Bauer, Rechtsanwalt Dr. Gustav Bloch-Bauer, sich im Rahmen seiner Anträge im Verlassenschaftsverfahren der Form der „Bitte“ bedient.

Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung zu letztwilligen „Bitten“ und „Wünschen“ kann zusammengefasst festgehalten werden, dass der OGH in ständiger Rechtsprechung zur rechtlichen Bedeutung letztwillige „Bitten“ und „Wünsche“ diese durchgängig als letztwillige Anordnungen qualifiziert, soferne die Erklärung hinreichend deutlich ist und eine konkrete Disposition über das erblasserische Vermögen enthält. In der seit über hundert Jahren gefestigten Rechtsprechung, beginnend mit GlU 9261 vom 16. Jänner 1883 bis zur OGH Entscheidung vom 12. August 1998, NZ 1999, 91, judiziert das österreichische Höchstgericht zu gegenständlicher Frage:


„So entspricht es der Rsp zur allgemeinen Auslegung von Vermächtnissen, dass 
Anordnungen auch in Form eines Wunsches ausgedrückt werden können (Nw bei 
Eccher in Schwimann, ABGB²  Rz 6 zu § 655); der Gebrauch der Wunschform (hier: 
Hedwig ... soll erhalten) schadet nicht, wenn am wahren Willen des Erblassers kein 
Zweifel bestehen kann (SZ 69/ 247), wobei die Anordnung aus ihrem Zusammenhang zu 
beurteilen ist (NZ 1933, 157).“
(OGH-E vom 12. August 1998, NZ 1999, 91). Diese Rechtsprechung ist durchgängig, die beiden vorhandenen Abweichungen (OHG-E vom 13. November 1900, GlUNF 1179 und OGH-E vom 13. Dezember 1900, GlUNF 1211) beziehen sich auf atypische und für gegenständlichen Fall irrelevante Sachverhalte, zumal in der ersten Entscheidung es sich um eine rechtsunwirksame Anordnung handelt und in der zweitgenannten Entscheidung der OGH davon ausging, dass der nachherige Selbstmörder mangels Selbstbewusstsein und aus schlechtem Gewissen gegenüber dem Vater gar keine letztwillige Anordnung treffen wollte bzw. konnte.
Unverbindlich war sohin die Bitte von Adele Bloch-Bauer im Sinne der angesprochenen Judikatur keinesfalls, ganz im Gegenteil, von der Verbindlichkeit und einer definitiven Legatsanordnung ist auszugehen, wofür auch der letzte Absatz des Pt. III. im Testament spricht. Auch in diesem Absatz bittet Adele Bloch-Bauer ihren Gatten, ihren Schmuck  – ebenfalls erst nach seinem Ableben – unter den angeführten Neffen und Nichten „möglichst zu gleichen Teilen aufteilen zu wollen“, wobei sie ebenfalls das Wort Legat nicht verwendet. Aus dem Zusammenhalt der ganzen Passage im Absatz III. ist jedenfalls davon auszugehen, dass auch hier ein Legat ausgesetzt wurde. Hier wird ebenfalls eine Bitte ausgesprochen, genauso wie in dem Fall bezüglich der Klimtbilder und ihrer Bibliotheken, und sind alle drei Fälle gleich zu behandeln.

Abzustellen ist auf den „wahren Willen" des Erblassers: Bei der konkreten Wortwahl und den gesellschaftlichen Verhältnissen von Adele Bloch-Bauer einen Legatscharakter trotz der diesbezüglichen Wortwahl zu leugnen, widerspricht wohl eindeutig dem Testamentstext und würde auch jeglicher Rationalität widerstreiten. Klar ist, was Adele Bloch-Bauer wollte. Klar ist, dass sie bezüglich der für sie besonders emotional wesentlichen Dinge wie ihrer Bilder, ihrer Bibliotheken und ihres Schmuckes, dies noch in Form von Aufträgen an ihren Gatten, eine andere Sprache wählte, als bezüglich der reinen Geldlegatsverfügungen. Daraus jedoch abzuleiten, dass in concreto keine Legatsanordnung vorliegt, widerstreitet dem „wahren Willen“ der Erblasserin. Höflichkeit führt gemäß der zitierten Rechtsprechung des OGH nicht zum Ausschluss des definitiven Charakters von Legatsanordnungen, Höflichkeit ist vielmehr Ausdruck einer gesellschaftlichen Lebensform. Hinzutritt die emotionale Beziehung von Adele Bloch-Bauer zu gegenständlichen Sachen, insbesondere zu den Klimtbildern ihres „teueren Freundes“ und wäre es auch unverständlich, warum sie eine völlig unverbindliche Bitte im Testament äußern sollte. Hiefür wäre auch anderwärtig Gelegenheit gewesen, die relevante Passage im Testament hatte für sie hohe emotionale Bedeutung und sollte aufgrund dieser Legatsanordnungen ihr Andenken der Nachwelt gesichert werden. 
Die Formulierung kann auch nicht so gemeint gewesen sein, Ferdinand Bloch-Bauer im Rahmen seines Testamentes – wie von den klagenden Parteien unterstellt - die vollkommen freie Verfügung über die gegenständlichen Klimtbilder zu überlassen, sohin die Verfügung seiner Willkür zu überlassen. Folgt man diesem Gedanken, so ist es daher nur konsequent, den Nachlass von Ferdinand Bloch-Bauer sogleich mit den Legatsansprüchen, die bereits im Testament von Adele Bloch-Bauer begründet werden, zu belegen um auf diesen Wege den letzten Wille von Adele Bloch-Bauer respektiert zu wissen.
Die letztwillige Verfügung von Adele Bloch-Bauer kann daher in den Fällen des Punktes III. in ihrem Testament nur als fideikommissarisches Vermächtnis bezogen auf den Todesfall des Erben verstanden werden, was wohl bei der Erkundung des subjektiven und „wahren Willens“ der Erblasserin, einer selbstbewussten und emanzipierten Frau, jedenfalls erforderlich ist, zumal andernfalls die gesamte Konstruktion im Absatz III sinnentleert wäre.
Auszugehen ist daher davon, dass Adele Bloch-Bauer die gegenständlichen Bilder selbst gekauft hat und darüber im Rahmen ihres Testamentes im Sinne eines (durch den Tod des Erben aufschiebend befristeten) Vermächtnisses disponiert hat. 

Die von den klagenden Parteien in diesem Zusammenhang relevierte Zweifelsregel des § 618 ABGB ist auf den gegenständlichen Fall nicht anzuwenden. Diese Bestimmung beschäftigt sich nämlich nicht mit Legaten, sondern mit der Frage einer zweifelhaft ausgedrückten Substitution (OGH, SZ 25/85; NZ 1985, 26) und findet daher auf gegenständlichen Fall keine Anwendung. 

1.2. Bei den weiterführenden rechtlichen Überlegungen „zum Nachlegat der Sache der Erben“ , berührend die Frage, ob ein fideikommissarisches Legat auf den Todesfall der Erben zulässig ist, wenn es sich auf Gegenstände bezieht, die nicht im Eigentum der Erblasserin, sondern des Erben stehen, gehen die klagenden Parteien davon aus, dass „ganz offensichtlich“ auch Adele Bloch-Bauer bei der Errichtung ihres Testamentes davon ausgegangen sei, dass die Bilder Eigentum ihres Gatten wären.

Wie bereits dargestellt, gibt es für diese Annahme aufgrund der vorliegenden Urkunden – wie im Sachverhalt bereits ausführlich dargestellt – keine Grundlage. Die klagenden Parteien begeben sich mit diesen Überlegungen auf durch die Aktenlage nicht gedecktes, rein spekulatives Terrain und ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Adele Bloch-Bauer in dem bereits zitierten Schreiben an den Direktor Regierungsrat Dr. Haberditzl vom 9. November 1919 von „eine(r) meiner, von Klimt gemalte Landschaft“ spricht und erwähnte, dass sie diese „kaufte“. Auch die österreichische Staatsgalerie bestätigte mit Empfangsbestätigung vom 12. April 1919, dass „zwei Porträts und vier Landschaften von   G u s t a v   K l i m t   aus dem Besitze von Frau Bloch-Bauer“ „in Verwahrung genommen“ wurden. Am Eigentum von Adele Bloch-Bauer kann kein Zweifel bestehen, ebenso kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sie über diese Gemälde im Rahmen ihres Testamentes mit einem Vermächtnis zugunsten der damaligen Österreichischen Staatsgalerie verfügt hat. 

Die von den klagenden Parteien nun weiter angeführten Überlegungen basieren ausschließlich auf der Annahme des Eigentums von Ferdinand Bloch-Bauer, verlassen sohin den Boden des durch die vorliegenden Dokumente gedeckten Sachverhalts und errichten darauf ein juristisches Gebäude, dem es an der Grundlage mangelt. Die von den klagenden Parteien hiebei strapazierte Überlegung, dass „Meine zwei Porträts“ dahingehend zu verstehen wäre, dass „Meine“ nicht als besitzanzeigendes Fürwort verwendet wird, sondern lediglich die auf dem Bild Dargestellte bezeichnen soll, widerstreitet wohl schon dem auch zu damaliger Zeit üblichen Sprachgebrauch. Jeder spricht von seinen Sachen im Sinne eines besitzanzeigenden Fürwortes mit dem Wort „mein“ oder „meine", hätte Adele Bloch-Bauer hiemit lediglich Porträts bezeichnen wollen, auf welchen sie dargestellt ist, hätte sie anders formuliert. Die gewählte Wortfolge kann im günstigsten Falle für die klagenden Parteien dahingehend verstanden werden, dass Adele Bloch-Bauer damit sowohl ihr Eigentum als auch die sie darstellenden Porträts bezeichnen wollte. Auch aus der etwas anderen Formulierung „die mir gehörende Wiener und Jungfer Brezaner Bibliothek“ lässt sich für die klagenden Parteien nichts gewinnen, da gerade Wortwiederholungen in der deutschen Sprache immer als Stilbruch angesehen werden, sodass es vollkommen logisch und schlüssig ist, dass Adele Bloch-Bauer zwar eine unterschiedliche Wortwahl verwendete, dennoch dasselbe damit zum Ausdruck bringen wollte. Dies ist auch der Grund warum sie im weiteren Text des relevanten Absatzes III ihres Testaments bei gleicher Bedeutung unterschiedlich formulierte, kein anderer Sinn kann hier unterstellt werden. Dass sie bezüglich der Landschaftsbilder kein "Possessivpronomen" hinzufügte, entspricht auch dem Rhythmus der deutschen Sprache, zumal die relevante Textpassage durch das Bindewort "und" verbunden ist und niemand zweimal dasselbe besitzanzeigende Fürwort verwenden würde. 
Die Überlegungen im Zusammenhang mit dem Altersunterschied von Adele Bloch-Bauer und Ferdinand Bloch-Bauer, wonach Adele Bloch-Bauer davon ausgehen konnte, „dass ihr Mann vor ihr sterben werde“, mögen zwar nach der Lebenserfahrung richtig sein, sind jedoch für die Lösung der Rechtsfrage vollkommen irrelevant, da Testamente auf das eigene Ableben hin und nicht auf ein mögliches, vorheriges Ableben einer anderen Person, konkret des Ehegatten, errichtet werden. Dass sohin Adele Bloch-Bauer „Verfügungen für den Fall traf, dass ihr Ehemann vor ihr sterben sollte“, widerstreitet wohl dem Sinn einer eigenen Testamentserrichtung. Hierauf braucht auch nicht näher eingegangen zu werden.

Einzugehen ist jedenfalls nur auf die in diesem Zusammenhang von den klagenden Parteien relevierte gesetzliche Vermutung des zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung in Geltung stehenden § 1237 ABGB („praesumptio Muciana“), wonach "im Zweifel der Erwerb vom Manne herrührt". Dieser durch das EheRÄG 1978 abgeschaffte gesetzliche Vermutung lag das in früheren Zeiten vorliegende Modell der „Hausmütterchenehe“ zugrunde, wonach typischerweise der Mann für das Familieneinkommen sorgte, die Frau hingegen die Kinder aufzog und den Haushalt versorgte. Bei dieser Basis für diese gesetzliche Vermutung ist es daher auch kein Wunder, dass mangels eigenen Einkommens der Ehefrau der Gesetzgeber die Vermutung aufstellte, dass eben im Zweifel der Erwerb vom Manne herrühre. Im Hinblick darauf, dass sich eine derartige Vermutung nur in einem Prozess auswirkt, ist überdies auch diese Vermutung nicht mehr anzuwenden, zumal die gegen eine (unechte) Rückwirkung von Gesetzen geführten Argumente, insbesondere der Schutz des Vertrauens der Beteiligten, hier nicht zum Tragen kommen (Bydlinski, Verh. des 1. Österr. Juristentages I/1, Seiten 114, 115).
Für gegenständlichen Fall findet diese Vermutung jedoch keine Anwendung: Adele Bloch-Bauer war reichen Vermögensverhältnissen entwachsen, sie selbst hinterließ Vermögenswerte im beträchtlichen Ausmaß (vgl. in diesem Zusammenhang die Todfallsaufnahme von Adele Bloch-Bauer vom 14. Februar 1925, in welcher bedeutendes Mobiliar- und Immobiliarvermögen ausgewiesen ist), sodass sie keinesfalls dem Grundmodell für diese gesetzliche Vermutung entsprach. Sie war wohlhabend, emanzipiert und trat im gesellschaftlichen Leben als Mäzenin hervor, die gesetzliche Vermutung greift sohin in concreto nicht. Hinzutritt, dass die heutige Rechtsanwendung bezogen auf den konkreten Sachverhalt auch nicht auf die ehemalige gesetzliche Vermutung abstellen kann, sondern – auch unter Berücksichtigung der Lebensconcreta von Adele Bloch-Bauer - der erst gesetzlich viel später geänderten Rechtslage, wie sie der Realität im Hause Bloch-Bauer bereits entsprach, Rechnung zu tragen hat. Für die Anwendung dieser obsoleten gesetzlichen Vermutung besteht kein Raum, zumal unter Anwendung des Grundsatzes der strikten Gütertrennung ein klares Eigentumsrecht von Adele Bloch-Bauer gegeben war. 

Die weiterführenden Überlegungen der klagenden Parteien zur Zulässigkeit des Nachlegats einer Sache des Erben gründen auf § 662 Satz 1 ABGB. Gemäß dieser gesetzlichen Bestimmung ist zwar grundsätzlich „das Vermächtnis einer fremden Sache“ wirkungslos, allerdings gilt dies nicht für eine Sache, die im Eigentum des Erben oder eines Legatars steht. Somit ist also auch dann, wenn die gegenständlichen Gemälde tatsächlich im Eigentum von Ferdinand Bloch-Bauer gestanden wären, wie dieser zumindest in seiner Erklärung gegenüber dem Bezirksgericht Innere Stadt Wien im Verlassenschaftsverfahren nach Adele Bloch-Bauer zu A II 14/25, erstmals und nur an dieser Stelle behauptet, ein Vermächtnis von Adele Bloch-Bauer zulässig. Ein fideikommissarisches Legat über Gegenstände, die schon vor Einantwortung im Eigentum des Erben standen, ist sohin grundsätzlich zulässig. Es ist daher erlaubt, einen Erben damit zu belasten, einem Dritten, in concreto der österreichischen Staatsgalerie, Nachlassgüter spätestens im Zeitpunkt des Ablebens des Erben als Legat des Erblassers herauszugeben. Es ist daher nicht erforderlich, dass der Erbe in seinem eigenen letzten Willen ein (weiteres Legat) zugunsten des schon vom Erblasser Bedachten aussetzt. 
Der OGH hat jedenfalls solche Vermächtnisse als zulässig anerkannt (OGH E vom 
12. August 1998, NZ 1999, 91) und ist entschieden der Meinung der klagenden Parteien entgegenzutreten, dass diesbezüglich „keine eindeutige Judikatur,“ welche auf den konkreten Fall anzuwenden ist, bestehe.

Die klagenden Parteien bauen ihre Argumentation lediglich auf Welser (Das Legat einer fremden Sache, NZ 1994, Nr. 9, S. 200 ff.) auf, sohin auf einer Lehrmeinung, der lediglich seine Schüler Jud (NZ 1998, 149) und Kletecka (NZ 1999, 66) gefolgt sind. Die Argumentation von Welser, wonach das Legat eines Erblassers, welches erst mit dem Tod des Erben fällig wird und aus dessen freiem Vermögen entrichtet werden muss, kein Legat des ersten Erblassers sei, sondern lediglich ein solches des zweiten Erblassers sein könne, führt dazu, dass der zweite Erblasser nicht verpflichtet wäre, weil dadurch seine Testierfreiheit aufgehoben würde. 
Welser geht es also ausdrücklich (nur) um die Frage der Testierfähigkeit, man könne in einem Testament den Erben nicht dazu verpflichteten, bestimmte Legate aus dem eigenen, freien Vermögen des Erben auszusetzen, dies auch nicht über den Umweg eines fideikommissarischen Legats, das erst mit dem Tod des Erben fällig werde. Aus eigentumsrechtlichen Beschränkungen könne daher auch kein Schluss auf die Zulässigkeit der Einschränkung der Testierfreiheit gezogen werden. Welser stützt sich in diesem Zusammenhang laut Welser/Rabl auch auf aktuelle Kommentierungen sowie auf die Lehre. 

Hiezu ist zu bemerken, dass die auch von den klagenden Parteien zitierte Lehre sich auf Welser, Jud (NZ 1998, 149) und Kletecka (NZ 1999, 66) beschränkt, eine breite Front der österreichischen Zivilrechtslehre im Sinne der Lehre Welsers ist jedenfalls nicht zu entdecken. Die von Welser/ Rabl angeführten Kommentatoren (Weiss, Kralik und Ehrenzweig) erwähnen die gegenständliche Problemstellung überhaupt nicht und sind nur Jud und Kletecka der Lehre von Welser aus Anlass von Besprechungen der bereits zitierten OGH-Entscheidung beigetreten. 
Von einer breiten Ablehnung durch die Lehre kann daher nicht gesprochen werden, unabhängig davon, dass der OGH in den beiden auf den konkreten Anlassfall beziehbaren Entscheidungen in dem einen Fall die Lehre Welsers nicht erörtert und im anderen Fall für "nicht einschlägig" erachtet hat, selbst wenn man ihr folgen wollte.
Abzustellen ist hiebei auf die OGH-Entscheidungen vom 26.05.1997 sowie vom 12.08.1998, wobei im ersten Fall NZ 1998, 146f als Leitsatz formuliert: 

„Vermacht der Erblasser eine dem Erben oder Hauptvermächtnisnehmer gehörende 
Sache einem Dritten, so liegt ein gültiges Legat vor. Die Gültigkeit eines solchen Legats 
wird auch durch den Umstand, daß das Legat erst mit dem Tod des Beschwerten zum 
Tragen kommen soll, nicht beeinträchtigt, weil der Erblasser den Zeitpunkt der Fälligkeit 
frei bestimmen kann.“
In der zweitangeführten Entscheidung vom 12.08.1998 wird als Leitsatz in der NZ 1999, 91 ausgeführt:


"Ein Vermächtnis, mit dem der Belastete verpflichtet wird, eine ihm selbst gehörende 
Sache entweder zu Lebzeiten oder von Todes wegen an den Legatar zu leisten, fällt idR 
schon im Erbfallszeitpunkt an; lediglich die Fälligkeit ist hinausgeschoben. Ein solches 
Legat verstößt nicht gegen die Testierfreiheit des Belasteten." 

Dem ist nichts hinzuzufügen, der OGH lässt also ein Legat an einer dem Erben gehörenden Sache grundsätzlich auch dann zu, wenn es erst im Zeitpunkt des Todes des Erben fällig wird.

Welsers Lehre wurde bis dato nicht gefolgt, lediglich die bereits angesprochenen Autoren Jud und Kletecka teilen seine Meinung. Die drei gängigen Kommentare von Weiss, Kralik und Ehrenzweig erwähnen gegenständliche Fragestellung überhaupt nicht, Eccher (in Schwimann²  § 650, RZ 3), hält das mit dem Tod des Erben befristete Legat für möglich und Apathy (in Koziol/ P. Bydlinsky/ Bollenberger, § 662, RZ 1), wohl der aktuellste Kommentar, sprecht sich ebenfalls auch gegen diese Lehre Welsers aus: 

„Ob der Testator den Erben oder Legatar verpflichten kann, bei ihrem Tod eine Sache 
aus dem freien (nicht fideikommissarisch gebundenen) Vermögen einem Dritten zu 
hinterlassen, ist umstritten. Während Welser, NZ 1994, 202f; ders/ RZ 2 die 
Testierfreiheit des Beschwerten verletzt sieht, hat der OGH keine Bedenken (2 Ob 
588/9, NZ 1998, 146 Jud; 4 Ob 194/98b, NZ 1999, 91), was angesichts der Möglichkeit, 
die Erbschaft bzw. das Legat auszuschlagen, überzeugt (Eccher/S § 650 RZ 3).“ 
Zwar bringen Welser/Rabl hiebei ins Treffen, dass die OGH-Entscheidung, NZ 1998, 149 auf gegenständlichen Fall nicht anwendbar sei, doch wird hiebei wohl übersehen, dass aus Gründen des favor testamenti die Formulierung in Punkt III. des Testaments von Adele Bloch-Bauer als eigenes, fideikommissarisches Legat zu sehen ist; die beiden Fälle sind also durchaus vergleichbar.

Die Rechtsprechung gibt sohin zu vorliegendem Fall eine klare und unmissverständliche Antwort, auch der neueste Kommentar weist in diese Richtung, sodass jedenfalls festgehalten werden kann, dass die von Welser bzw. Welser/Rabl vorgetragene Lehre, der lediglich bis dato in älteren Publikationen Jud und Kletecka gefolgt sind, keinesfalls als überwiegend, oder gar herrschend dargestellt werden kann, dies unabhängig davon, dass die Rechtsprechung des OGH trotz Kenntnis der Lehre Welsers dieser nicht gefolgt ist.
Auszugehen im schiedsgerichtlichen Verfahren ist aber von der Rechtsprechung, nicht von einer Lehrmeinung. Eine noch dazu nicht herrschende Lehrmeinung trägt zur Rechtsfortbildung und –entwicklung bei, so lange ihr durch (geänderte) Rechtsprechung nicht Rechnung getragen wird, ist sie jedenfalls unbeachtlich und kann nicht im Rahmen einer Entscheidung eines Schiedsgerichtes berücksichtigt werden. Hinzutritt, dass auch die klagenden Parteien in ihren diesbezüglichen Ausführungen bemerken, „dass ein Verschaffungslegat auf den Todesfall ungültig sein müsste“. Auch die klagenden Parteien räumen sohin in der von ihnen bewusst gewählten Form des Konjunktivs lediglich die Möglichkeit der Deutung im Sinne Welsers ein, als zwingende, jedenfalls gegenständlichem Sachverhalt zugrunde liegende Rechtsmeinung, ja Rechtsprechung wird dies auch von den klagenden Parteien nicht dargestellt. 

Vermeint wird weiters, dass eine „Ausnahme vom Grundsatz der Testierfreiheit“ einer gesetzlichen Grundlage „bedürfte“, womit der Versuch unternommen wird, gegenständliche Fragestellung als Gesetzeslücke darzustellen, die gegebenenfalls durch Analogie zu schließen wäre. Dem ist zu widersprechen. Es bedarf nämlich der Zustimmung des Belasteten in Form des Antritts der mit dem Vermächtnis belasteten Erbschaft, es steht ihm natürlich auch frei, dieses auszuschlagen. Eine gesetzliche Regelung ist sohin nicht erforderlich.
1.3. Bezüglich der Deutungsmöglichkeiten der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren 1925/ 26 gehen die klagenden Parteien davon aus, dass diese kein „konstitutives Anerkenntnis“ darstellen könne, zumal hiezu ein Vertrag über ein strittiges Rechtsverhältnis Voraussetzung wäre dem eine „Bereinigungswirkung“ zukäme. Richtig wird in diesem Zusammenhang auf Gl-U 15546, SZ 36/55 u.a. verwiesen, wonach der Richter im Verlassenschaftsverfahren kein Organ der Republik Österreich ist, welches zur Annahme einer Anerkenntniserklärung zugunsten der Republik Österreich befugt wäre. Aus diesem Grund wird sohin ein "konstitutives Anerkenntnis" zugunsten der beklagten Partei ausgeschlossen.

Eingangs ist neuerlich zu betonen, dass aus dem zur Entscheidung vorliegenden Sachverhalt abzuleiten ist, dass das Testament von Adele Bloch-Bauer ein rechtswirksames Legat zu Lasten ihres Mannes enthält, die Klimtbilder (einschließlich des nicht streitgegenständlichen Bildnisses Schloß Kammer am Attersee) der österreichischen Staatsgalerie spätestens im Zeitpunkt seines Todes auszuhändigen, sodass sich weiterführende Überlegungen erübrigen; hinzutritt, dass Ferdinand Bloch-Bauer die Anfechtung des Testamentes nicht nur unterlassen, sondern dieses "getreulich zu erfüllen" versprochen hat. Einerseits hat Ferdinand Bloch-Bauer die Meinung vertreten, die Klimtbilder seien „nicht Eigentum der Erblasserin, sondern des erblasserischen Witwers“, andererseits verspricht er die getreuliche Erfüllung; von dieser Erklärung sind sämtliche Bitten von Adele Bloch-Bauer umschlossen.
Es ist daher zu fragen, wie die Erklärung Ferdinand Bloch-Bauers zu werten ist, und kann wohl mit den klagenden Parteien unstrittig unterstellt werden, dass Ferdinand Bloch-Bauer jedenfalls erreichen wollte, dass das Verlassenschaftsverfahren reibungslos und rasch zu einem klaren Ende kommt. Um Diskussionen zu vermeiden, vielleicht auch aus grundsätzlich ganz anderen Überlegungen, die zu seiner Erklärung führten, wollte er mit dieser Sorge dafür tragen, dass der testamentarische Wille seiner Gattin inhaltlich jedenfalls erfüllt wird. Er wollte sicherstellen, dass der wahre Wille gemäß dem Testament umgesetzt wird, womit dieser auch von Ferdinand Bloch-Bauer vollinhaltlich akzeptiert worden ist. Hinzutritt, dass – wie im Sachverhalt bereits ausgeführt – auch die österreichische Staatsgalerie Kenntnis vom Vermächtnis von Adele Bloch-Bauer hatte, unabhängig davon, ob sie gemäß Punkt 4. der Anlage zu der in der Abschrift des Vermögensbekenntnisses vom 7.I.1926 (Originalbezeichnung) enthaltenen Fassung „verständigt“ wurde oder auf anderem Wege hievon erfuhr. Richtig ist nämlich auch, dass die österreichische Staatsgalerie Ansprüche aus dem Testament ableitete, was durch die Schreiben der Österreichischen Galerie nach 1945 bestätigt wird.
Es stellt sich daher die Frage, ob die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren vollkommen irrelevant ist, eine zumindest ihn selbst bindende Erklärung darstellt, an deren Inhalt er gebunden ist (in diesem Sinne vergleiche die Ausführungen des LG Wien vom 25.04.1900, Cg III/ 75/ 00, zitiert nach OGH, GlUNF 1179, die allerdings vom OGH nicht geteilt wurde) oder ob dieser Erklärung – soferne sie nicht vollkommen sinnlos gewesen wäre – doch zumindest ein rechtsgeschäftlicher Wille zugrunde liegt.

Bei rechtsgeschäftlicher Deutung verweisen die klagenden Parteien zwar richtigerweise darauf, dass „der Richter im Verlassenschaftsverfahren“ kein Organ der Republik Österreich sei, dass „zur Annahme einer Anerkenntniserklärung zugunsten der Republik Österreich befugt“ sei, doch verkennen die klagenden Parteien hiebei, dass gemäß der bereits zitierten Anlage die österreichische Staatsgalerie vom Vermächtnis der Adele Bloch-Bauer zu „verständigen“ ist. Wenngleich der Nachweis der Zustellung hierüber fehlt, von der jedoch grundsätzlich auszugehen ist, so ist doch auf Basis des gesamten Sachverhaltes vollkommen klar, dass die österreichische Staatsgalerie vom Testament von Adele Bloch-Bauer sowie von der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer wusste, zumal es engste Kontakte zwischen Ferdinand Bloch-Bauer und Direktor Dr. Franz Haberditzl gab. Hiezu wurde bereits im Sachverhalt ausführlich Stellung genommen, die Voraussetzungen für einen Anerkenntnisvertrag zwischen Ferdinand Bloch-Bauer und der österreichischen Staatsgalerie liegen daher durchaus vor, zumal der Anerkenntnisvertrag an keine Formvorschrift gebunden ist und sohin lediglich durch Willensübereinkunft der Parteien nach den allgemeinen Vertragsregeln des ABGB zustandekommt. Das Anerkenntnis ist nämlich ein Feststellungsvertrag, in dem eine Partei durch einseitiges Nachgeben das von ihr bezweifelte Recht im vollem Umfange zugesteht, durch die Erklärung Ferdinand Bloch-Bauers sind eben sämtliche allfällige Zweifel im Zusammenhang mit dem Testament beseitigt worden. Seine Erklärung ist daher durchaus im Sinne eines Offerts zum Abschluss eines Anerkenntnisvertrages zu verstehen; dieses Offert wurde von Direktor Dr. Haberditzl angenommen, mangels Formvorschriften waren weitere Schritte auch nicht geboten.
Sollte hingegen – wie die klagenden Parteien auch ausführen – sich Adele Bloch-Bauer bezüglich der Vorstellung, die Klimtbilder wären in ihrem Eigentum, in einem Irrtum befunden haben, weil sie in Wahrheit Ferdinand Bloch-Bauer selbst gehörten, so hätte dieser zweifelsfrei die Möglichkeit gehabt, dieses Legat seiner Frau zugunsten der österreichischen Staatsgalerie nach § 572 ABGB anzufechten. Gerade dies tat Ferdinand Bloch-Bauer jedoch nicht, ganz im Gegenteil, er bestätigt, die verschiedenen Bitten seiner Gattin „getreulich zu erfüllen“. Ferdinand Bloch-Bauer hat damit jedenfalls sich der Anfechtungsmöglichkeit begeben, auf sein Anfechtungsrecht verzichtet und damit auch den letzten Willen seiner Gattin bestätigt. 
1.4. Man kann die Erklärung Ferdinand Bloch-Bauers rechtlich auch als Schenkungsversprechen im Sinne des § 943 ABGB qualifizieren, also als einen Vertrag, durch den sich Ferdinand Bloch-Bauer verpflichtet hat, unentgeltlich über die Klimtbilder zu disponieren. Gleichzeitig ist aus der Aktenlage nachweisbar, dass mit der Bitte von Ferdinand Bloch-Bauer, die sechs Bilder im Zimmer seiner Gattin weiterbehalten zu dürfen, eine Vereinbarung über ein Besitzkonstitut vorgelegen ist, sodass in dem hier vorliegenden Fall gemäß der Entscheidungen des OGH vom 27.11.1991, 2 Ob 587/91 (= JBl 1992; 791), und OGH vom 23.10.1991, 3 Ob 575/91 (= ecolex 1992, 161), dem Schutzzweck des 
§ 943 ABGB Genüge getan wird, sodass es in diesem Fall keines Notariatsaktes gemäß 
§ 1 Abs. 1 lit. d NotAktsG bedarf. Sinn der ansonsten grundsätzlichen Regelung des Erfordernisses eines Notariatsaktes ist es nämlich, Schutz vor Übereilungen von leicht mündlich ausgedrückten Schenkungsversprechen zu gewähren: Da Ferdinand Bloch-Bauer auch in weiterer Folgezeit an seinem Versprechen festhielt und im Jahre 1936 das Bildnis Schloß Kammer am Attersee der österreichischen Staatsgalerie übergab, ist jedenfalls davon auszugehen, dass er selbst an seinem Versprechen festhielt und dementsprechend disponierte. Es ist auch nicht einzusehen, warum zwischen den einzelnen Bildern zu differenzieren sein sollte, jedenfalls wurde auch die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer gemäß Aktenlage in der gesamten Korrespondenz nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere von den Erben und deren Rechtsvertretung Dr. Gustav Rinesch nie angezweifelt; im Gegenteil, Rinesch beruft sich in allen Schreiben ausdrücklich nicht nur auf das Testament von Adele Bloch-Bauer, sondern auch auf die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer (vgl. hiezu bspw. sein Schreiben an Gazarolli vom 12. April 1948:

„Die Erben Bloch-Bauer anerkennen den letzten Willen der im Jahre 1925 verstorbenen Frau Adele Bloch-Bauer vom 19.1.1923 sowie die Erklärung, die der ebenfalls bereits verstorbene Herr Ferdinand Bloch-Bauer zur GZ A II-14/25 des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien abgegeben hat und mit welcher er sich zur Erfüllung der Bitte seiner verstorbenen Gattin bezüglich der 6 Gemälde von Klimt verpflichtet hat.“
Klar ist sohin, dass die Erben selbst – wie auch Ferdinand Bloch-Bauer selbst – dieser Erklärung Rechtsverbindlichkeit beimessen.
Unklar ist, was die klagenden Parteien mit der Ausführung „selbst wenn ein Schenkungsversprechen vorliegt, so wird dieses ausdrücklich auf Grund des Motivirrtums von Ferdinand Bloch-Bauer angefochten“, ausdrücken möchten, zumal es zwar richtig ist, dass Schenkungen wegen Motivirrtums angefochten werden können, doch ist selbst dann, wenn man unter Berücksichtigung von Rummel (Kommentar zum ABGB³, Band I, RZ 8 zu 
§ 901 ABGB) von einer 30-jährigen Verjährung ausgeht, festzuhalten, dass auch die lange Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist. Hinzutritt, dass weder Ferdinand Bloch-Bauer noch seine Erben nach 1945 je daran dachten, diese Erklärung im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens je anzufechten, zumal eben damit jene Rechtssicherheit auch geschaffen wurde, die ergänzend zum Testament sicherstellte, dass dem Vermächtnis von Adele Bloch-Bauer Rechnung getragen wurde. 
1.5. Soferne die klagenden Parteien argumentieren, dass die Übergabe des Gemäldes Schloß Kammer am Attersee durch Ferdinand Bloch-Bauer im Jahre 1936 weder auf der letztwilligen Verfügung von Adele Bloch-Bauer noch der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren basiere, sondern ein davon vollkommen losgelöster Akt sei, "der keinen Anspruch auf Schenkung weiterer Gemälde" begründe, so ist ihr zu erwidern, dass gemäß des die Übernahme bestätigenden Schreibens von Direktor Dr. Haberditzl vom 25. November 1936 ausdrücklich auf die "Widmung von "Adele und Ferdinand Bloch-Bauer"“ abgestellt wird, sodass es einfach nicht richtig ist, dass kein Bezug zur Vergangenheit vorliegt. Haberditzl war sowohl mit Adele als auch mit Ferdinand Bloch-Bauer bestens bekannt, natürlich wusste er vom Legat der Erblasserin und von der Erklärung des Witwers hiezu Bescheid.

Darüber hinausgehend verwundert es auch, warum bei der von den klagenden Parteien getroffene conclusio des unbelasteten Eigentums von Ferdinand Bloch-Bauer das Gemälde Schloß Kammer am Attersee nie rückgefordert worden ist. Sowohl im US-amerikanischen Verfahren als auch in der nunmehr dem Schiedsgericht vorliegenden Fragestellung gemäß Punkt. 6 des Arbitration Agreement wird nämlich ausdrücklich nur auf die Gemälde Adele Bloch-Bauer I und II, Apfelbaum, Buchenwald (Birkenwald) sowie Häuser in Unterach am Attersee abgestellt, Schloß Kammer am Attersee hingegen spielt keine Rolle. Hieraus kann nur der Schluss gezogen werden, dass nach Ansicht der klagenden Parteien bezüglich dieses Bildes dem Ergebnis des Verlassenschaftsverfahrens Rechnung getragen worden ist, was demnach dann aber wohl für alle vom Testament von Adele Bloch-Bauer umfassten Gemälde zu gelten hat.
Zusammenfassend kann jedenfalls aus dem Vorgesagten nicht der Schluss gezogen werden, dass „Ferdinand Bloch-Bauer am 13.03.1938 unbelastetes Eigentum an den klagsgegenständlichen Gemälden und auch keine obligatorischen Verpflichtungen  gegenüber der beklagten Partei hatte“. Ihn als „ursprünglichen Eigentümer" zu bezeichnen, gründet jedenfalls nur in der von ihm selbst aus unklarer Motivlage heraus abgegebenen Erklärung im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens nach Adele Bloch-Bauer 1925/ 26, wobei er allerdings ebenso verspricht, die Bitten seiner verstorbenen Gattin „getreulich zu erfüllen“. Aus dem gesamten Akteninhalt, insbesondere aus dem bereits mehrmals zitierten Schreiben von Adele Bloch-Bauer an Direktor Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 
09. November 1919 sowie aus der Empfangsbestätigung des nämlichen Direktors der österreichischen Staatsgalerie vom 12. April 1919 ( "...sechs Gemälde und zwar zwei Porträts und vier Landschaften von G u s t a v  K l i m t  aus dem Besitze von Frau Bloch-Bauer, ... in Verwahrung genommen zu haben ..." ) geht aber unmissverständlich hervor, dass Adele Bloch-Bauer selbst Eigentümerin der klagsgegenständlichen Bilder von Gustav Klimt gewesen ist, über welche sie mittels Legats zugunsten der österreichischen Staatsgalerie rechtsgültig verfügte. Sie selbst kaufte auch Skizzen des Malers Gustav Klimt. Der Sachverhalt jedenfalls gibt keine Basis für die rechtliche Schlussfolgerung der klagenden Parteien, Ferdinand sei der „ursprüngliche Eigentümer“.
1.6. Grundsätzlich ist auch zu betonen, dass durch über 50 Jahre hindurch nie eine Forderung auf Rückerstattung der klagsgegenständlichen Bilder sowie des Bildnisses Schloß Kammer am Attersee erfolgt ist, sodass die auf das Eigentum gestützten Ansprüche der klagenden Parteien verjährt sind und die beklagte Partei auch durch Ersitzung Eigentum erworben hat; der Einwand der Verjährung wird sohin erhoben. 
2. Zum Tatbestand gemäß § 1 Ziff. 1 Kunstrückgabegesetz 1998:

In dem hier von den klagenden Parteien angesprochenen und interessierenden Fall des 
§ 1 Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen, BGBl I Nr. 181/1998, wird darauf abgestellt, dass die Kunstgegenstände Gegenstand von Rückstellungen an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes wegen waren und nach dem 08. Mai 1945 im Zuge eines daraus folgenden Verfahrens nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung, StGBl. Nr. 90/1918, unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen sind und sich noch im Eigentum des Bundes befinden. 
Ratio legis ist, dass der Gesetzgeber durch diese gesetzliche Regelung aus dem Jahr 1998 eine „Praxis“ von Behördenverhalten rückgängig machen wollte, nämlich den Einbehalt von ehemals durch das NS - Regime entzogenen Kunstgegenständen gegen Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung für andere Kunstgegenstände. Durch dieses Gesetz wird also die Praxis eines verpönten do ut des sanktioniert, welches die klagenden Parteien als "Zug um Zug" Leistung qualifiziert haben.
Zu prüfen ist daher primär die Frage, ob Kunstgegenstände im Rahmen des hier sanktionierten „Tauschhandels“ unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen sind und sich noch im Eigentum des Bundes befinden:
Die seitens der klagenden Parteien vorangestellte Sachverhaltsdarstellung, wonach „das Einschreiten von Dr. Rinesch den Zweck gehabt“ hätte „die Rückstellung der klagsgegenständlichen Klimt-Gemälde an die rechtmäßigen Eigentümer bzw. deren Rechtsnachfolger von Todes wegen zu erreichen“, kann nicht gefolgt werden. Im Gegenteil, aus dem gesamten Korrespondenzwechsel, insbesondere aus der Korrespondenz im Jahre 1948, unter anderem der Korrespondenz mit Robert Bentley vom 11. April 1948 sowie auch beispielsweise aus der Korrespondenz mit seinem Anwaltskollegen Dr. Skrein vom 
11. Mai 1948, geht klar hervor, dass Rinesch von der Rechtsverbindlichkeit des Legates von Adele Bloch-Bauer sowie der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren ausgegangen ist und dies auch kundtat. Richtig ist  lediglich, dass Rinesch am Beginn der Korrespondenz im Jahre 1945, zu welchem Zeitpunkt er nur beauftragt war, überhaupt festzustellen, was Inhalt von Rückforderungsansprüchen sein könnte, in der seinem Schreiben vom 28. September 1945 angefügten Liste zwei der klagsgegenständlichen Bilder, nämlich "Gustav Klimt, Apfelbaum" und "Gustav Klimt, Birkenwald" anführte. Zu bemerken ist hiebei jedoch, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Wissensstand über das Testament von Adele Bloch-Bauer hatte, nachdem er davon sowie von der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer Kenntnis erlangt hatte, legte er in vollkommen unmissverständlicher Wortwahl dar, dass er von der Rechtsverbindlichkeit des Legats von Adele Bloch-Bauer sowie der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer und daher von der Rechtsmäßigkeit des Anspruches der Republik Österreich ausgeht. Als Beispiel sei nur auf die Ausführungen in seinem Schreiben vom 11. April 1948 an Robert Bentley verwiesen, in welchem er unter Hinweis auf das Legat und die Erklärung "des Onkels": ausführt:
„Dadurch hat die österr. Galerie zweifellos einen Rechtsanspruch, wie auf ein Legat, erworben und das Testament wird zur Erfüllung gelangen müssen."
Es ist daher vollkommen unrichtig, zu unterstellen, die Bemühungen von Rechtsanwalt 
Dr. Rinesch hätten das Ziel gehabt, die Rückstellung gegenständlicher Bilder zu erreichen; Rinesch war bemüht, die durch das NS – Regime entzogene Sammlung von Ferdinand Bloch-Bauer zu rekonstruieren und restituiert zu erhalten, zu welcher aber nicht die klagsgegenständlichen Bilder sowie das Gemälde Schloß Kammer am Attersee gehörten. Die gegenständlichen Klimtbilder waren jedenfalls seit Bekanntheit des Testaments für ihn immer ein separatum, welches vollkommen losgelöst von den Ansprüchen der Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer zu sehen ist und welches der Republik Österreich zusteht. In diesem Sinne bemühte er sich auch, die Österreichische Galerie bei Rückgewinnung des in den Städtischen Sammlungen der Gemeinde Wien befindlichen Gemäldes Buchenwald (Birkenwald) zu unterstützen, ebenso bei der Rückerlangung des Gemäldes Schloß Kammer am Attersee und erfolgte auch in diesem Sinne die Übergabe des Bildnisses Häuser in Unterach am Attersee im Jahr 1948 aus der Wohnung von Karl Bloch-Bauer.

Aber selbst wenn man von dem von den klagenden Parteien unterstellten Sachverhalt ausgeht, so ist die Rechtsausführung, dass nämlich das Gesetz nicht auf  die "tatsächliche" Übergabe bzw. auf ein formelles "Rückstellungsverfahren" abstelle, unrichtig:

Richtig ist zwar, dass bei der Interpretation von generell abstrakten Normen gemäß 
§ 6 ABGB vom Gesetzeswortlaut auszugehen ist, doch ist umgekehrt auch zu erwähnen, dass unter Berücksichtigung der von den klagenden Parteien ansonsten angeführten Interpretationsmethoden "der äußerst mögliche Wortsinn die Grenze jeglicher Auslegung absteckt" (Larenz, Methodenlehre, 310). Der Gesetzeswortlaut lautet nämlich im hier interessierenden Teil „Gegenstand von Rückstellungen an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes wegen waren und nach dem 08. Mai 1945 im Zuge eines daraus folgenden Verfahrens nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung, StGBl Nr. 90/1918, unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen sind und sich noch im Eigentum des Bundes befinden.“ 
Dies setzt voraus, dass die gegenständliche Sache

· Gegenstand eines Rückstellungsverfahrens war und

· auf Basis des Ausfuhrverbotsgesetzes 1918 unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen ist
An diesem Gesetzestext kann kein Zweifel bestehen, § 6 ABGB lässt die von den klagenden Parteien angewandte Interpretation jedenfalls nicht zu, unabhängig davon, dass das hiefür von den klagenden Parteien angeführte Argument weder auf Basis des Sachverhaltes noch aus grundsätzlichen Überlegungen heraus stichhaltig ist:

Tatsächlich waren gegenständliche Klimtbilder nie Gegenstand auch nur eines einzigen Rückstellungsantrages, die von Rechtsanwalt Dr. Rinesch mit Schreiben vom 28. September 1945 übermittelte Liste bezieht sich laut Text des Schreibens expressis verbis darauf,

„ohne den Absichten meines Mandanten im einzelnen vorgreifen zu wollen, bin ich beauftragt, Nachforschungen … anzustellen, …“.

Ein Rückstellungsantrag ist nie erfolgt, auch ein Rückstellungsverfahren wurde nie durchgeführt und wurde auch nie um eine Ausfuhrgenehmigung für die gegenständlichen Bilder angesucht, geschweige den ein Verfahren nach den Bestimmungen des Ausfuhrverbotsgesetzes 1918 durchgeführt; ein "unentgeltlich"-er Übergang in das Eigentum des Bundes im Zuge eines solchen Verfahrens ist daher ebensowenig erfolgt. Allein der Sachverhalt widerstreitet den Schlussfolgerungen der klagenden Parteien, zumal unter ausdrücklichem Hinweis auf das Testament von Adele Bloch-Bauer und der Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer, Rechtsanwalt Rinesch nach Rücksprache mit seiner Mandantschaft, zitiert nach seinem Schreiben an Robert Bentley vom 11. April 1948 ("Du bist ja ohnedies, (Dein Schreiben vom 8.3.) einverstanden, dass es geschieht" ), keine Schritte, geschweige den Anträge bezüglich der gegenständlichen Bilder stellte; Rinesch stellte sohin weder einen Antrag auf Rückstellung noch einen Antrag auf Ausfuhr gegenständlicher Bilder.
Die von den klagenden Parteien unterstellte Gleichwertigkeit von „schützenswerte(n)“ Interessen liegt nicht vor, ratio legis ist eben unter konkret im Gesetz bestimmten Voraussetzungen den Bundesminister für Finanzen zu ermächtigen, Gegenstände auf Basis des Kunstrückgabegesetzes 1998 zu übereignen; für eine den äußerst möglichen Wortsinn überschreitende Auslegung – wie ihn die klagenden Parteien schon auf Basis der "grammatikalischen Interpretation" als gegeben darstellt – besteht weder auf Grund der ratio legis, noch nach den Auslegungsregeln des ABGB ein Anlass.
In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1390 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP) wird nämlich überdies bezüglich der Zielvorgaben in concreto jene Kategorie umschrieben, die auch in den Gesetzestext Eingang gefunden hat:

„1. Kunst- und Kulturgegenstände, die im Zuge von Verfahren nach dem Ausfuhrverbotsgesetz zurückbehalten wurden und als „Schenkungen“ oder „Widmungen“ in den Besitz der Österreichischen Museen und Sammlungen eingegangen sind. Sämtliche, der in diese Kategorie einzureihenden Kunstgegenstände waren bereits Gegenstand von Rückstellungen, wurden auch tatsächlich an die Eigentümer zurückgestellt und sind daher auch entsprechend gut dokumentiert. Im Gegenzug für die Erteilung einer Ausfuhrbewilligung nach dem Ausfuhrverbotsgesetz wurde mit den Ausfuhrwerbern vereinbart, dass einzelne dieser Werke an Österreichische Museen gehen sollten. Aus heutiger Sicht und auf Grund der Tatsache, dass bei den beiden Kunst- und Kulturbereinigungsgesetzen die Anwendung der Bestimmung des Ausfuhrverbotsgesetzes ausdrücklich ausgenommen wurde, ist die damals gewählte Vorgangsweise nicht zu rechtfertigen.“

Ratio legis des Gesetzes ist es daher, dass im Zuge von Verfahren nach dem Ausfuhrverbotsgesetz, denen Rückstellungsverfahren vorausgingen, die in diesem Zusammenhang vorgenommenen „Schenkungen“ oder „Widmungen“ zugunsten österreichischer Museen durch Übereignung an die damaligen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger rückabzuwickeln sind. Ausschließlich diese, im "Gegenzug für die Erteilung einer Ausfuhrbewilligung" erhaltenen Kunstwerke sind von dieser Regelung erfasst, für darüber hinausgehende, vermeintlich „schützenswerte“ Zusatzüberlegungen besteht kein Raum, unabhängig davon, dass dies auch nicht durch die Sachverhaltslage gedeckt ist. Die gegenständlichen Bilder waren keinesfalls „Gegenstand von Rückstellungen“ an die ursprünglichen Eigentümer, sondern lediglich Gegenstand von Nachforschungen 
Dris. Rinesch, welcher nachfolgend sofort, beispielsweise in seinem Schreiben an Robert Bentley am 11. April 1948 unter Bezugnahme auf das Testament und die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer schrieb:

„Dadurch hat die österr. Galerie zweifellos einen Rechtsanspruch, wie auf ein Legat, erworben und das Testament wird zur Erfüllung gelangen müssen.“
Im Schreiben an Dr. Rudolf Skrein vom 11. Mai 1948 schreibt er:

„Meines Erachtens hat daher die Österr. Galerie heute sowohl gegen die Erben Ferdinand Bloch-Bauer´s als auch gegen andere Personen, welche Klimt-Bilder aus dieser Sammlung besitzen, den Anspruch auf Herausgabe des Legates.“

Richtig verweisen die klagenden Parteien weiters darauf, dass eine weitere Voraussetzung der unentgeltliche Übergang in das Eigentum des Bundes ist. Den dazu korrespondierenden Ausführungen kann jedoch nicht gefolgt werden: So schreiben die klagenden Parteien, dass die gegenständlichen Gemälde auf Grund der „Vereinbarung vom 10. 04. 1948“ „unentgeltlich in das Eigentum der Beklagten übertragen“ worden seien. Diese Vereinbarung, die früher im Sachverhalt als angenommene "Verzichtserklärung", beschrieben wurde, ist nicht bekannt. Die klagenden Parteien stützen sich hiebei offenkundig auf die zum Schreiben Dris. Rinesch führenden Gespräche, die auch im Schreiben vom 12. April 1948 von Direktor Dr. Garzarolli an Rechtsanwalt Dr. Grimm mit den Worten wiedergegeben werden, nämlich, 

„dass die genannten Erben das Legat ihrer Mutter Frau Adele Bloch-Bauer, sechs Gemälde von Gustav Klimt an die Österreichische Staatsgalerie betreffend, anerkennen …“

Rinesch selbst bestätigt in seinem Schreiben vom 12. April 1948 an Garzarolli:

„Die Erben Bloch-Bauer anerkennen den letzten Willen der im Jahre 1925 verstorbenen Frau Adele Bloch-Bauer vom 19.1.1923 sowie die Erklärung, die der ebenfalls bereits verstorbene Herr Ferdinand Bloch-Bauer zur GZ A II-14/25 des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien abgegeben hat und mit welcher er sich zur Erfüllung der Bitte seiner verstorbenen Gattin bezüglich der 6 Gemälde von Klimt verpflichtet hat.“
Vereinbarungen über unentgeltliche Eigentumsübertragungen sehen anders aus: Rinesch und Garzarolli verweisen auf das Legat, weiters auf die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer. Das Anerkenntnis selbst bestätigt sohin nur die bereits bestehenden Ansprüche der Republik Österreich. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein unentgeltlicher Eigentumsübergang auf Basis dieser Vereinbarung erfolgte sohin nicht, im Gegenteil dieses Anerkenntnis bestätigt lediglich die bereits zu diesem Zeitpunkt vorliegende Rechtslage, basierend auf Vorgängen lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Erklärung Dris. Rinesch stellt sohin lediglich auf den bereits gegebenen Rechtsstatus ab. Hiefür spricht auch, dass Rinesch – soferne er „Schenkungen“ oder „Widmungen“ im "Gegenzug für die Erteilung einer Ausfuhrbewilligung"  nach dem Ausfuhrverbotsgesetz für andere Kunstgegenstände erlangt hätte, dies ausdrücklich auch festgehalten hätte. Gerade dem Restitutionsexperten Rinesch zu unterstellen, übliche anwaltliche Vorsicht hier außer Acht gelassen zu haben, widerstreitet seiner hohen Professionalität.
Dass nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 „lediglich irgendein sachlicher Zusammenhang zwischen einem Ausfuhrbewilligungsverfahren und der Rückstellung von (auch davon nicht betroffenen) Kunstgegenständen“ ausreiche, ist zwar argumentierbar, widerstreitet aber dem klaren Wortlaut des Gesetzes. Irgendein Zusammenhang reicht nicht aus, es muss ein unmittelbarer Zusammenhang im Sinne eines do ut des, eines im "Gegenzug“  bestehen, damit die Voraussetzung des § 1 Ziff. 1 leg.cit. erfüllt ist.
Interessant ist, dass die klagenden Parteien in weiterer Folge ihre Ausführungen plötzlich auf eine lediglich „intendierte“ Ausfuhr abstellen. So wird bereits ein ledigliches Motiv, welches noch dazu gar nicht bekannt sein muss, als Kriterium für das Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 genannt. Eine Erwiderung hiezu erübrigt sich, Gesetze sind nach den Auslegungsregeln des § 6 ABGB und der hiezu entwickelten Methodenlehre zu interpretieren, der Rest ist Spekulation. 
Vielmehr ist dem Gesetzgeber zu unterstellen, dass er die Restitution von konkreten Voraussetzungen abhängig machen wollte, wie sie eben in den Gesetzestext letztendlich Eingang gefunden haben; die auch von den klagenden Parteien angesprochene „richtige Interpretation“ lässt keinen anderen Schluss als jenen zu, dass nur bei Vorliegen der Voraussetzungen von der Ermächtigung Gebrauch zu machen ist. Ermächtigungsgesetze sind grundsätzlich einschränkend zu interpretieren.

Soferne die klagenden Parteien vermeinen, von einer „planwidrigen Regelungslücke“ ausgehen zu können, so sind sie primär aufgefordert, dies darzustellen. Bloß weil eine vorhandene, abschließende gesetzliche Regelung im Rahmen eines Ermächtigungsgesetzes nicht die Überlegungen der klagenden Parteien trägt, liegt deswegen noch keine planwidrige Regelungslücke vor. Für die Anwendung einer Analogie besteht auf Grund des klaren Wortlautes des Gesetzes kein Raum; "Maßstab kann nämlich nur die gesamte geltende Rechtsordnung sein, die hinsichtl. des zu beurteilenden Falles eine „planwidrige“ Unvollständigkeit", dh. eine nicht gewollte Lücke, erkennen lässt" (Rummel, Kommentar zum ABGB³, Band I, RZ 2 zu § 7). Dass in concreto eine nicht gewollte Lücke vorliege, widerstreitet jedenfalls der klaren Aussage in den bereits zitierten Erläuterungen zur Regierungsvorlage. Dieses Gesetz wollte bewusst auf jene Tatbestände einschränken, in denen „Schenkungen“ und „Widmungen“ im "Gegenzug" zur Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen nach dem Ausfuhrverbotsgesetz der Republik Österreich zugekommen sind, nur für diesen Fall wollte das Gesetz regeln; darüber hinausgehende Intentionen sind dem Gesetzgeber fremd, eine Unvollständigkeit liegt sohin nicht vor.

Richtig ist, dass als weitere Voraussetzung gemäß der angeführten Gesetzesbestimmung in § 1 Abs. 1 leg.cit. sich die Gegenstände auch „noch im Eigentum des Bundes befinden“ müssen. Die dazu korrespondierende kurze Behauptung, „auf Grund der mündlichen Vereinbarung von Dr. Rinesch vom 10.04.1948 und der Übergabe der Bilder durch traditio brevi manu bzw. Übergabe des Gemäldes Häuser in Unterach am Attersee“, habe der Bund „Eigentum erworben“ ist - wie bereits im Sachverhalt sowie auch mehrmals bereits in den Ausführungen zur Rechtslage betont - unrichtig. Die Anerkenntniserklärung Dris. Rinesch bezog sich auf einen bereits früher bestehenden rechtlichen Anspruch der Republik Österreich, auch ohne die Vorgänge im Jahr 1948 ist der Anspruch der Republik Österreich auf die klagsgegenständlichen Bilder gegeben. Richtig ist aber jedenfalls, dass die klagsgegenständlichen Bilder sich nach wie vor in der Österreichischen Galerie befinden und ist auch richtig, dass sie im Eigentum der Republik Österreich stehen.

Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass die Voraussetzungen des § 1 Ziff. 1 des Kulturrückgabegesetzes 1998 (mit Ausnahme des Eigentums des Bundes an gegenständlichen Bildern) nicht vorliegen; wie bereits dargestellt, waren die klagsgegenständlichen Bilder weder Gegenstand von Rückstellungen an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger, noch waren die klagsgegenständlichen Bilder Gegenstand eines Verfahrens nach dem Ausfuhrverbotsgesetz 1918, in dessen Zuge sie unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen wären.

3. Zum Tatbestand gemäß § 1 Ziff. 2 Kunstrückgabegesetz 1998:

Soferne die klagenden Parteien vermeinen, dass der Anspruch auf 
§ 1 Ziff. 2 Kunstrückgabegesetz 1998 basiert, in dem die Gegenstände zwar rechtsmäßig in das Eigentum des Bundes übergegangen sind, jedoch zuvor Gegenstand eines Rechtsgeschäftes gemäß dem Nichtigkeitsgesetz gewesen seien und sich noch im Eigentum des Bundes befänden, so ist hier darauf zu verweisen, dass auch Welser/Rabl (sowohl in der ersten als auch in der zweiten Fassung ihres Gutachtens) dies schon deshalb ausschließen weil mit dieser Bestimmung nur ein Eigentumserwerb von Dritten erfasst sein sollte (vgl. beispielsweise Welser/Rabl, Seite 169f.). 

Die bereits zitierten Erläuterungen zur Regierungsvorlage des Kunstrückgabegesetzes 1998 führen als Begründung für die interessierende Bestimmung der Ziff. 2 aus:

„Einige Museumsdirektoren haben in der Nachkriegszeit im guten Glauben Kunstgegenstände am Kunstmarkt bei befugten Händlern erworben, wobei sich erst zu einem späteren Zeitpunkt Zweifel an der Unbedenklichkeit der Herkunft ergeben haben. Im Zuge der Provenienzforschung sind Fälle dieser Art bekannt geworden.“

Dieser Regelungsbereich ist jedenfalls durch den gegenständlichen Sachverhalt nicht angesprochen.

Zwar verweisen in diesem Zusammenhang die klagenden Parteien auf die Tätigkeiten von Rechtsanwalt Dr. Führer betreffend der Bilder Adele Bloch-Bauer I und Adele Bloch-Bauer II sowie Apfelbaum, doch übersehen sie, dass jedenfalls die Übergabe aller Bilder ins Eigentum der Republik Österreich entweder auf das von Adele Bloch-Bauer angeordnete Legat im Testament von 1923 oder auf die Erklärung von Ferdinand Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren zurückzuführen sind; hinzutritt, dass die drei übrigen Gemälde aus dem Klimt - Legat erst nach dem Zweiten Weltkrieg von der Republik Österreich erlangt werden konnten, nämlich durch direkte Übergabe des Bildes Häuser in Unterach aus der Wohnung von Karl Bloch-Bauer im Jahre 1948, durch Einigung mit der Stadt Wien im selben Jahr bezüglich des Bildnisses Buchenwald (Birkenwald) und durch den Rückstellungsvergleich mit Gustav Ucicky im Jahre 1949 bezüglich des Bildes Schloß Kammer am Attersee.

Das Nichtigkeitsgesetz selbst stellt vom Regelungsbereich auf Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen während der deutschen Besetzung Österreichs ab, soferne diese im Zuge der durch das Deutsche Reich erfolgten "politischen und wirtschaftlichen Durchdringung" vorgenommen worden sind. Dass bei den hier relevanten Willenserklärungen von Adele Bloch-Bauer und Ferdinand Bloch-Bauer aus den 20-iger Jahren diese politische oder wirtschaftliche Durchdringung durch das Deutsche Reich nicht vorliegt, bedarf keiner weiteren Ausführung. Für die Anwendung des Nichtigkeitsgesetzes in concreto ist daher kein Raum.

Dass in Zusammenhang mit den Handlungen Führers die faktische Übergaben – wenngleich nicht an die Republik Österreich – verfrüht erfolgt sind, nämlich vor dem Tod von Ferdinand Bloch-Bauer, rechtfertigt aber keineswegs eine Rückgängigmachung, zumal die erfolgten Übergaben letztendlich ausdrücklich als rechtens erfolgt von seinen Erben anerkannt wurden. Dies ist jedenfalls aus der Erklärung von Rechtsanwalt Dr. Rinesch vom 10. April 1948 abzuleiten.

Zu bemerken ist nur noch, dass das Nichtigkeitsgesetz zwar eine absolute Nichtigkeit vorsieht, jedoch nicht „self - executing“ ist. Dies bedeutet, dass es zur Durchsetzung der Nichtigkeit einer Geltendmachung im Wege eines auf eines der Rückstellungsgesetze gestützten Begehrens bedurft hätte, was aber ebenfalls nicht erfolgt ist. Auch darin liegt eine zumindest konkludente Genehmigung der von Rechtsanwalt Dr. Rinesch vertretenen Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer, welcher überdies – wie bereits ausgeführt – dies auch schriftlich bestätigte.

Auch der zweite Tatbestand des § 1 Ziff. 2 leg.cit. liegt sohin nicht vor, da 
§ 1 Ziff. 3 des Kunstrückgabegesetzes 1998 nicht in Betracht zu ziehen ist, ist daher abschließend festzuhalten, dass keine der Voraussetzungen gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen, BGBl. I Nr. 181/1998 vorliegt, sodass die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe der klagsgegenständlichen Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer nicht gegeben sind.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Republik Österreich daher rechtmäßiger Eigentümer der Gemälde Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II, Apelbaum, Buchenwald (Birkenwald) und Häuser in Unterach am Attersee von Gustav Klimt ist und dass mangels Vorliegen der Voraussetzungen des Kunstrückgabegesetzes 1998 der Rückgabeanspruch der klagenden Parteien jeglicher Grundlage entbehrt.

V.: ad Summary and Factual Background of Ferdinand Bloch-Bauer Klimt Case:

Datiert mit 21. Juli 2005 legt der Anwalt E. Randol Schoenberg das in der Überschrift bezeichnete Ergebnis seiner eigenen Recherchen vor, wobei bezeichnenderweise bereits in der Überschrift auf den “Ferdinand Bloch-Bauer Klimt Case” abgestellt wird. Dieser Zusammenfassung wurde bereits unter Pt. III der Sachverhalt aus der Sicht der beklagten Partei gegenübergestellt, sodass sich Ausführungen hiezu im Rahmen einer weiteren Gegenüberstellung erübrigen.

Die beklagte Partei verweist sohin ausdrücklich auf die unter Pt. III angeführte Sachverhaltsdarstellung, darüber hinausgehende historische und politische Wertungen sowie Sachverhaltsschilderungen, die sich von der dem Schiedsgericht vorliegenden Fragestellung entfernen, sind mangels Relevanz für gegenständliches Verfahren nicht weiter zu berücksichtigen. Bezüglich der rechtlichen Schlussfolgerungen ist jedenfalls davon auszugehen, dass für gegenständliches Verfahren die Ausführungen in der Schiedsgerichtsklage relevant sind, welche unter Pt. IV beantwortet worden sind, und nicht jene in diesem Summary.
Aus dem Gesamtkontext dieser Zusammenfassung ist überdies auch der Schluss zu ziehen, dass diese in Vorbereitung für das US-amerikanische Gerichtsverfahren erfolgt ist, wobei nunmehr eine Modifikation für das Schiedsgerichtsverfahren durchgeführt worden ist. Gegenstand des Schiedsgerichtsverfahrens sind aber lediglich die in Pt. 6 des Arbitration Agreement formulierten Fragestellungen. 
VI.: ad Report von Prof. Jonathan Petropoulos:
Eingangs ist zu bemerken, dass der angeführte Report von Prof. Jonathan Petropoulos vom 14.07.2005 überwiegend nicht auf Primär-, sondern auf Sekundärquellen abstellt, in dem oftmals als Quellenangabe Welser/Rabl oder Czernin genannt werden. Die Arbeit basiert auch überwiegend auf dem Quellenstand 1999, darüber hinausgehende, eigene Recherchen sind aus dem vorliegenden Report nicht erkenn- und entnehmbar. Unabhängig davon, dass dieser Report sich auch der Beurteilung des Schiedsgerichtes entzieht, welches lediglich die im Arbitration Agreement vorgelegten zwei Rechtsfragen zu lösen hat. Es ist auch festzuhalten, dass die darin getroffenen historischen Wertungen teilweise im krassen Widerspruch zu veröffentlichten Forschungsergebnissen von österreichischen Historikern stehen. 
So fällt beispielsweise auf, dass der Bericht der Österreichischen Historikerkommission, welcher sich in einem über 15.000-seitigen Werk detailliert mit der Frage der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und der nachfolgenden Restitutionsgeschichte der zweiten Republik auseinandersetzt, praktisch keine Erwähnung findet, was bei einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema wohl als eher unüblich bezeichnet werden kann. Petropoulos steht auch im krassen Widerspruch zu den bereits zitierten Forschungsergebnissen von Doz. Berthold Unfried zur Frage der Vermögensentziehung und Restitution des Vermögens von Ferdinand Bloch-Bauer, insbesondere der Brucker Zuckerfabrik, sodass daraus wohl der Schluss zu ziehen ist, dass die Petropoulos vorliegenden Quellen sich lediglich auf von Anwalt E. Randol Schoenberg vorgelegtes Quellenmaterial reduzieren; es ist auch der Eindruck zu gewinnen, dass gegenständliche Arbeit primär für die Vorlage im US-amerikanischen Gerichtsverfahren bestimmt war.
Aus dem ganzen Report ist zumindest nicht zu entnehmen, dass Petropoulos selbst zur Erzielung von Forschungsergebnissen Wiener Archive benützt hat. Ohne seine wissenschaftliche Integrität und Reputation in Frage zu ziehen, stellt sich dennoch die Frage, von welchem Blickwinkel und mit welcher Intention gegenständlicher Report vorgelegt wird.
Es ist auch nicht Aufgabe der beklagten Partei, hiezu im Detail Stellung zu nehmen, zumal – wie bereits ausgeführt – Gegenstand des Schiedsverfahrens nicht eine historische Wertung der NS-Zeit und nachfolgender Restitutionsgeschichte der Republik Österreich ist, sondern die Beantwortung von konkreten Rechtsfragen, basierend auf einem konkreten Sachverhalt. 

Eine genaue Kenntnis der deutschen Sprache und der Verwaltungsabläufe ist zumindest aus gegenständlichem Report nicht ableitbar, so wird beispielsweise das Wort Amtshandlung auf Seite 13 des Reports mit „negotiation between agencies“ übersetzt.
Historische Darstellungen und Wertungen entziehen sich jedenfalls der Notwendigkeit der weiterführenden Erörterung, zumal sie nichts mit der gegenständlichen Fragestellung zu tun haben. Es bleibt beispielsweise irrelevant, ob die Darstellung von Petropoulos bezüglich des Verlaufs der Beiratsentscheidung vom 28. Juni 1999 in der von ihm beschriebenen Art stattfand und ob Ilsebill Barta-Fliedl die von ihm zitierte Meinung auf Seite 69 des Reports vertrat oder nicht, unabhängig davon, dass die Beiratssitzungen grundsätzlich vertraulich gewesen sind. Es bleibt auch unerfindlich, woraus Petropoulos den Schluss zu ziehen vermag, dass Frau Bundesministerin Elisabeth Gehrer unter „considerable pressure – both personally in terms of her own career and on behalf of her party“ (Seite. 69) gestanden sei, und auch sein Kalkül „with this administration in power there was little likelihood of a successful appeal by the Bloch-Bauer heirs“ (ebenfalls Seite 69) ist eine wohl zeithistorisch interessante Wertung, der allerdings der Bezug zur Realität mangelt. Eine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema hätte nämlich auch die Berichte des Bildungsministeriums an den österreichischen Nationalrat berücksichtigt, in welchen detailliert die erfolgten Restitutionen seit Inkrafttreten des Kunstrückgabegesetzes 1998 aufgeschlüsselt sind. Sowohl die Stückanzahl als auch die damit verbundenen Werte stehen im krassen Widerspruch zur Annahme von Petropoulos. Weiters ist festzuhalten, dass lediglich in zwei Fällen – gegenständlichen inkludierend – der Beirat eine negative Empfehlung abgab und mangels Voraussetzungen eine Restitution nicht stattfand. In diesem Lichte sind die Ausführungen von Petropoulos weder nachzuvollziehen noch als sachlich gerechtfertigt einzustufen. Dies ist aber ein Thema der zeithistorischen Wertung, Petropoulos hat hiezu seine Meinung geäußert, andere Zeithistoriker werden in historischen, wissenschaftlichen Arbeiten wohl zu anderen Ergebnissen gelangen.
Festzuhalten ist aber jedenfalls, dass gegenständliches Schiedsgericht kein geeignetes Forum zum Austausch von historischen Meinungen, basierend auf fragwürdiger Expertise, darstellt, unabhängig davon, dass hiezu zumindest geordnetes Quellenstudium und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der österreichischen Zeitgeschichte Voraussetzung ist; gerade daran mangelt es aber dem vorliegenden Report.

VII.:
Im Detail einzugehen war daher jedenfalls auf die vorliegende Schiedsgerichtsklage und ergibt sich zusammengefasst, dass die von den klagenden Parteien beantragte Feststellung zu Unrecht begehrt wird, weswegen nachfolgende 

A n t r ä g e

gestellt werden:

1. das von den klagenden Parteien beantragte Feststellungsbegehren 
abzuweisen;
2. stattdessen

festzustellen,

dass die Republik Österreich in dem im Arbitration Agreement vom Mai 2005 unter Punkt 6 (Issues Presented) angeführten Zeitraum rechtmäßig Eigentum an den Gemälden Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II, Apfelbaum I, Buchenwald (Birkenwald) und Häuser in Unterach am Attersee erworben hat und dass die Voraussetzungen für eine unentgeltliche Rückgabe dieser Gemälde an die klagenden Parteien gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen vom 04. Dezember 1998 nicht gegeben sind. 

16. August 2005

Im Auftrag:

(Dr. Toman)



Beilagenverzeichnis:
· Artikel von Dr. Salomon Grimberg „Art & Antiques“ vom Sommer 1986 
(Beilage ./1);
· Artikel von.Dr. Stephan Koja und Andreas Kugler, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 09. Mai 2003 (Beilage ./2);
· Testament von Jeanette Bauer vom 15. April 1915, kundgemacht am 03. November 1922, BG Margarethen (Beilage ./3);
· Todfallsaufnahme von Jeanette Bauer, errichtet am 02. Oktober 1922, 
BG Bad Ischl (Beilage ./4);
· Einantwortungsurkunde, A I 445/22 des BG Margarethen vom 23. März 1923 
(Beilage ./5);
· Todfallsaufnahme von Adele Bloch-Bauer, errichtet am 14. Februar 1925, 
A II 14/25 des BG Innere Stadt Wien (Beilage ./6);
· Karteikarte der Galerie Miethke vom 17. Juli 1906 (Beilage ./7);
· Ausschnitt aus dem Werk von Alice Strobl über Gustav Klimt, Band V, „Gustav Klimt, Die Zeichnungen 1878 – 1918“, S. 224 (Beilage ./8);
· Brief von Adele Bloch an Julius Bauer vom 22. August 1903 (Beilage ./9);
· Brief von Adele Bloch-Bauer an Direktor Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 
09. November 1919 (Beilage ./10);
· Index der (K.K.) Österreichischen Staatsgalerie in Wien aus 1919 (Beilage ./11);
· Empfangsbestätigung des Direktors Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 
12. April 1919 (Beilage ./12);
· Ausschnitt aus dem Werk „Österreichische Staatsgalerie, Neuerwerbungen 
1918 – 1921", des Kunstverlages Anton Schroll & Co“ (Beilage ./13);
· handschriftliches Testament von Adele Bloch-Bauer vom 19. Jänner 1923, kundgemacht am 31. Jänner 1925 zu A II 14/1925 des BG Innere Stadt Wien (Beilage ./14);
· maschinschriftliche Abschrift des Testaments von Adele Bloch-Bauer 
(Beilage ./15);
· Einantwortungsurkunde des BG Innere Stadt Wien, A II 14/25-12 vom 
07. Jänner 1926 (Beilage ./16);
· Anträge an das BG Innere Stadt Wien zu A II 14/25 von Dr. Gustav Bloch-Bauer 
als Erbenmachthaber und Abhandlungspfleger nach Frau Adele Bloch-Bauer 
vom 07. Jänner 1926 (Beilage ./17);
· Empfangsbestätigung des Direktors Regierungsrat Dr. Franz Haberditzl vom 24. November 1936 (Beilage ./18);
· Schreiben von Direktor Dr. Haberditzl an Ferdinand Bloch-Bauer vom 25. November 1936 (Beilage ./19);
· Stellungnahme von Prof. Dr. Grimschitz gegenüber Direktor Dr. Garzarolli vom 1. März 1948 (Beilage ./20);
· Austria´s International legal status between 1938 and 1945 and Austrian Restitution efforts (Beilage ./21);
· Austrian legislation for restitution of property and payment of compensation to Holocaust victims Beilage ./22);
· Austrian Measures of restitution, compensation and social welfare for victims of national socialism (Beilage ./23);
· Artikel von Dr. Robert Holzbauer in der Tageszeitung „Die Presse“ vom 
30. Juli 2005 (Beilage ./24);
· Pro domo-Vermerk des Leiters des Institutes für Denkmalpflege vom 
24. März 1943 (Beilage ./25); 
· Anträge betreffend „Apfelbaum“ und „Birkenwald“ vom 11. Juli 1939 für die sogenannte „Reichsliste“ (Beilage ./26);
· Pro domo-Vermerk der Begehung vom 28. Jänner 1939 im Palais von Ferdinand 
Bloch-Bauer vom 02. Februar 1939 (Beilage ./27);
· Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Erich Führer an Prof. Grimschitz vom 03. Oktober 1941 (Beilage ./28);
· Schreiben von Dr. Erich Führer an die Direktion des städtischen Museums Wien vom 29. November 1957 samt weiterer Korrespondenz (Beilage ./29);

· Testament von Ferdinand Bloch-Bauer vom 08. Oktober 1942 (Beilage ./30);
· Testament von Ferdinand Bloch-Bauer vom 22. Oktober 1945 (Beilage ./31);
· in Maschinschrift und mit Beglaubigungsvermerk übertragene Transkription des 
Testaments von Ferdinand Bloch-Bauer vom 07. Jänner 1946 (Beilage ./32);
· Erbbescheinigung des BG Zürich vom 23. Mai 1947 (Beilage ./33);
· Schreiben von Ferdinand Bloch-Bauer an RA Dr. Lowatschek vom 30. August 1945 (Beilage ./34);
· Schreiben von Ferdinand Bloch-Bauer an RA Dr. Rinesch vom 
05. September 1945 (Beilage ./35);
· Historikerkommission; "Eigentumsänderungen in der Österreichischen Industrie 1938 – 
1945, Branchen- und Falldarstellungen/Teil II" (Berthold Unfried), Wien 2002 (Beilage ./36); 

· Vollmacht von Robert Bentley vom 31. Oktober 1945 an RA Dr. Rinesch 
(Beilage ./37);
· Vollmacht von Maria V. Altmann und Frederick Altmann an RA Dr. Rinesch vom 
31. Dezember 1945 (Beilage ./38);
· Beschluss der Rückstellungskommission des LG für ZRS Wien vom 27. August 1947 betreffend Bestellung von RA Dr. Rinesch zum Abwesenheitskurator von Luise Gattin (Beilage ./39);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an das Bundesdenkmalamt vom 28. Jänner 1954 
(Beilage ./40);
· Schreiben Dris. Rinesch an Prof. Dr. Grimschitz vom 28. September 1945 (Beilage ./41);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch vom 19. Jänner 1948 an Direktor Dr. Garzarolli (Beilage ./42);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an RA Rinesch vom 16. Februar 1948 
(Beilage ./43);
· Abschrift des Schreibens vom 16. Februar 1948 (Beilage ./44);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an vermutlich Robert Bentley (Beilage ./45);
· Aktenvermerk Dris. Rinesch vom 25. Februar 1948 (Beilage ./46);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an Robert Bentley vom 11. April 1948 
(Beilage ./47);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an die Finanzprokuratur, Dr. Glatz, vom 
24. Februar 1948 (Beilage ./48);
· Schreiben der Finanzprokuratur an Direktor Dr. Garzarolli vom 6. März 1948 
(Beilage ./49);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an Prof. Dr. Grimschitz vom 9. März 1948 
(Beilage ./50);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an das Bundesministerium für Unterricht vom 24. März 1948 (Beilage ./51);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an das Landesgericht für Strafsachen vom 
26. März 1948 (Beilage ./52);
· Schreiben Direktor Dr. Garzarolli an die Finanzprokuratur, Dr. Glatz, vom 01. April 1948 (Beilage ./53);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an den Leiter des Bundesdenkmalamtes, Dozent Dr. Demus, vom 02. April 1948 (Beilage ./54);
· Pro domo-Vermerk im Akt des BDA ex 1948, (Beilage ./55);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an die Finanzprokuratur, Dr. Glatz, vom 
10. April 1948 (Beilage ./56);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an RA Dr. Grimm vom 12. April 1948 
(Beilage ./57);
· Übernahmebestätigung der Österreichischen Galerie vom 12. April 1948, gezeichnet von Direktor Dr. Garzarolli (Beilage ./58);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an die Österreichische Galerie, zu Handen Herrn 
Dr. Garzarolli, vom 12. April 1948 (Beilage ./59);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an RA Dr. Skrein vom 11. Mai 1948 
(Beilage ./60);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an das Bundesdenkmalamt vom 13. April 1948 
(Beilage ./61);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an das Magistrat der Stadt Wien vom 11. Mai 1948 (Beilage ./62);
· Schreiben des Magistrates der Stadt Wien, MA 10, betreffend das Klimtbild „Birkenwald“ (Buchenwald) ohne ersichtliches Datum (Beilage ./63);
· Rückstellungsvergleich zwischen der Österreichischen Galerie und Gustav Ucicky vom 21. April 1949 (Beilage ./64);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an RA Dr. Rinesch vom 12. Mai 1948 
(Beilage ./65);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an Präs. Dr. Demus vom 13. Mai 1950 
(Beilage ./66);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an Direktor Dr. Garzarolli vom 22. März 1949 
(Beilage ./67);
· Schreiben von RA Dr. Rinesch an Direktor Dr. Garzarolli vom 23. Dezember 1949 
(Beilage ./68);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an RA Dr. Rinesch vom 03. Jänner 1950 
(Beilage ./69);
· Beschwerde Dris. Rinesch an das Bundesdenkmalamt vom 13. Juli 1949 betreffend Ausfuhransuchens der Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer vom 
13. Juli 1949 (Beilage ./70);
· Schreiben von Direktor Dr. Garzarolli an das Bundesdenkmalamt vom 
21. Juli 1949 (Beilage ./71);

· „Restitution und Ausfuhr von Kunst- und Kulturgütern aus der ehemaligen Sammlung Ferdinand Bloch-Bauer“ von Robert Holzbauer vom Jänner 2002 (Beilage ./72);
· „Bloch-Bauer: Vermögensentziehung und Restitution (kurze Zusammenstellung, 
exklusive Kunstwerke) von Dr. Robert Holzbauer vom Jänner 2002 
(Beilage ./73);
· eidesstattige Erklärung von Robert Bentley vom 22. Februar 1956 (Beilage ./74);
· Schreiben von Robert Bentley an Luise Gattin vom 26. März 1957 (Beilage ./75);
· Abschrift einer eidesstättigen Erklärung von Robert Bentley vom 10. Mai 1954
(Beilage ./76);
· Schreiben von Robert Bentley an Thea Bentley vom 09. August 1956 
(Beilage ./77);
· Schreiben von Robert Bentley an Thea Bentley vom 04. Jänner 1957 
(Beilage ./78);
· Schreiben von Robert Bentley an Direktor Dr. Novotny vom 02. April 1965 (Beilage ./79); 
· Schreiben von Direktor Dr. Novotny an Robert Bentley vom 31. März 1965 
(Beilage ./80);
· Aktenbogen Österreichische Galerie, Z. 503, aus 1965 (Beilage ./81);
· Schreiben von Direktor Dr. Novotny an Luise Gattin vom 18. März 1960 
(Beilage ./82); 
· Leserbrief von Dr. Salomon Grimberg im Art Newspaper vom Februar 1999 
(Beilage ./83); 
· Schreiben von Dr. Salomon Grimberg an David D´Arcy vom 08. Dezember 1998 
(Beilage ./84);
· Transkript der Ausführungen von Maria V. Altmann im Interview mit Mary Rothschild vom 
31. März 1996 für die Shoa Foundation in englisch 
(Beilage ./85);
· Transkript der Ausführungen von Maria V. Altmann im Interview mit Mary Rothschild vom 31. März 1996 für die Shoa Foundation in deutsch (Beilage ./86); 
· deposition von Maria V. Altmann vom 29. und 30. Mai 2002 (Beilage ./87);
